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EiNnLEITUNG

Die nachfolgenden Ausfiihrungen sind bei der Erarbeitung von Band 4 der
Luzerner Stadtrechtsquellen' entstanden. Dieser Band enthilt die frithneuzeit-
lichen Versionen des Geschworenen Briefes und der Eidbiicher der Stadt Lu-
zern. Der Geschworene Brief, eine Sammlung von Strafrechtsbestimmungen,
welche als Garanten des innerstidtischen Friedens galten, wurde im alten Luzern
mit dem Biirgereid zweimal im Jahr neu beschworen. Die Eidbiicher tiberliefern
eine grosse Zahl von Eiden und beschworenen Verordnungen fiir Klein- und
Grossrite, Inhaber stidtischer Amter und Berufsstinde. In vielen Fillen waren
diese Texte die einzigen Vorschriften, die es fiir die entsprechenden Behorden,
Amter und Berufsstinde iiberhaupt gab. Man kénnte die Eidbiicher deshalb als
eine — wenn auch rudimentire — Sammlung des zeitgendssischen offentlichen
Rechts bezeichnen. Sowohl der Geschworene Brief als auch das Eidbuch - gleich
librigens wie das Stadtrechtsbuch, die dritte grosse Sammlung luzernischen
Rechts — erfuhren im Verlaufe der Jahrhunderte markante inhaltliche Verinde-
rungen: Vom Geschworenen Brief, der in der Mitte des 13. Jahrhunderts zum
ersten Mal erstellt worden war, wurden bis zum 18. Jahrhundert immer wieder
neue Versionen angefertigt. Das Eidbuch, dessen ilteste Fassung von ca. 1477
stammt, liessen die Luzerner Behorden im 16. Jahrhundert immer wieder mit
Zusitzen versehen und unterzogen es dann in den 158cer und r590er Jahren einer
grundlegenden Revision.

Nicht nur die materiellen Inhalte der beiden Rechtssammlungen und ihr
Wandel, sondern auch die Form, d.h. der Eid selbst, verdient unser Interesse.
Gehen wir von einer sehr allgemeinen Definition aus, so war der Eid immer das-
selbe: eine Anrufung Gottes und/oder der Heiligen als Beweis fiir die Wahrhaf-
tigkeit einer Aussage (assertorischer Eid) oder als Beweis fiir die Aufrichtigkeit
eines Versprechens (promissorischer Eid). Doch die weiteren Anschauungen
liber den Eid, seien sie rechtlicher, theologischer und sonstiger Art, waren und
sind, wie ein vielbeachtetes Buch von Paolo Prodi zeigt,* ebenfalls dem histori-
schen Wandel unterworfen. Als Motor dieses Wandels sieht Prodi den Antago-
nismus zwischen kirchlicher und weltlicher Gewalt bzw. den Gegensatz zwi-
schen religiosem und herrschaftlichem Denken. Nach seiner Auffassung waren
die Verinderungen in der Wahrnehmung des Eids nicht nur ein Ergebnis dieser
Krifte, sondern losten auch ihrerseits eine gewisse Dynamik aus.

Bei meinem Versuch einer regionalen Geschichte des Schworens kann es frei-
lich hichstens punktuell darum gehen, Prodis Hypothesen nachzuvollzichen.
Denn Prodi bewegt sich mit seinen Untersuchungen vor allem auf der Ebene der
grossen europiischen Monarchien, der romischen Kurie, allenfalls der Bistiimer
und der italienischen Stadtstaaten. Dariiber hinaus verfolgt er im Wesentlichen
einen geistesgeschichtlichen Ansatz und stiitzt seine Argumentation vor allem

' SSRQ LU v/4.
*  Sakrament der Herrschaft. — Eine iibersichtliche Prisentation der Hauptthesen: Propi, Eid in der
europiischen Verfassungsgeschichte.
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auf die Schriften mittelalterlicher und frithneuzeitlicher Theologen, Philosophen
und Juristen ab, wihrend ich die gelebte Praxis in unserem Raum ins Auge fasse.
Dazu kommt, dass ich lediglich den Zeitausschnitt vom 13. bis zum 18. Jahrhun-
dert behandeln kann, wihrend Prodi eine Gesamtschau bietet, welche vom Al-
tertum bis zur Gegenwart reicht.

Die Quellen zum Thema setzen in unserer Region im 13. Jahrhundert ein, zu
der Zeit, in der die Gesellschaft anfing, den fiir das Spatmittelalter und die friihe
Neuzeit typischen korporativen Charakter anzunehmen, und in welcher der Eid
beziehungsweise der beschworene Vertrag als rechtlicher Kitt der Gesellschaft
zunehmend an Bedeutung gewann.’ Die nun beginnende, bis zum 18. Jahrhun-
dert reichende Epoche kennzeichnet Prodi als Periode, in der die weltlichen
Michte, welche daran waren, sich zu Staaten zu entwickeln, den Eid verein-
nahmten, ihn ithrer Deutung unterwarfen und instrumentalisierten. Vorangegan-
gen war — wenn wir Prodi folgen — eine seit der Gregorianischen Reform (zwei-
te Halfte des 1. Jahrhunderts) andauernde Phase, in der Kanonisten und
Theologen sich des Eides bemichtigt hatten. Durch ihre Ausdeutungen habe der
Eid einen Teil seines archaischsakramentalen Charakters eingebiisst — der Eigen-
schaft, durch die der Schworende in unmittelbaren Kontakt zur angerufenen
Gottheit trat. In seiner nun gewissermassen theologisch domestizierten Gestalt
sei der Eid erst richtig zu einem «Bindemittel» fiir die Vertrige geworden, wel-
che die korporativen Gesellschaften des Spatmittelalters und der frithen Neuzeit
zusammenhielten.

Im schweizerischen und luzernischen Rahmen kann ich fiir die Zeit vom 13.
bis zum 18. Jahrhundert an zwei iltere rechtshistorische Arbeiten ankniipfen.
Die Autoren dieser Arbeiten interessierten sich fiir die Anfinge der Eidkritik
und fiir die Bemtihungen zur Eindimmung des Schworens in der frithen Neu-
zeit sowie flir die Reaktionen, welche diese Bemithungen im 19. Jahrhundert her-
vorriefen. Wie es scheint, stand die frithneuzeitliche Eidkritik am Anfang der
Entwicklung, welche dazu geftihrt hat, dass in der Schweiz heute die vor Gericht
geschworenen Eide verschwunden sind und ausserhalb der Gerichtssile nur
noch in Ausnahmefillen Eide geleistet oder Gelobnisse abgelegt werdens Die
Argumente, mit denen diese Entwicklung vorangetrieben wurde, haben sich frei-
lich seit der Frithneuzeit ins Gegenteil verkehrt: Im 19. und 20. Jahrhundert
haben die Ablehnung von religioser Vereinnahmung sowie die Skepsis gegenti-
ber den mit dem Schwoéren verbundenen religiésen Vorstellungen — welche ja
auch mit einem modernen Verstindnis der christlichen Botschaft nicht so leicht
unter einen Hut zu bringen sind — die Hauptrolle gespielt. Vorher waren es gera-
de enges religioses Denken und die Furcht vor einer richenden Gottheit gewe-
sen, welche fiir Skrupel und Ablehnung verantwortlich waren.

Am meisten Aufsehen erregte bei den Rechtshistorikern das frithe Verschwin-
den des Beweiseides (oder Haupteides): des vor Gericht von den Parteien ge-

3 Dazu auch: Koumer, Promissorische Eide; Hovrenstein, Seelenheil.
4 MEever, Eid; Sroerry, Verschwinden. — Vgl. auch Luminat, Eidgenossenschaft und Eid; Soviva, Eid.
s Hobgt, Politischer Eid.
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schworenen Eides, der eine Beweisfiihrung im eigentlichen Sinne ersetzte oder
ungeniigende Beweisfiihrungen komplettierte. Der Haupteid war in den Kanto-
nen Ziirich und Luzern - sowie wahrscheinlich in den meisten iibrigen Kanto-
nen — schon vor dem 19. Jahrhundert weitgehend in Vergessenheit geraten. Die
in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts an deutschen Universititen ausgebilde-
ten Schweizer Juristen fassten sein Fehlen als Mangel auf und postulierten seine
Wiedereinfiihrung. Wahrend die Forderung im Kanton Ziirich abgewiesen wur-
de,® setzte sie sich im Kanton Luzern durch. Noch in der kantonalen Zivilpro-
zessordnung von 1913 wurde das Institut des Haupteids weiter ausgebaut.”

Wie wir sechen werden, waren es nicht nur die Eide vor Gericht, sondern auch
die promissorischen Eide, welche in der frithen Neuzeit auf religiose Skrupel
stiessen. Wahrscheinlich erzielten die Skrupel in der Schweiz tatsichlich eine
grossere Wirkung als in anderen Lindern, denn in der Schweiz fehlte - soweit es
die Eide betrifft — das Gegengewicht zum religiosen Denken. Dieses Gegenge-
wicht wurde in Deutschland und anderswo von den an den Universititen gelehr-
ten gemeinrechtlichen Anschauungen gebildet. In der Schweiz fanden gemein-
rechtliche Anschauungen vor dem 19. Jahrhundert nur geringe Resonanz, da das
Land damals noch kaum tiber Juristen mit Universititsabschluss verfiigte.®

Die konfessionellen Besonderheiten spielten bei den Skrupeln keine entschei-
dende Rolle. Zwar hat man im 19. Jahrhundert versucht, mit Bezug auf Ziirich -
wo nicht nur der Haupteid, sondern auch der Zeugeneid unbekannt war — die
Reformation als Erklirung fiir das Phinomen heranzuziehen, doch hat schon
damals Anton Philipp von Segesser darauf hingewiesen, dass der Haupteid im
katholischen Luzern ebenfalls schon lange vor dem 19. Jahrhundert seine Bedeu-
tung verloren hatte.’® Dartiber hinaus wissen wir inzwischen, dass in Ziirich die
kritische Beschiftigung mit dem Thema des Schwdorens erst einige Zeit nach der
Reformation einsetzte und nicht vor der Mitte des 17. Jahrhunderts spiirbare
Ergebnisse zeitigte."

. Eip unDp GELUBDE

Bereits im 13. Jahrhundert — in der Zeit, in der unsere Quellen einsetzen —
musste man nicht notwendigerweise einen Eid leisten, um einer Aussage oder
einem Versprechen eine besonders feierliche und speziell verbindliche Gestalt zu
geben. Man konnte auch zu dem Mittel eines nichtreligiosen Geliibdes greifen.
Dass dieses Mittel zur Verfiigung stand und gebraucht wurde, hingt wohl mit
der von Prodi beschriebenen Geschichte des Schworens im Frith und Hoch-

¢ Srorrry, Verschwinden, S. 1if., 63-69.

Meyer, Eid, besonders S. 84-143.

SroerrY, Verschwinden, S. 49f. - Vgl. z.B. Scuorr, Bartele und Baldele.

voN OreLri, Studien, S. 39, 43f.

Rechtsgeschichte 4, S. 168f. — Der Band erschien im gleichen Jahr 1858 wie die Arbeit von Orelli, durch
welche der ziircherische Eidverzicht unter Rechtshistorikern internationale Bekanntheit erlangte.
Sroerry, Verschwinden, S. 6off. Vgl. Sie, Finanzwesen, S. 160-174; BUTikoFER, Pietismus, S. 456-486.
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mittelalter zusammen: Entweder scheute man den Eid wegen seiner — damals
noch mehr als spiter — als iibermichtig empfundenen religiésen Implikationen,
oder man folgte einfach den Ratschligen von Kirchenleuten, welche sich bemiih-
ten, die Verwendung des Eides zu kanalisieren und fiir besonders wichtige Dinge
zu reservieren.

Die gingigste Form nichtreligioser Geliibde waren Aussagen und Verspre-
chungen, welche «bei Treue» geschahen oder bei denen man, wie es in den Quel-
len heisst, «seine Treue» bzw. «seine Treue an Eides statt» gab. Wie die Luzer-
ner Klein- und Grossrite im Jahre 1431 ausdriicklich in einem Urteil festhielten,
bestand zwischen einfacher «Treue» und «Treue an Eides statt» kein Unter-
schied. Wer ein solches Geliibde ablegte, hob weder die Schwurfinger noch rief
er Gott oder die Heiligen an, er bertihrte keine Reliquien und schuf auch sonst
keinen Bezug zur sakralen Sphire, sondern besiegelte sein Versprechen oder
seine Aussage einfach mit Handschlag oder — falls es vor Gericht geschah — durch
die Berithrung des Gerichtsstabes.s Nichtsdestoweniger setzte der Gelobende
seine Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Glaubwiirdigkeit zum Pfand. Bei Fehlver-
halten drohten scharfe Sanktionen: Ehrverlust, Absetzung von Amtern und dazu
hohe Geldbussen.

Manche Dinge wurden auch einfach mit Handschlag geregelt, ohne dass dabei
von «Treue» die Rede war — nicht nur bet Abschluss von Geschiften, sondern
z.B. auch wenn zwei Biirger handgreiflich aneinander gerieten und ein dritter
Frieden gebot. Die Streitenden reichten dann dem dritten Biirger die Hand und
zeigten damit an, dass sie das Friedensgebot akzeptierten. Verstiess spiter einer
der Streithihne gegen den auf diese Weise eingegangenen Frieden, so entrichtete
er eine hohe Busse. Anders als beim Bruch eines mit mehr Férmlichkeiten ein-
gegangenen Geliibdes blieb jedoch seine Ehre intakt.

Versprechen «bei Treue» gab man —in Luzern und andernorts — vielfach dann,
wenn man privatrechtliche Verpflichtungen einging, etwa wenn man sich zur
Bezahlung einer Schuld oder zur Einhaltung von Zahlungsfristen verpflichtete,
bei giiterrechtlichen Regelungen zwischen Ehegatten und in dhnlichen Fillen.
Solche Gelobnisse konnten vor Gericht geschehen, aber auch anderswo, mit
Zeugen oder ohne Zeugen. So vernehmen wir aus einem Urteil von 1436, dass ein
Luzerner einem andern Luzerner auf der Spreuerbriicke (wohl beim Flanieren)
«sin trilw geben hette, umb ein frowen nit ze werbenne.»'

Doch wurden Geliibde bei «Treue» nicht nur von Privatpersonen bei privat-
rechtlichen Geschiften geleistet, sondern sie wurden auch bei der Erledigung
offentlicher Angelegenheiten abgelegt. Geradezu stereotyp kehren Hinweise auf
Geliibde in den Urkunden wieder, welche iiber die Einsetzung freiwilliger

12 SSRQ LU 1/2, Nr. 157.

15 Nach Luzerner Recht war der Bruch eines Versprechens «an den Stab» mit dem Bruch eines Verspre-
chens «bei Treue an Eides statt» gleichzusetzen: SSRQ LU 1/2, Nr. 347, Art. 6. Vgl. SSRQ LU 1/3, Nr.
139, Art. 98.

4 SSRQ LU 1/4, Nr. 3, Kap. 11 mit Bemerkung. Vgl. ebenda Nr. 4, Kap. 1.

15 SSRQ LU 1/1, Nr. 9, Art. 50; SSRQ LU 1/2, Nr. 28.

16 SSRQ LWty INE 243



Schiedsgerichte berichten. Bei diesem Verfahren leisteten zwar jeweils die
Schiedsrichter einen Eid, die Parteien hingegen verpflichteten sich in der Regel
«nur» mit einem Gelobnis, das von den Schiedsrichtern gesprochene Urteil ein-
zuhalten.” Besonders bemerkenswert sind die Fille, in denen grundherrliche
und andere lokale Amtleute auf der Landschaft anstelle von Amtseiden Geliibde
leisteten. So halt der Twingrodel des Twings Zell aus dem Jahr 1598 fest™: ein von
der Twinggemeinde neu gewihlter Vierer «sol dem thwingherren in die handt
loben, den nutz deff dorffs ze fiirderen unnd den schaden zewenden.» Ein Ge-
I6bnis an Eides statt anstelle eines Amtseides war fiir die Vierer von Dagmersel-
len vorgesehen, nicht niher spezifizierte Gelobnisse fiir die Vierer und die Wei-
bel von Buchs (Gde. Dagmersellen) und die Vierer von Gettnau. Die Vierer des
Twings Altbiiron mussten «an den stab an eidsstatt loben», wihrend die
Gemeinde offenbar einen Eid leistete.”

Die Mitglieder des Luzerner Rats gingen im 13. und anfangs des 14. Jahrhun-
derts beim Erlass neuer oder erncuerter Vorschriften zusitzlich zu thren Amts-
eiden Geliibde «bei Treue» oder «bei Treue an Eides statt» ein. Sie verpflichte-
ten sich damit, die beschlossenen oder bestitigten Normen jeweils bei der
Urteilsfindung in konkreten Streitfillen einzuhalten. Die im «Altesten Rats-
biichlein» — einer zwischen 1315 und 1321 hergestellten Sammlung von Ratsbe-
schliissen aus dem 13. und friithen 14. Jahrhundert — iiberlieferten Rechtssetzun-
gen waren offenbar alle mit solchen Geltibden verkniipft. Zumindest wird dies
in der zeitgendssischen Einleitung behauptet.2

Wie das «Alteste Ratsbiichlein» zeigt, war das Ablegen von Geliibden in der
Zeit um 1300 ein gingiges Verfahren. Sonst bleibt die Geschichte der nichtreligio-
sen Geliibde weitgehend im Dunkeln. Auch lasst sich die Frage, welches Ausmass
das Leisten von Geliibden in unserer Region je erreichte, kaum beantworten.
Dies liegt weniger an der relativ diinnen Uberlieferung von privatrechtlichen Ver-
tragen (bei denen die nichtreligiosen Geliibde ja am hiufigsten zur Anwendung
kamen), als vielmehr daran, dass die spatmittelalterlichen und frithneuzeitlichen
Quellen hiufig den Unterschied zwischen Eiden und nichtreligiésen Geliibden
verwischen. Die Worter «Geliibde», «Gelobnis» und «geloben» kénnen — wie in
der modernen Sprache - fiir beides stehen. Selbst dann, wenn das scheinbar ein-
deutige Wort «Eid» fillt, tauchen manchmal Zweifel auf. Ein instruktives Beispiel
ist der in zwei Versionen tiberlieferte Beschluss der Luzerner Klein- und Gross-
rate vom Januar 1579, in dem es um die Entlastung von Angeklagten durch soge-
nannte Reinigungseide geht.** In beiden Versionen ist von Eiden und der Gefahr

7 Ein Beispiel aus dem Jahre 1457, in dem es ausdriicklich heisst, dass in die Hand gelobt wurde: SSRQ
LU 2/2 (Willisau) 2, Nr. 31, (S. 85 Z. 37f.). Ein Fall von 1393, in dem «mit guten triitwen an eines geswor-
nen eides stad gelopt und verheissen» wurde: SSRQ AG 2/1c (= Freie Amter 3), Nr. 259a.

W StALU URK 171/2464.

¥ SSRQ LU 2/2 (Willisau) 1, Nr. 95 (S. 390 Z. 40, S. 392 Z. 19, S. 393 Z. 16, S. 396 Z. 471f.).

* SSRQ LU 1/1, Nr. 9, Einleitung (= S. 27 Z. 30f.): «Diz ist der rat ze Lucerne uberein komen, das si diz
went han unt richten [...], bi triiwe an eides stat.» — Entsprechende Formeln bei einzelnen Artikeln:
ebenda Art. 16, S. 230, 240.

* SSRQ LU 1/4, Nr. 4, Kap. 5, Bemerkung 2 (die gleiche Quelle wie unten, Kap. se, bei Anm. 199).
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von Meineiden die Rede, in beiden Versionen wird die Reinigung jedoch auch als
ein Geschehen «an eidts statt» bezeichnet. Man fragt sich, ob es in solchen Fillen
nicht blich war, zwar von Eiden zu reden, sich aber dann, wenn der Eid wirk-
lich fallig wurde, mit einem Gel6bnis an Eides statt zu begniigen.

2. PROMISSORISCHE EIDE IM 13. UND FRUHEN 14. JAHRHUNDERT
a) Eide fiir Grund- und Gerichtsherren

Als in unserer Gegend im 13. und frithen 14. Jahrhundert die ersten Stadt- und
Landgemeinden entstanden, die ersten Biirgereide geleistet und die ersten Biinde
beschworen wurden, waren Eide, welche der Verfestigung politischer Ord-
nungsstrukturen dienten, sicherlich nichts Neues. Konige, Herzoge, geistliche
und weltliche Grund- und Gerichtsherren, Vigte sowie Inhaber sonstiger Rech-
te diirften zumindest hin und wieder Treue und Gehorsamseide gefordert haben,
sei es von ritterlichen Lehensnehmern, von Richtern, herrschaftlichen Amtleu-
ten oder von der einfachen Bevélkerung. Unklar ist allerdings, wie weit die spar-
lichen und zerstreut tberlieferten Quelleninformationen iiber entsprechende
Eidesleistungen verallgemeinert werden diirfen. Ganz besonders gilt dies mit Be-
zug auf die Eide der einfachen Bevélkerung.

Die Quellen aus dem 13. und frithen 14. Jahrhundert, auf denen unsere Kennt-
nisse beruhen, stammen in der Regel aus den Archiven geistlicher Grundherren.
Sie zeigen abhingige Bauern, gelegentlich auch Stidter, welche ihre Huldigung
(= Eidesleistung) im Rahmen der grundherrlichen Gerichtsorganisation, der
sogenannten Twinggerichte, vollzogen. Offenbar stand der Eid in Zusammen-
hang mit den Gerichtsversammlungen, an denen alle erwachsenen Minner teil-
zunehmen hatten.* Diese Gerichtsversammlungen wurden von den geistlichen
Grundherren zusammen mit den Inhabern der Vogteirechte durchgefiihrt. Den
Einwohnern des Twingbezirks — allen oder einigen von ihnen - fiel die Aufgabe
zu, Uber das ortliche Recht auszusagen oder, wie es in den Quellen heisst, das
Recht zu «offnen» oder zu «weisen». Das Recht war in der Regel noch nicht
schriftlich fixiert und musste von Fall zu Fall durch die Befragung lokaler
Gewihrsleute festgestellt werden.” Die Aussagen wurden beschworen oder
erfolgten «bei dem Eid», den die Gewihrsleute dem Grundherrn bereits geleistet
hatten. Grundherrliche und sonstige herrschaftliche Besitzanspriiche, Abgaben
und Dienstforderungen galten als Teil des lokalen Rechts und wurden wie das
tibrige Recht im Gericht «geoffnet». Auf diese Weise konnten die Verpflichtung
auf das lokale Recht und die eidliche Bindung an die Herrschaft als ein untrenn-
bares Ganzes verstanden werden.

Mit den Eidforderungen der weltlichen Grundherren mag es sich gleich oder
dhnlich verhalten haben, doch wissen wir nichts dartiber. Ebenso undurchsichtig

#  HorensteN, Huldigung, S. 147-216; Degs. Seelenheil, S. i5ff.
»  Dazu jetzt: Teuscher, Erzihltes Recht, S. 73-98.
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ist, in welchen Fillen nicht nur den Grundherren, sondern auch den Kirchenvog-
ten und den Inhabern sonstiger Vogteirechte Eide geleistet wurden. Dass die
Vogte Eide verlangten, wiirde man schon deshalb erwarten, weil sie in mancher-
lei Hinsicht die Vorginger der sich entwickelnden luzernischen Staatlichkeit wa-
ren, deren Eidforderungen ausser Zweifel stehen. Keine schliissige Antwort gibt
es ferner auf die Frage, ob nicht bereits im 13. Jahrhundert einzelne Rechtansprii-
che — gewissermassen Splitter der umfassenden Anspriiche der Grundherren und
Vogte — als Basis fiir Eidforderungen dienen konnten. In Quellen aus dem 1s.
Jahrhundert und der Folgezeit ist gelegentlich von Huldigungen die Rede, welche
aufgrund solcher Einzelrechte (z.B. der Leibeigenschaft)* verlangt wurden.

Zu den Mutmassungen, welche darauf hinauslaufen, dass méglicherweise mehr
Eide geschworen wurden als die Quellen erahnen lassen, gesellen sich Zweifel, die
in die Gegenrichtung weisen: War es im 13. Jahrhundert an den Twinggerichten
wirklich allgemein iiblich, simtliche Teilnechmer in die Rechtsweisung einzubin-
den? Und war es wirklich erforderlich, dass alle erwachsenen Minner, welche in
der Grundherrschaft lebten, dem Grundherren einen Eid leisteten?

Die Frage stellt sich gerade auch im Fall des elsissischen Klosters Murbach
und seiner luzernischen Propstei «im Hof», welches uns besonders interessiert.
Aus dem Bereich ihrer Twinggerichte sind eine ganze Reihe von Hofrechten
tiberliefert, welche aus der ersten Hilfte des 14. Jahrhunderts oder sogar noch aus
dem 13. Jahrhundert stammen und zu den iltesten derartigen Aufzeichnungen
zihlen, welche wir in unserer Region besitzen. Nach diesen Quellen waren es
nicht einfache Mitglieder der Gerichtsgemeinden, welche das herrschaftliche
Recht offneten, sondern die grundherrlichen Amtleute (Meier, sogenannte Kell-
ner).” Im Gericht «uf den Stafeln» (d.h. auf der Treppe vor der Luzerner Hof-
kirche), das unter anderem fiir Appellationen aus andern Twinggerichten der
Grundherrschaft zustindig war, gab es zwélf «Stuhlsissen», deren Aufgabe es
war, die Rechte des Klosters Luzern zu «behaben» (= aufrechtzuerhalten). Die
Stuhlsissen werden in diesen Quellen als freie Leute charakterisiert, welche
zusammen mit dem Abt von Murbach, dem Propst von Luzern und dem Vogt
(beziechungsweise mit deren Vertretern) das Gericht bildeten. Ohne Zweifel han-
delte es sich bei ihnen um Amtleute des Klosters, in der Regel vermutlich um
Biirger der Stadt.

Direkte Hinweise auf Eide, welche in den murbachisch/luzernischen Hofen
von der Gesamtheit der Gerichtsleute geschworen worden wiren, sind, soweit
ich sehe, nirgends iiberliefert. Dokumentiert sind hingegen — allerdings erst

* Beispiele: SSRQ LU 2/2 (Willisau) 1, Nr. 43, Bemerkungen 3, 16 (S. 146, 149). — Zur Leibeigenschaft als
Splitter umfassenderer Herrschaftsrechte: SasLonter, Leibherrschaft, S. 153ff.

¥ So z.B. das Hofrecht von Emmen: «Es sol ouch ein meiger offenen des hofs recht» (ed. Scrnerie, in:
Der Geschichtsfreund 6, S. 66-70 = Grimm, Weisthiimer 4, S. 371-374). Hofrecht von Malters: «Und sol
den ein kelner offnen des hofes recht» (ed. ScuneLier, in: Der Geschichtsfreund 4, S. 6772 = Grimw,
Weisthiimer 4, S. 375-379). Hofrecht von Stans: «Jtem und so man an dz gericht kunt, so sol ein ammen
ofnen oder einer der hofliitten der elltesten, ob es der amman niit es wol kénde offnen, was des hofes
recht ist» (ed. ScuNELLER, in: Der Geschichtsfreund 20, S. 172175 = Grimm, Weisthiimer 4, S. 431 ff.).

* SSRQ LU 1/1, Nr. 7, Art. 6: «[....], die behatten dem gotzhus sin recht.» Vgl. ebenda Nr. 63, Art. 6.
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durch eine Quelle aus den 1430er Jahren oder aus der Zeit danach — die promis-
sorischen Eide der klosterlichen Amtleute.?” Zu diesen zihlten ausser den Mei-
ern und Kellnern auf der Landschaft auch die Inhaber der sogenannten Hofidm-
ter (z.B. der neun Fischereiamter, zweier Kochiamter, des Brauamts). Die
Eidesformel enthilt eine Passage tiber das Aufrechterhalten der grundherrlichen
Rechte.?® Nahm der Amtmann sein Amt nicht in eigener Person wahr, so forder-
te man von seinem Vertreter keinen Eid, sondern begniigte sich mit einem Ver-
sprechen an Eides statt.

Auch in der Uberlieferung anderer geistlicher Grundherrschaften findet sich
gelegentlich etwas, das Zweifel an der Vorstellung aufkommen lisst, das Offnen
sei Aufgabe simtlicher Insasssen der Twinge gewesen. Ein Beispiel sind die Off-
nungen des Dinghofs Erlinsbach (im Bereich der heutigen Gemeinden Erlins-
bach AG und Erlinsbach SO) iiber die Rechte des Klosters Einsiedeln: Nach
dem Wortlaut einer ersten, 1331 entstandenen Fassung wiren es einfach «die
hofliite» — also scheinbar alle Hofleute — gewesen, welche das Offnen besorgt
hitten, und dies «bi dem eide, so si dem [...] gotzhus getan hant.» In einer rund
20 Jahre jiingeren Fassung wurden diejenigen, welche offneten, hingegen als die
«geswornen hoffliite» bezeichnet.?? Gab es also neben den «geschworenen» Hof-
leuten noch solche, welche keinen Eid geleistet hatten und dem Gericht nur als
Zuschauer beiwohnten? Die Frage stellt sich umso mehr, als der Ausdruck
«Geschworener» ja auch als Sammelbegriff fiir die Inhaber lokaler Amter auf
dem Lande diente.®

Wo es allgemeine Eide der Twinginsassen gab, wurden diese bei Erreichen der
Volljihrigkeit geschworen und spiter nur dann wiederholt, wenn auf der Seite
der Herrschaft ein Wechsel eintrat (Erbgang, Verkauf, Wahl eines neuen Abts
und dergleichen mehr). Geradezu als Teil eines Ubergangsritus beim Eintritt ins
Erwachsenenalter erscheint der Eid im Hofrecht von Ligschwil (Gemeinde
Hochdorf), das 1299 aufgezeichnet wurde, als das Kloster Beinwil den Hof dem
Kloster Einsiedeln abtrat: «Jeder, der volljahrig wird, soll dem Abt schworen.
Und der Abt soll ihm befehlen, eine Ehefrau zu nehmen.»¥

b) Kommunale Eide

Gemeindeeide (= Biirgereide) sind so alt wie die Gemeinden selbst. Mit ihnen
bekraftigten die Bewohner einer Stadt oder eines Gebiets den Vertrag, mit dem
sie sich als Gemeinden konstituierten, und unterstellten sich dem kommunalen
Recht. Fiir einige Stidte unseres Landes, z.B. Ziirich und Bern, werden solche
Schwiire durch Quellen aus dem 13. und dem beginnenden 14. Jahrhundert be-

7 SSRQ LU 1/2, Nr. 220, Art. 36-38, 41.

% «[...] dem gotzhus sin rechtung und gewonheit behaben nach des gotzhus recht [...]»

% SSRQ AG 2/2, Nrn. 76, 79 (S. 144, 153).

¥ IDIOTIKON 9, Sp. 2108-2114, besonders Sp. 2109f.

3 QW 2/2,S. 59: «Swele ze sinen tagen kumet, der sol dem abte hulde tun. Und sol in der abbet twin-
gen, daz er ein wib nemme.»

190



zeugt.* Ahnliche Eide leisteten zur gleichen Zeit auch bereits die Einwohner der
Innerschweizer Landerorte.»

In Luzern war der Biirgereid wohl von Anfang an in erster Linie ein Eid auf
den Geschworenen Brief. Dieser wurde, soweit wir wissen, 1252 zum ersten Mal
ausgestellt und beschworen. Seine Beschwoérung beendigte damals einen blutigen
internen Konflikt. Mit dem Brief legten sich die Biirger auf eine Reihe von straf-
rechtlichen Bestimmungen fest, deren Durchsetzung sie dem Rat iibertrugen.
Damit sollten weitere Fehden innerhalb der Stadtmauern verhindert und der
Stadtfrieden gesichert werden. Zwar verpflichteten sich die Biirger mit dem Ge-
meindeeid nicht nur, den Geschworenen Brief aufrecht zu erhalten, sondern
auch, das iibrige Stadtrecht, die stidtischen «Freiheiten» (= Privilegien) und
guten Gewohnheiten zu schiitzen, doch hatten wohl jeweils die meisten Schwo-
renden nur eine undeutliche Vorstellung davon, was mit den letzteren Punkten
gemeint war, wihrend der Geschworene Brief stets vor der Eidesleistung vorge-
lesen wurde.

Von den iiberlieferten Versionen des Geschworenen Briefes stammen zwei
noch aus der zweiten Hilfte des 13. Jahrhunderts. Eine Reihe von weiteren
Bearbeitungen ist in der Zeit vom 15. bis 18. Jahrhundert entstanden.’ Bei der
Herstellung all dieser Fassungen erfuhr der Brieftext zahlreiche Erweiterungen
und Modifikationen, doch blieb er stets in erster Linie eine Sammlung von straf-
rechtlichen Normen. Lediglich bei der Revision von 1489 wurden neun Artikel
eingefiigt, welche man im modernen Sinn als «politisch» bezeichnen konnte.
Fiinf dieser Artikel betrafen die Kompetenzen des Rats bzw. das Verhiltnis zwi-
schen Gemeinde und Rat. Sie kehren in den spiteren Bearbeitungen wieder,
wihrend die {ibrigen vier Artikel, in denen es um das Reislaufen sowie um die
Annahme von Pensionen und Geschenken auswirtiger Potentaten ging, bereits
nach wenigen Jahren wieder aus dem Brief gekippt wurden.

Vom eigentlichen Biirger- oder Gemeindeeid, d.h. von der Formel, mit wel-
cher der Eid auf den Geschworenen Brief und das Stadtrecht geleistet wurde, ist
hingegen keine Version aus dem 13. Jahrhundert tiberliefert. Die dlteste Fassung,
die wir besitzen, stammt aus den 1420er Jahren,” aus einer Zeit also, in der sich
seit dem r13. Jahrhundert vieles verindert hatte und Luzern lingst ein eidgendssi-
scher Ort und eine freie Reichsstadt war. Ausser der Verpflichtung auf den
Geschworenen Brief und auf das Stadtrecht enthielt die Formel damals lediglich
cine allgemeine Treueverpflichtung («Nutz und Ehre der Stadt beférdern») und

#  Nimlich in der angeblich 1218 von Kaiser Friedrich II. erlassenen, sicher noch im 13. Jahrhundert ent-
standenen «Goldenen Handfeste» der Stadt Bern (MGH Urkunden Friedrichs II. Teil 3, D. 439; vgl.
SSRQ BE 1/1 und 1/2, 2. Aufl, S. 22, Art. 52) sowie im Ziircher Richtebrief, von dem Textversionen aus
der Zeit um und nach 1300 tiberliefert sind (SSRQ ZH NF 1/1/1, S. 67£,, 106f., 142f,; vgl. S. 45, 55, 57 und
ofter).

% Der Eid, den die Landleute von Schwyz dem Land schworen, wird 1339 erwihnt (QW 1/3, Nr. 275).

% Die ilteste Fassung (diejenige von 1252) ist verloren. Vgl. SSRQ LU 1/1, Nrn. 3-5.

¥ SSRQ LU 1/1, Nr. 107; SSRQ LU 1/2, Nrn. 206, 218, 3455 SSRQ LU 1/3, Nrn. 116, 317, 318; SSRQ LU 1/4,
Nrn. 1-8.

% SSRQ LU 1/3, Nr. 317, Art. 3-5; Nr. 318, Art. 38, 39, 41-43. Vgl. ebenda, Einleitung S. XXXI.

7 SSRQ LU 1/1, Nr. 275b.
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die Verpflichtung, dem Rat gehorsam zu sein. Daran dnderte sich auch im wei-
teren Verlauf des 15. und 16. Jahrhunderts kaum etwas.®

Anzumerken ist, dass die Biirger sich mit dem Gemeindeeid nicht auf die Ein-
haltung materieller Normen festlegten, sondern darauf, Rechtsbriiche mit den im
Stadtrecht beziehungsweise im Geschworenen Brief vorgesehenen Sanktionen
zu ahnden:® Wer einen Mitbtirger totete, beging zwar einen Rechtsbruch, aber
keinen Eidbruch. Meineidig wurden hingegen der Rat und die tibrigen Biirger,
wenn sie den Delinquenten nicht nach den Vorschriften des Geschworenen Brie-
fes bestraften.

In Luzern und in vielen anderen Stidten war es im 14. Jahrhundert und in der
Zeit danach tiblich, dass der kommunale Eid von den Biirgern gemeinsam in kur-
zen, regelmissigen Zeitabstinden erneuert wurde — in den meisten Fillen jihr-
lich, in Luzern sogar halbjahrlich. Die regelmissige Wiederholung und die damit
verbundene Ritualisierung des Vorgangs trugen sicherlich dazu bei, den Ge-
meindeeiden eine besondere Aura zu verleihen, und verhalfen vielleicht den Biir-
gern zu einem jihrlich oder halbjihrlich wiederkehrenden Gemeinschaftserleb-
nis.

Unklar ist allerdings, ob und wie weit die regelmissige Erneuerung der Biir-
gereide bereits im 13. Jahrhundert iiblich war. Soweit ich sehe, sind dafiir in der
heutigen Schweiz keine direkten Belege aus dem 13. Jahrhundert ausfindig zu
machen. Der entsprechende Hinweis im Luzerner Schworbrief vom Januar 1328+
scheint das alteste Zeugnis fir solche Eidwiederholungen zu sein.# Ich mochte
deshalb nicht ausschliessen, dass — in Luzern und anderswo — die regelmissige
Erneuerung der Biirgereide sich erst im 14. Jahrhundert durchsetzte und ein
Ergebnis der Kimpfe um die innerkommunale Ordnung war, welche im 14. Jahr-
hundert so gut wie tiberall stattfanden. Dass Stadtgemeinden auch ohne regel-
missige Erneuerung der Biirgereide auskommen konnten, zeigt das Beispiel von
Bern — immerhin eine der am frithesten bezeugten Stadtgemeinden der heutigen
Schweiz und dartiber hinaus die erfolgreichste. In Bern wurde nimlich die regel-
maissige Neubeschworung der Biirgereide entweder gar nie eingefithrt oder sie
wurde bereits im 14. Jahrhundert wieder abgeschafft.+

¥ Im17. Jahrhundert kam eine erweiterte Formel auf. Vgl. SSRQ LU 1/4, Nr. 4, Beilage 1, Kap. 1 und Nr.
6, Kap. se.

#  Die Biirger banden sich, «den geswornen brief ze richten.» Mit Bezug auf das Stadtrecht, die Freihei-
ten und guten Gewohnheiten wurde das Verb «<halten» verwendet. Dieses ist im Sinne von «aufrecht
erhalten» zu verstehen.

# SSRQ LU t/1, Nrn. 15a: «[...] als wir och ellii iar zwurent sweren ze der Capelle, so man ze Lutzern
einen rat setzet [...]»

4 Allerdings gibt es Sachverhalte, welche als indirekte Hinweise darauf gewertet werden konnten, dass
regelmissige Eiderneuerungen bereits im 13. Jahrhundert stattfanden. So nimmt Gerser (Gott ist Bur-
ger, S. 121-126; pERs., Politisches Leben S. 225f.) an, die jahrliche Neubeschworung des Biirgereids habe
sich zwingend aus der jihrlichen Neubesetzung der Amter ergeben. Diese scheint in Bern tatsichlich
bereits im 13. Jahrhundert praktiziert worden zu sein -~ zumindest war sie in der «Goldenen Handfe-
ste» vorgesehen (MGH Urkunden Friedrichs I1. Teil 3, D. 439; vgl. SSRQ BE 1/1 und 1/2, 2. Aufl,, S.
42, Art. 7).

#  Gerer, Gott ist Burger, S. 124f.
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¢) Luzerner Eide fiir die Herzoge von Osterreich

Man konnte sich durchaus vorstellen, dass der Gemeindeeid in der Mitte des
13. Jahrhundert noch weitere Elemente enthielt, welche spater gestrichen wur-
den: Treue und Gehorsam gegentiber den klosterlichen Stadtherren und deren
Vogten, den Herren von Rothenburg.# Der Abt von Murbach und das Kloster
im Hof erhoben zu dieser Zeit noch Anspruch auf die niederen Gerichtsrechte
in der Stadt, den Twing und Bann. Die Stadter galten als Eigenleute des Klosters
und hatten wohl zu dem bereits erwihnten Gericht «uf den Stafeln» vor der
Hofkirche zu erscheinen.# Die Herren von Rothenburg waren zusammen mit
der Stadtgemeinde Aussteller des Geschworenen Briefs. Bevor der Brief zum
ersten Mal ausgestellt wurde, hatten sie wahrscheinlich in der Stadt tiber Leib
und Leben gerichtet. Danach bezogen sie noch immer eine jihrliche Steuer sowie
einen Anteil an den verhangten Bussen.#

Sollten die Luzerner im 13. Jahrhundert tatsichlich den klésterlichen: Grund-
herren und den Vogten Eide geleistet haben, so fanden diese am 31. Mai 1292 mit
der Huldigung fiir Herzog Albrecht von Osterreich, den nachmaligen romi-
schen Konig, ihre Fortsetzung. Im Jahr zuvor hatte Albrechts Vater, der inzwi-
schen verstorbene Konig Rudolf I, fiir seine Sohne die Rechte des Abts von
Murbach an der Stadt erworben.# Bei der Huldigung weilte Albrecht personlich
in der Stadt. Die Luzerner — vermutlich die ganze Stadtgemeinde — schworen,
Albrecht und seinem unmiindigen Neffen Johannes die Treue zu halten. Im
Gegenzug bestitigte der Herzog den Luzernern die Rechte, die sie unter den
Abten von Murbach genossen hatten.#” In den folgenden Jahrzehnten konnte es
zu weiteren derartigen Huldigungen in Anwesenheit eines Herzogs gekommen
sein. Wie die Quellen anderer «6sterreichischer» Stidte zeigen, blieben Schwur-
zeremonien bei Aufenthalten habsburgischer Fiirsten wahrend des ganzen 14.
Jahrhunderts und dartiber hinaus tiblich.#* Allerdings erlebten die Luzerner nach
dem Tode Albrechts 1. (1308) wohl nur noch selten den Besuch eines Herzogs.+

#  Ein doppelter Eid, der sowohl die Rechte der Stadtgemeinde als auch die Rechte des oder der Stadt-
herren berticksichtigte, entsprache nicht nur dem Eid, den die Luzerner spater den Herzogen von
Osterreich leisteten (siche unten), sondern z.B. auch dem iltesten Biirgereid der Reichsstadt Bern, mit
dem sich die Schworenden im ersten Teil gegeniiber der stidtischen Rechtsgemeinschaft und im zwei-
ten Teil gegeniiber Kaiser und Reich banden (Gerser, Gott ist Burger, S. 123).

AHSSRIOLTT 1/x, IN e 8 Mt 4]

#  SSRQ LU 1/1, Nr. 8, Art. 10-14. Vgl. HU 1, S. 218f.

4 Dazu kamen die Rechte der ausgestorbenen Herren von Rothenburg. Diese konnen jedoch auch erst
im Verlaufe der ragoer Jahre an die Habsburger gelangt sein. Vgl. Grauser, Herrschaft Osterreich, S.
30, 32ff.

7 QW 1/2, Nrn. 7, 8. Vgl. Grauser, Luzern 1291, S. 3iff.

# Dass bei solchen Anlissen jeweils die Gesamtgemeinde huldigte (und nicht etwa nur der Rat oder eini-
ge andere Vertreter der Stadt), kommt in den Quellen nicht immer und manchmal nur undeutlich zum
Ausdruck. Eine unmissverstindliche Aussage findet sich z.B. in der Urkunde Herzog Friedrichs IV. fiir
die Stadt Baden AG vom 24. August 1411. Danach waren es «der rat und die burger gemainleich, reich und
arm,» welche dem personlich anwesenden Herzog den Eid leisteten (SSRQ AG 1/2, Nr. 30).

#  Soweit ich sche, gibt es keine Quellenhinweise, welche einen Aufenthalt eines dsterreichischen Her-
zogs in Luzern nach 1308 bezeugen.
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Zu einer weiteren Eidesleistung der Luzerner Stadtgemeinde fiir die Herzoge
von Osterreich kam es in Zusammenhang mit den nach wie vor etwas ritselhaf-
ten Schwurbriefen von 1328 und 1330, welche offenbar in Zusammenhang mit
einem Konflikt zwischen der Stadt und Hartmann von Ruoda, dem 0Osterrei-
schen Vogt von Rothenburg, entstanden.®® Den ersten dieser Briefe liess ein Teil
des Rats errichten, den zweiten der ganze Rat und den dritten schliesslich die
ganze Stadtgemeinde. Der Eid, den die Mitglieder der Gemeinde ablegten, wird
im dritten Brief zitiert. Mit ithm verpflichteten sich die Schworenden unter ande-
rem zur Aufrechterhaltung der Rechte der Stadt sowie zur Aufrechterhaltung
der Rechte der Herzoge von Osterreich. Die Vermutung liegt nahe, dass die For-
mel nicht fiir diesen Anlass vollig neu geschaffen wurde, sondern dass sie dem
Eid entsprach, den die Gemeinde zu dieser Zeit bei den halbjihrlichen Schwur-
zeremonien leistete.”"

Regelmissig wiederholte Eidesleistungen auf die Herzoge von Osterreich
diirften erst recht fiir die Mitglieder des Rats tiblich gewesen sein. Dies zeigt eine
Urkunde Herzog Ottos vom 14. September 1334.5* Darin bestitigte der Herzog
unter anderem das seit langem tibliche Verfahren bei der Ratswahl (gegenseitige
Wahl der Ratshilften), behielt aber seinem Vertreter, dem osterreichischen
Landvogt in Rothenburg, ein Bestatigungsrecht vor. Der Landvogt musste in die
Stadt gebeten werden. Wenn er die Wahl guthiess, schwor die neu gewihlte
Ratshilfte «vor dem vogt», dem Herzog und der Stadt «ir reht ze behaltenn, als
ez von alter herchomen ist,» und bekriftigten damit die aus den Schwurbriefen
von 1328 und 1330 bekannte doppelte Verpflichtung auf das Stadtrecht und das
Recht der Herzoge. A

Aus den Quellen spiterer Jahrhunderte wissen wir, dass die Vereidigung de
Rats jeweils im Rahmen der halbjihrlichen Gemeindeversammlung in der St.
Peterskapelle stattfand, bei der die Gemeinde den Eid auf den Geschworenen
Brief leistete. Es ist denkbar, wenn auch nicht sicher,’ dass das gleiche Verfahren
bereits in den 1330er Jahren tiblich war. Dies wiirde dann wohl bedeuten, dass der
osterreichische Vogt bei der Eidesleistung der Gemeinde ebenfalls zugegen war —
eine Schlussfolgerung, welche zur Vermutung passt, dass nicht nur der Ratseid,
sondern auch der Gemeindeeid, mit dem sich die Biirger auf den Geschworenen
Brief verpflichteten, einen Passus iiber Rechte der Herzoge enthielt.

Wie konsequent der Regelung von 1334 nachgelebt wurde, ist freilich unklar.
Spatestens zur Zeit des Sempacherkrieges diirfte man aufgehort haben, die Eide
auf die Herzoge von Osterreich zu wiederholen. In dieser Zeit wurden wahr-
scheinlich die formalen Anderungen am Geschworenen Brief vorgenommen,
welche bewirkten, dass der Brief nicht mehr ein Vertrag zwischen der Stadt und

. SSRQ LU 1/1, Nrn. 15, 18.

#  Dass die halbjihrliche Erneuerung des Eides auf den Geschworenen Brief bereits damals iiblich war,
geht ja ebenfalls aus den Schwurbriefen von 1328 und 1330 hervor. Vgl. oben, Kap. 2b.

2. QW 1/3, Nr. 69.

5 Man wird auch die Méglichkeit in Betracht ziehen, dass die Vereidigung des Rats erst im spiteren 14.
Jahrhundert in die Gemeindeversammlung verlegt wurde, als der Bruch mit der osterreichischen
Herrschaft neue Formen der Legitimation nétig machte.
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den Herren von Rothenburg (bzw. deren Rechtsnachfolgern, den Herzogen von
Osterreich) war, sondern ein Vertrag zwischen dem Luzerner Rat und der Lu-
zerner Stadtgemeinde.5

Dass nach der Erlangung der Reichsfreiheit im Jahre 1415 der Eid auf den
Geschworenen Brief mit einem Eid auf Konig Sigmund oder auf das Reich ver-
bunden worden wire, erscheint als unwahrscheinlich. Die tiberlieferte Fassung
des Biirgereids aus den 1420er Jahren erwiahnen Konig und Reich mit keinem
Wort. Wenn es je eine Huldigung der Luzerner Stadtgemeinde fiir den Konig
gab, diirfte sie am chesten bei Sigmunds Besuch am 29., 30. und 31. Oktober 1417
stattgefunden haben. Doch berichten Quellen nichts dartiber.ss Vermutlich wur-
de die Huldigung von einer der Ratsgesandtschaften vorgenommen, welche in
diesen Jahren zu den wechselnden Aufenthaltsorten des Konigs reisten.® Nach
dem Empfinden der Luzerner Obrigkeit, deren Herrschaftsbereich nach 1415 auf
allen Seiten an andere eidgendssische Territorien angrenzte, diirften schon bald
die Eide auf die eidgendssischen Biinde, welche im 15. Jahrhundert einige Male
mit festlichem Aufwand erneuert wurden,” an die Stelle der Treueide fiir Her-
zoge und Konige getreten sein.

3. E1D UND RATSHERRSCHAFT, 14. UND 1§, JAHRHUNDERT
a) Rats- und Richtereide

Dass die Mitglieder des Rats nicht zusammen mit der Gemeinde schworen,
sondern ihren eigenen Ratseid leisteten, geht zweifellos vor die Gsterreichische
Zeit zurtick. Den ersten Hinweis auf die Existenz des Ratseids liefert ein Satz im
Geschworenen Brief, der bei der Herstellung der zweiten iiberlieferten Fassung
dieser Urkunde — d.h. in der Zeit zwischen den 1250er und den 1280er Jahren — in
den Text eingefiigt wurde.® In diesem Satz wird das Fillen von Urteilen durch
den Rat mit der Formel «sich uf sinen eit erkennen» umschrieben. Diese und dhn-
liche Formeln wurden auch in der Folgezeit beniitzt, um Entscheidungsvorginge
im Rat zu umschreiben.? Im 13. Jahrhundert bestand die Hauptaufgabe des Rats
darin, tiber die Delikte zu richten, welche im Geschworenen Brief aufgefiihrt
waren. Diese Gerichtsfunktion setzte einen Eid voraus. Ohne Eid hitten die
Urteile keine Akzeptanz gefunden.® Die Tatsache, dass «si ir gerichte (= Prozes-
se) bi eide richtent,» war 1337 den Luzerner Riten Grund genug, auf nachteiliges
Gerede tiber die Gerechtigkeit ithrer Urteilsspriiche eine Geldstrafe zu setzen.®

it SSRQ LU 1/x, Nr: aozb.

% SSRQ LU 1/1, Nr. 156.

% Scrurer-ALper, Reichsprivilegien, S. 36 und passim; SSRQ LU 1/1, Nr. 291, Bemerkung 2.
7 Dazu jetzt: Sieser, Eidleistungen und Schwortage, S. 42-52.

% SSRQ LU 1/1, Nr. 5, Art. 12. Vgl. ebenda S. 14 Bemerkung s.

¥ SSRQ LU 1/1, Nr. 16, Art. 53 Nr. 26; Nr. 36, Art. 6; Nr. 39, Art. 1, 2 und 6fter.

ScueyHing, Eide, S. 147ff. und passim.

 SSRQ LU 1/1, Nr. 20, Art. 3.
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Anfanglich enthielt der Ratseid wohl nicht mehr als das, was in der Urkunde
Herzog Ottos genannt wird: die Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des Stadt-
rechts (d.h. des Geschworenen Briefs) und der Rechte der Stadtherrschaft. Nach
der 6sterreichischen Zeit entfiel der Passus tiber die Rechte der Stadtherren. Aus
einer Quelle von 1414 vernehmen wir, dass die Rite nun auch schworen, Rechts-
briiche, von denen sie Kenntnis hatten, zur Anzeige zu bringen («leiden»).®* Die
erste komplett tiberlieferte Eidesformel stammt aus den 1420er Jahren.® Danach
und nach allen jiingeren Aufzeichnungen machten die bereits erwihnten Punkte
den grossten Teil des Inhalts aus: Bewahrung des Stadtrechts, guten Gewohnhei-
ten und des Geschworenen Briefs sowie das Erstatten von Anzeigen. Dazu kam
die Pflicht, an den Ratssitzungen teilzunehmen, «schuldig geben», d.h. sich bei
Abstimmungen bzw. Umfragen auf ein «ja» oder «nein» festzulegen, die Ge-
heimhaltungspflicht sowie die allgemeine Treuepflicht («Nutz und Ehre» der
Stadt befordern, Schaden abwenden).

Wihrend der Gemeindeeid spitestens seit dem 15. Jahrhundert vom Rat ent-
gegengenommen wurde, war umgekehrt die Gemeinde nie Adressat des Rats-
eids. Anfinglich schworen die Rite wohl ausschliesslich den Stadtherren oder
deren Vertretern. Spater wurde jeweils der Eid jeder Ratshilfte vom Vorsitzen-
den (Ratsrichter) der anderen Ratshilfte vorgesprochen und entgegengenom-
men.* Dieses Prozedere lag umso niher, als ja auch jede Ratshilfte die Mitglie-
der der anderen Ratshalfte wihlte. Freilich waren die Rite, selbst wenn sie
gegeniiber der Gemeinde keine eidliche Verpflichtung eingingen, in der Praxis
keineswegs von dieser unabhingig und fanden sich z.B. damit ab, dass manche
ihrer Entscheidungen der Gemeinde zur Bestitigung vorgelegt und in einzelnen
Fillen sogar von dieser aufgehoben wurden.

Zu Beginn des 14. Jahrhunderts waren die beiden Ratshilften noch die einzi-
gen Behorden der Stadtgemeinde. Der Schultheiss wurde zu dieser Zeit von den
Herzogen von Osterreich eingesetzt und leistete diesen seinen Eid — vermutlich
einen allgemeinen Treueeid, den er aufgrund seiner Dienstverpflichtung und/
oder in seiner Eigenschaft als Lehens- und Pfandnehmer schuldete.®® Nachdem
der Rat Ende 1328 oder 1329 die Wahl des Schultheissen an sich gerissen hatte,
wurde das Amt stets mit Mitgliedern des Rats besetzt und wandelte sich allmih-
lich zu der Spitzenposition im Rat. Seit dem Ende des 14. Jahrhundert wechselte
der Amtsinhaber jahrlich. Spitestens damals diirfte es tiblich geworden sein, dass
er vor Vertretern des Rats einen besonderen Amtseid leistete.®® Ahnliches gilt
vom sogenannten Ammann, der die Interessen des Klosters im Hof vertrat.
Auch er gehorte schon frith dem Rat an. Im 15. Jahrhundert wurde das Amt

6 SSRQ LU 1/1, Nrn. 100.

6 SSRQ LU 1/1, Nrn. 275a.

4 Vgl. unten, Kap. sb (bei Anm. 160).

6 SSRQ LU 1/1, Nr. g, Art. 243; Nr. 20, Art. 1, 2.

6  ScHryHING, Eide, S. 18f.

¥ SSRQ LU /1, N, 17.

% Die dlteste noch vorhandene Aufzeichnung der Eidesformel stammt erst von 1474: SSRQ LU 1/3, Nr.
6b, Art. 3.
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abwechselnd mit dem Schultheissenamt jeweils fiir ein Jahr wahrgenommen, bis
es dann um oder nach 1456 aufgehoben wurde.® Zusitzlich zum Ratseid schwor
der Ammann vermutlich den Eid der klosterlichen Amtleute.

Als weiteres Organ entstand im Verlaufe des 14. Jahrhunderts der Grosse Rat,
die sogenannten Hundert. Sein Eid, dessen ilteste tiberlieferte Fassung zu An-
fang der 1420er Jahre aufgezeichnet wurde,”® deckte sich inhaltlich mit demjeni-
gen des Kleinen Rats. Er enthielt jedoch einen weiteren Punkt: Die Grossrite
verpflichteten sich zum Gehorsam gegeniiber dem Kleinen Rat.

b) Eid und Obrigkeit — das Eidgebot

Der Gemeindeeid war nicht nur Basis fiir die autonome Rechtspflege des
stidtischen Rats, sondern schuf fiir den Rat auch die Moglichkeit, den Mitglie-
dern der Gemeinde «bei dem Eid» Befehle zu erteilen. Diese «Eidgebote» waren
in manchen Fillen wohl so etwas wie Interpretationen des geleisteten Gemein-
deeids, nachtrigliche Hinweise darauf, wie der Eid im Einzelnen konkret umzu-
setzen sei. Hiufig gingen die Eidgebote jedoch weit iiber das Interpretieren hin-
aus, waren vielmehr einseitig verfiigte Zusitze. In diesen Fillen bezog sich die
Wendung «bei dem Eid» einfach darauf, dass der Biirgereid die Gemeindemit-
glieder zu Gehorsam gegentiber dem Rat verpflichtete.

Solche Eidgebote erliess der Luzerner Rat spatestens seit Beginn des 14. Jahr-
hunderts. Dies zeigen die Ratsbeschliisse aus dem r13. und frithen 14. Jahrhundert,
welche das bereits erwihnte «Alteste Ratsbiichein» iiberliefert. Schon damals
richtete der Rat die Eidgebote sowohl an einzelne Gemeindemitglieder als auch
an die ganze Gemeinde. Wendete er sich an einzelne Gemeindemitglieder, so
konnten die Eidgebote inhaltlich aus Vorschriften bestehen, welche in spiter
entstandenen Amts- oder Berufseiden wiederkehren, die zusitzlich zum Biirger-
eid geschworen wurden.”” War die ganze Gemeinde Adressat von Eidgeboten, so
nahmen diese die Gestalt von Rechtssetzungen an, welche nicht — wie es sonst
hiufig geschah — mit der Androhung einer Geldbusse fiir Zuwiderhandelnde
(z.B. «bei zehn Schilling») verkniipft wurden, sondern in denen die Formel «bi
dem eide» an die Stelle der Bussandrohung trat.”

Auch nachdem im 15. Jahrhundert zahlreiche Amts- oder Berufseide formu-
liert worden waren, blieb das Eidgebot eine der gingigen Formen, in die der Rat
seine Anordnungen goss. Die Befehle «bei dem Eid» bezogen sich nun zwar oft

% Das Verhiltnis zwischen dem Gotteshaus und der Stadt wurde 1456 mit dem «Propst Schweigerschen

Brief»> neu geregelt, nachdem das einstige Benediktinerkloster in ein Chorherrenstift umgewandelt
worden war. Vgl. SSRQ LU 1/3, Einleitung, S. XXV.

72 §SRQ LU 1/1, Nr. 23ca.

7 Dies zeigt sich z.B. bei den Eiden der Torschliissler (d.h. derjenigen, welche die Schliissel zu den
Stadttoren in ihrer Obhut hatten): Die im 15. Jahrhundert aufgezeichneten Versionen ihres Eids
(SSRQ LU 1/2, Nr. 163b; SSRQ LU 1/3, Nr. 338, Art. 47) entsprechen mutatis mutandis einem Eidge-
bot im «Altesten Ratsbiichlein» (SSRQ LU 1/1, Nr. 9, Art. 250).

7 SSRQ) LU 1/1, Nr. 9, Art. 151, 154, 186.
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auf Passagen in den Amts- oder Berufseiden, welche tatsichlich eine entspre-
chende konkrete Verpflichtung enthielten, doch erliessen die Rite daneben noch
immer — und vermutlich in grésserem Ausmass als zuvor — Eidgebote, welche
lediglich auf den allgemeinen Verpflichtungen des Biirgereids beruhten. Zu die-
sen letzteren zihlen die Eidgebote, welche fiir simtliche Einwohner der Stadt
galten,”s aber auch solche, welche sich an Gruppen richteten, fiir die es mit
Sicherheit nie einen speziellen Eid gab, z.B. an die Hundehalter, an die Bentitzer
eines bestimmten Brunnens oder an die Biichsenschiitzen, welche in der Nihe
der Stadt auf Vogelpirsch gingen.” Dasselbe gilt fiir das Eidgebot bei der Schuld-
betreibung, das den Schuldner zwang, zuriickgehaltene Pfinder dem Gliubiger
herauszugeben.”s Auch gegeniiber ihren Ratskollegen erliessen die Klein- und
Grossrite gelegentlich Vorschriften, welche bei dem Eid einzuhalten waren.”®
Soweit diese Eidgebote Kleinrite betreffen, bleibt unklar, was ihre Grundlage
war, denn die Kleinratseide enthielten keine Gehorsamsverpflichtung. Auf der
Landschaft scheint das Aussprechen von Eidgeboten im 15. Jahrhundert vor
allem Sache der Landvogte gewesen zu sein. Diese diirften jeweils bei Bedarf auf
das Mittel des Eidgebots zuriickgriffen haben, um obrigkeitliche Forderungen
und Vorschriften durchzusetzen.”?

Das Gegenstiick zum Eidgebot war das Beteuern und Verheissen «beim Eid»,
mit dem man sich in der Regel wohl ebenfalls auf den geleisteten Biirger-,
Hintersassen- oder Untertaneneid bezog. Diese Form des eindringlichen Versi-
cherns und Versprechens diirfte bereits im 15. Jahrhundert durch zu hiufigen
Gebrauch entwertet gewesen sein und verkam in der Folge zur Redensart.

Die hiufige Verwendung des Eidgebots zeigt, dass die Luzerner Rite durch-
aus — auch wenn ihr Herrschaftsbereich klein war — zu weltlichen Michten zihl-
ten, welche im Spatmittelalter das Schworen zu instrumentalisieren vermoch-
ten.”® Der Anspruch der Rite auf eine besondere Zustandigkeit fiir Eide diirfte
sich mehr oder weniger automatisch daraus ergeben haben, dass die meisten Eide
zuhanden der stidtischen Obrigkeit geschworen wurden, deren Vertreter jeweils
— wie es in unseren Quellen heisst — den Eid «gaben», d.h. den Schwérenden
gegeniiberstanden und die Eidesformel vorsprachen. Offenbar galt unangefoch-

7 Hiufig ging es dabei um die Pflicht, Anzeige zu erstatten («leiden»). Nach simtlichen Fassungen des
Gemeindeeids hitte diese Pflicht lediglich in Zusammenhang mit politischen Verschwérungen und
ihnlichen Delikten gegolten. Doch in den Rechtssetzungen wurde sie nicht selten auch dann, wenn es
dabei um andere, alltiglichere Vergehen ging, der gesamten Einwohnerschaft «<bei dem Eid» aufge-
biirdet. Beispiele: SSRQ LU 1/3, Nrn. 6o, 72, 84, 90; Nr. 97a, Art. 9; Nr. 97b, Art. 133 Nrn. 147, 149d, 161,
162 und ofter. — Beachte besonders SSRQ LU 1/3, Nr. 10 (1463): In diesem einen Fall fithlten sich die
Rite und Hundert bemiissigt, eine (allerdings wenig tiberzeugende) Begriindung fiir die Anzeige-
pflicht zu geben.

74 SSRQ LU 1/3, Nr. 106; Nr. 240, Art. 2; Nr. 309.

75 SSRQ LU 1/3, Nr. 339, Art. 54.

76 So etwa Vorschriften, welche das Fernbleiben von den Ratssitzungen, vorzeitiges Verlassen des Rats,
Zwischenrufe u. dgl. betrafen oder den Einzug der fiir diese Vergehen verhingten Bussen regelten:
SSRQ LU 1/3, Nr. 266; Nr. 339, Art. 126; Nr. 340, Art. 29.

77 So z.B. SSRQ LU 1/2, Nr. 342b, Art. 1; SSRQ LU 1/3, Nrn. 26, 94.

78 Dazu Prooy, Eid in der europiischen Verfassungsgeschichte.



ten die Meinung, wer einen Eid entgegennehme, kénne auch davon entbinden.
Dies ging so weit, dass die Klein- und Grossrite 1443 den Stadtschreiber Egloff
Etterlin von einer im Zorn gegeniiber seiner Ehefrau ausgestossenen Drohung
«entbanden», an die er die Worte «by dem eid, so er der statt und dem rat getan
hette,» angefiigt hatte. Spater nahmen die Rite einen Artikel in das Stadtrecht
von ca. 1480 auf, der solches «verschworen» zwischen zerstrittenen Eheleuten
pauschal fiir nicht wirksam erklirte.”

In die Zustindigkeit der weltlichen Behérden — d.h. der Rite und allenfalls der
Gerichte — fiel es auch, jeweils dariiber zu entscheiden, ob ein Meineid vorlag
oder nicht. Diese Kompetenz war umso wichtiger, als die Feststellung eines Eid-
bruchs fiir den Schuldigen unweigerlich den Verlust der Ehre nach sich zog. Der
Verlust der Ehre ihrerseits beraubte ihn der Fihigkeit, ein 6ffentliches Amt aus-
zuiliben, und nahm ihm die Méglichkeit, vor Gericht Eide zu leisten. Ehre wurde
praktisch mit Eidfihigkeit gleichgesetzt. Die enge Verquickung von Eid und
Ehre zwang die weltlichen Machthaber geradezu, sich mit Eidbriichen ausein-
anderzusetzen, und machte es ihnen unméglich, das Sanktionieren solcher Ver-
gehen den Beichtvitern und geistlichen Gerichten zu iiberlassen, welche ja
eigentlich fiir religiose Delikte zustindig waren.

Allerdings waren die Luzerner Rite sowohl beim Feststellen von Meineid als
auch mit Bezug auf die Héhe der dafiir verhingten Strafen eher zuriickhaltend.
Als Eidbruch werteten sie vor allem falsche Schwiire vor Gericht® sowie Verge-
hen gegen ihre Vorschriften, wenn sie in diesen ausdriicklich angekiindigt hat-
ten, dass Nichtbeachtung als Meineid behandelt wiirde.$ Gleich wie Meineid
bestraften die Rite seit dem letzten Drittel des 15. Jahrhundert zunehmend auch
das Ignorieren von obrigkeitlichen Eidgeboten. Anfanglich wurde die Meineids-
strafe in Zusammenhang mit einzelnen Eidgeboten angedroht,® spiter galt sie
generell fiir die Nichtbeachtung obrigkeitlicher Eidgebote.® Bei sonstigen Ver-
stossen liessen die Rite und Richter den Aspekt des Meineids haufig unberiick-
sichtigt, z.B. wenn die Verstosse sich gegen Verordnungen richteten, zu deren
Einhaltung die Angeklagten sich mit Amts- oder Berufseiden verpflichtet hatten.
Todesstrafen kamen zwar vor,’ doch in der Regel war der Ehrverlust der gravie-
rendste Teil der Strafe. Dariiber hinaus verhingten die Rite oder Richter Ver-
bannungsstrafen und Geldbussen. Alkoholkranke, welche geschworen hatten,

? SSRQ LU 1/3, Nr. 339, Art. 13 mit Anm. 1. - In der Stadtrechtsfassung von 1588 wurde der Artikel
wiederholt. Zusitzlich heisst es dort, in solchen Fillen seien die Eheleute «umb derglychen verreden
oder verschworen» zur Beichte anzuhalten (SSRQ LU 1/5).

% Vgl. SSRQ LU 1/1, Nr. 35.

% SSRQ LU 1/1, Nr. 23, Art. 1 (1343); Nr. 36 Art. 4 (1371) und 6fter.

“ SSRQ LU 1/3, Nr. 60, Art. 1; Nr. 309; Nr. 339, Art. 154.

% SSRQ LU 1/4, Nr. 3, Art. 31 mit Bemerkung 2. Eine entsprechende Verfligung wurde bereits im Sep-

tember 1505 erlassen (StALU RP g fol. 205r). Die Androhung findet sich auch in den sogenannten

Instruktionen fiir die Landschaft (vgl. unten, Kap. sa, Anm. 131).

So wurde am 31. Januar 1425 ein gewisser Hinsli Schaffer alias Hinsli von Weggis wegen Eidbruchs

dazu verurteilt, geschwemmt zu werden (StALU RP 4 fol. 77v; vgl. Kiem, Urkunden, S. 255, Nr. 34). Die

Todesstrafe scheint jedoch nicht ausgefithrt worden zu sein (SSRQ LU 1/2, Nr. 371, Bemerkung 2).

84

199



nicht mehr zu trinken, und dann ihren Eid brachen, konnten mit zwei Tagen im
Turm bei Wasser und Brot und einer Geldbusse davonkommen.’ Ahnliche
Nachsicht erfuhren manchmal Leute, welche bereits wegen eines Meineids oder
wegen eines andern Delikts zu einer Verbannungsstrafe verurteilt worden wa-
ren, «aus der Stadt» oder «aus Stadt und Land» geschworen hatten und sich dann
doch wieder in Luzern oder im luzernischen Territorium erwischen liessen. In
solchen Fillen beschrinkten sich die Rite nicht selten darauf, die Verurteilten
erneut zu vertreiben, hiufig mit der Drohung, sie im Wiederholungsfall dem
Henker zu iibergeben, manchmal auch unter der Auflage, den Meineid zu beich-
ten. Erstaunlicherweise kam es sogar vor, dass Eidbriichigen ein weiteres Mal der
Fid abverlangt wurde, der sie von Stadt und Land fern halten sollte.*

¢) Amts- und Berufseide in der Stadt

Der Rat beschrinkte sich nicht lange darauf, die Einhaltung seiner Vorschrif-
ten «bei» dem Biirgereid einzufordern. Spitestens seit Beginn des 14. Jahrhundert
liess er auch spezielle promissorische Eide aufzeichnen, welche Einzelpersonen
oder Gruppen zusitzlich zum Biirgereid zu schworen hatten. Diese Eide konn-
ten dann durch weitere Bestimmungen erginzt werden, welche wiederum «bei
dem Eid» einzuhalten waren.

So verpflichteten sich bereits vor 1321 die Weinschenken und Salzhindler
durch Eide zur Bezahlung des Ungelds, die Salzkramer zur Einhaltung der vor-
geschriebenen Gewinnmarge, die Weinhindler zum Befolgen der von den stid-
tischen Weinverkostern erlassenen Anordnungen und die Walker zur Einhal-
tung der bisher iiblichen Arbeitsmethoden.”” Zu Beginn der 136cer Jahre
schworen die Luzerner Schiffleute, keine Vierwaldstittersee-Fische auszufiih-
ren, und die Salzimporteure, ihr Salz nur in Luzern zu verkaufen. Der Waffen-
handwerker Hartmann, der 1362 mit der Gewihrung eines Darlehens und einer
jahrlichen «Subvention» dazu gebracht wurde, sich in Luzern niederzulassen,
schwor, mindestens 10 Jahre in Luzern zu bleiben.®

Wenn der Rat Aufgaben an seine eigenen Mitglieder delegierte, forderte er
zunichst keine zusitzlichen Eide. Doch dnderte sich dies im Verlaufe des 14.
Jahrhunderts, in dem Luzern — gleich wie die meisten anderen Stadtgemeinden
in der heutigen Schweiz — zahlreiche innere Konflikte durchlebte. Der erste
Zusatzeid von Behordenmitgliedern, von dem unsere Quellen berichten, ist der-
jenige einer Kommission, welche der Rat und die Gemeindeversammlung in den

% Etwa im Fall des Schneiders Stoffel Hagenberg, StALU RP 15 fol. 212r (9. April 1540).

% StALU RP 15 fol. 246v (21. Juli 1540), ebenda fol. 265r (2. September 1540), fol. 367r (26. September 1541).
In einem weiteren derartigen Urteil heisst es hingegen, der Angeschuldigte sei «nit der eren wert,»
dass man ihn noch einmal schworen lasse (ebenda fol. 114r, 6. Februar 1540).

& SSRQ LU 1/1, Nr. g, Art. 212, 238, 255, 257.

8 Ebenda Nr. 32, Art. 5, 6; Nr. 33 Art. 7.

%9 WanNER, Ratsherrschaft, S. 7£f. und passim.
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Jahren um 1340 einsetzten.? Die Kommission sollte Hausbesitzern und Bauher-
ren in strittigen Fragen Anweisungen erteilen. Thre fiinf Mitglieder verpflichte-
ten sich mit dem Eid, nach Vernunft und Billigkeit («als si ir bescheidenheit
wiset») ihr Bestes zu tun und sich nicht bestechen zu lassen.

Der eigentliche Wendepunkt diirfte 1383 erreicht worden sein. Damals stellten
die Hundert — wohl im Zuge einer heftigen Auseinandersetzung — eine Reihe von
Forderungen an den Kleinen Rat, denen dieser schliesslich nachgab. Unter ande-
rem legte man damals fest, dass diejenigen, welche mit dem Einziehen von Zgl-
len, Ungeld und sonstigen Einkiinften der Stadt oder mit einem anderen Amt
betraut wiirden, bei den Heiligen zu schwéren hitten, ihre Aufgaben mit Treue
und Wahrhaftigkeit zu besorgen.? Die Floskel «mit truwe und mit warheit umb
ze gonde» erscheint dabei zum ersten Mal in einer der iiberlieferten Luzerner
Eidesformeln. Sie blieb in den folgenden Jahrzehnten zusammen mit «sin bestes
und wegstes ze tunde» (ihr Bestes geben) der Hauptinhalt der Eide von Amtleu-
ten, denen Eigentum der Stadt anvertraut wurde.”

Fiir die Zeit ab 1416 stehen uns mehr Quellen zur Verfiigung als fiir die Zeit
davor.” Dieser Tatsache verdanken wir es wohl, dass aus den Jahren vor und
nach 1420 zahlreiche weitere Eide auf uns gekommen sind. Dabei handelt es sich
sowohl um Eide von Berufsleuten und Inhabern kleiner stidtischer Amter wie
auch um Eide von Amtleuten, welche Mitglieder des Kleinen und Grossen Rats
waren.

In der Regel bezogen sich die Eide der Berufsleute und Inhaber kleiner Amter
konkret auf spezielle Pflichten, deren Einhaltung leicht zu iiberpriifen waren.
Haufig wurden sie wohl aus gegebenem Anlass formuliert und aufgezeichnet.
War der gleichen Gruppe von Schworenden schon bei anderer Gelegenheit ein
Eid auferlegt worden, so konnten die beiden Eide in eine Formel zusammenge-
bracht werden, doch geschah dies manchmal mit Verzogerung.®* In dem einen
oder andern Fall summierten sich diese Einzelpunkte schon friih zu langen Rei-
hen auf. So beschworen die Fischer bereits in den ersten Jahren des 15. Jahrhun-
derts eine relativ umfangreiche und detaillierte Fischverkaufsverordnung.s Eine

% SSRQ LU 1/1; Nr. 215 Aft, 4,

SR LU r/r, Ne, 435 Art. 3

% Nichts anderes als diese beiden Punkte beschworen 1389 die Mitglieder der Kommission, welche mit
dem Einzug einer ausserordentlichen Steuer befasst war (SSRQ LU 1/1, Nr. §3a, Art. 3), und 1419 der
Sickelmeister (ebenda, Nr. 187).

% Grund dafir ist der Amtsantritt des Stadtschreibers Heinrich Golz alias Biegger am 1. Juli 1416. Golz
baute die Ratsprotokollfilhrung erheblich aus und fiihrte weitere Verbesserungen im Kanzleiwesen
ein. Vgl. SSRQ LU 1/1, Einleitung, S. XLIXff., LXff.; Wanner, Ratsprotokolle, S. 381-388.

% Dies zeigt sich z.B. beim Eid der sogenannten Weinzicher, der Minner, welche die Weinfisser in die
Keller brachten. Diese hatten seit 1394, d.h. seit der Einfilhrung des «Basen Pfennigs», zu schworen,
nur noch Wein einzukellern, der den Einzichern des Bésen Pfennigs gemeldet war. Einige Jahre spi-
ter, um 1400, kam der Eid hinzu, keine Weinfisser anzurtihren, welche ohne Erlaubnis iiber den See
ausgefithrt werden sollten. Diese zweite Verpflichtung wurde zunichst separat aufgezeichnet und erst
in den folgenden Jahren mit der ersten zusammengefiigt (SSRQ LU 1/1, Nr. 56, Art. 6; Nrn. 64c¢, 121,
274¢).

% SSRQ LU 1/1, Nr. 74¢ (besonders Art. 12).
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kaum viel kiirzere Verkaufsordnung, auf die ebenfalls ein Eid abgelegt wurde,
existierte spitestens 1416 fiir die Krimer, welche mit Salz, Getreide, Gemiise und
andern Lebensmitteln handelten.?® Es ist bezeichnend, dass es dabei um Berufs-
gruppen ging, auf deren Verhalten die stidtische Bevolkerung im Alltag beson-
ders empfindlich reagiert haben diirfte.

Ganz andere Inhalte wiesen dagegen die «politischen» Eide auf, d.h. die be-
reits erwihnten Eide des Schultheissen, der Klein- und Grossrate, die Eide der
Inhaber wichtiger Amter sowie der an den Jahrestagen geschworene Eid der
Gemeinde. Bei diesen fehlten die konkreten Einzelvorschriften, dafiir enthielten
sie allgemeine Verpflichtungen, welche mit sich hiufig wiederholenden Formeln
und Phrasen ausgedriickt wurden.

Dazu zihlen etwa die Treueversprechen «der statt nutz und chr firdren,»
«schaden warnen und wenden» oder die bereits erwihnten Floskeln «mit truwe
und mit warheit umb ze gand» und «sin bestes und wegstes ze tunde.» In den
Eiden fiir Amter, bei denen richterliche Funktionen im Vordergrund standen
(Schultheiss, Kleinrat, Ratsrichter, Gerichtsweibel (= Richter) und Landvégte),
verwendete man Wendungen, welche den Grundsatz der Gleichbehandlung aller
Biirger ausdriicken: «gemeiner» (= unparteiischer) Richter fiir Arme und Reiche,
niemandem «zu lieb noch zu leid» handeln, sich weder von «friindschaft noch
vyndschaft» noch gar durch «miet oder mietwan» (= Geldzahlung oder Erwar-
tung von Geschenken) beeinflussen lassen. Solche Forderungen, welche sich an
den mittelalterlichen Herrscher- und Richteridealen orientieren, erginzte man
haufig mit der Wendung, der Schworende habe sich von Eid und Ehre leiten zu
lassen («als in sin eid und ere wist») — d.h. er solle sich so verhalten, wie man es
von ithm erwartete —, oder mit der Floskel, er habe sein Amt pflichtgetreu und
ohne Hinterlist («triiwlich und ungefarlich») zu fithren. Solche grundsitzlich
und allgemein gehaltenen Formulierungen liessen dem freien Ermessen und dem
gesunden Menschenverstand des Schworenden viel Raum, brachten aber auch
einen Appell an das Gewissen ins Spiel, der um so mehr Bedeutung erlangte, je
schwerer sich von aussen erkennen liess, in welchem Masse der Amtstriger im
Alltag tatsichlich die beschworenen Grundsitze beachtete.

Lingerfristig blieb keine dieser Wendungen auf die Eide einer bestimmten
Gattung von Amtern beschrinkt, sondern wurde in andere Eide iibernommen,
wo immer es als sinnvoll erschien. Gelegentlich kehren sie auch in Eiden wieder,
welche sonst aus konkreten Einzelauflagen bestanden. So findet sich die Forde-
rung, niemandem «zu lieb noch zu leid» zu handeln, bereits 1425 im Eid der
Weinverkoster, um 1477 in den Eiden der Weinschitzer, des Amtmanns, der die
Hohlmasse kontrollierte, des Aufsehers tiber die Krimer, des Fass-Besieglers,
des Aussitzigen-Beschauers sowie der Scherer und Bader, welche bei Verdacht
auf Aussatz Meldung zu erstatten hatten.?” Zur Gleichbehandlung von Arm und
Reich verpflichteten sich 1429 und 1438/1439 der Waagmeister, 1471 die Steuerein-
zieher und um 1477 die Hebammen sowie wiederum die Aussitzigen-Beschau-

9 SSRQ LU 1/1, Nr. ni8a (besonders Art. 13).
97 SSRQ LU 1/1, Nr. 302; SSRQ LU 1/3, Nr. 338, Art. 20, 48, 79.1, 80, 84, 93.
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er.® Inhaltlich waren die beiden Formeln in all diesen Fillen durchaus plausibel
und sinnvoll.# Es ist anzunehmen, dass sie gleich wie die konkreten Vorschrif-
ten den Eiden jeweils einzeln und aus guten Griinden beigefiigt worden waren.,

d) Regelmissige Eidernenerungen, Huldigungen auf der Landschaft

Setzten sich bei den Biirgereiden die regelmissigen Eiderneuerungen spite-
stens im 14. Jahrhundert durch, so gilt dies nicht ohne weiteres auch fiir andere
Eide. Wiederholungen bereits geleisteter Eide in festen zeitlichen Abstinden
waren sonst zunichst nur in den Biindnisvertrigen zwischen Westschweizer
Stidten vorgesehen.* Entsprechende Klauseln fiigte man seit der Mitte des 14.
Jahrhunderts auch in die Bundesbriefe ein, an denen Luzern und die Inner-
schweizer Linderorte beteiligt waren.’” Die meisten dieser Neubeschwérungen
sollten jeweils alle zehn Jahre stattfinden, in der Westschweiz sah man seit den
340er Jahren gelegentlich auch Abstinde von nur fiinf Jahren oder sogar von nur
einem Jahr vor. In Wirklichkeit fanden die Eiderneuerungen allerdings in unre-
gelmdssigen Abstinden statt — zumindest soweit es die «eidgendssischen» Biinde
der Zentral- und Ostschweiz betrifft.

Bei den Eiden, welche im 14. Jahrhundert auf dem Lande den 6sterreichischen
Herzogen sowie den sonstigen adligen und kirchlichen Grund-, Leib-, Vogt-
und Zwingherren geleistet wurden, waren regelmissige Erneuerungen nicht
tiblich. Als der Berner Rat 1349 den Gotteshausleuten von Interlaken die jihrli-
che Wiederholung ihrer Eide vorschrieb, war dies noch eine Ausnahme. Bern
reagierte damit auf einen Versuch der Gotteshausleute, sich als mehr oder weni-
ger selbstindige Schwurgemeinschaft zu konstituieren und ein Biindnis mit den
Unterwaldnern einzugehen.'s Die regelmissige Erneuerung von Untertanenei-
den wurde wohl in der ganzen deutschsprachigen Schweiz erst von den eidge-
nossischen Orten gefordert, nachdem sie die Territorialherrschaft an sich gezo-
gen hatten. Die eidgendssischen Orte richteten die Forderung zunichst vor
allem an die in Abhingigkeit geratenen Stidte, z.B. an Thun oder an die Stidte
im Aargau. Die Einwohner dieser Stidte hatten ihre Eide in Abstinden von fiinf
oder zehn Jahren zu wiederholen.*t In den lindlichen Gegenden scheint selbst

% SSRQ LU 1/2, Nrn. 104, 285; SSRQ LU 1/3, Nr. 93, Art. 2; Nr. 338, Art. 26, 38, 55, 85.

% Im Fall der Hebammen etwa ging es, wie jiingere Quellen zeigen, um Fille, in denen die Hebammen
gleichzeitig zu mehr als einer Geburt gerufen wurden.

> So bereits im «ewigen» Biindnis zwischen Bern und Freiburg im Uechtland von 1243 (Ruser, Akten 1,
Nr. 3). Eine Zusammenstellung von Vertrigen mit Neubeschwoérungsklauseln bereits bei Meyer, Bil-
dung der Eidgenossenschaft, S. s3f., Anm. 120.

©°t Erstmals im Ziircher Bund von 1351. In den Biinden der drei Waldstitte (1291, 1315) und im Luzerner
Bund (1332) waren Eiderneuerungen kein Thema.

2 Sieper, Eidleistungen und Schwortage, S. 42—52.

®3 SSRQ BE 2/6, Nrn. 52, 54, 55 (= QW 1/3, Nrn. 809, 816, 818).

¢ Im Fall von Thun datiert eine solche Vorschrift bereits von 1323 (SSRQ BE 2/11,1, Nr. 132 und Nr. 13b,
Art. ). Den Stidten im Aargau wurden nach der Eroberung im Jahre 1415 entsprechende Verpflich-
tungen auferlegt: SSRQ AG 1/1, Nr. 28 (Aarau); SSRQ AG 1/2, 2. Teil, Nr. 10 (Brugg), etc.
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Bern — das in der Territorialpolitik stets allen anderen voraus war — die regelmas-
sige Huldigung bei Amtsantritt eines Landvogts erst in der zweiten Halfte des 15.
Jahrhunderts durchgesetzt zu haben.™s

Die Luzerner Behorden diirften sich nach dem Erwerb des Territoriums in
den Jahrzehnten vor und nach 1400 zunichst darauf beschrinkt haben, tiberhaupt
Eide einzufordern, und gingen erst nach und nach dazu iiber, regelmissige Eid-
erneuerungen zu verlangen. Dies zeigen die Akten zum Streit um die Huldigung
der Vogtleute von Weggis und Vitznau, der praktisch mit dem Erwerb dieser
Vogtei durch die Stadt im Jahre 1380 ausbrach und danach wihrend rund 200 Jah-
ren immer wieder aufflackerte: Die Weggiser, welche wohl beabsichtigt hatten,
die Vogtei tiber ihre Gemeinde selbst zu erwerben, liessen sich 1380 erst nach der
Einkerkerung eines Teils ihrer Gemeindemitglieder dazu bewegen, einen Eid zu
leisten. 1433 bekimpften sie erneut (oder immer noch?) das Vorhaben der stidti-
schen Obrigkeit, die jungen Manner der Gemeinde nach Vollendung des 14.
Altersjahrs — d.h. bei Erreichen der Volljahrigkeit — schworen zu lassen. Vor
einem eidgendssischen Schiedsgericht, das neben zahlreichen anderen strittigen
Punkten auch diese Frage behandelte, begriindeten sie ihre Weigerung damit,
dass sie den Vorbesitzern der Vogtei, den Herren von Hertenstein, nie einen Eid
geleistet hitten. Das Argument liess sich offenbar nicht widerlegen. Die Vertre-
ter der Stadt wandten deshalb lediglich ein, nach der Zeit der Hertensteiner hit-
ten thnen die Weggiser stets geschworen, wenn sie 14jdhrig wurden. Spiter, 1458
und 1463, bemiihten sich die stidtischen Behorden, ihre Forderung auf andere
Weise zu legitimieren. Sie wandten sich an den Abt des Klosters Pfifers, das bis
1378 die grundherrlichen Rechte und andere damit verbundenen Rechte in Weg-
gis (unter anderem die Twingherrschaft) besessen hatte. Der Abt bestitigte thnen
zusammen mit einigen weiteren Zeugen, dass in der Vergangenheit alle Leute,
welche — wo auch immer - in einen grundherrlichen Hof oder in eine Vogtei des
Klosters gehorten, dem Abt, seinen Amtleuten oder Vogten Eide geleistet hit-
ten.*6 Ob diese Aussage auf solidem Wissen beruhte, darf freilich bezweifelt
werden.

1463 ging es der Luzerner Obrigkeit nicht mehr nur um einmalige Eideslei-
stungen, sondern bereits auch um die periodische Wiederholung der Eide.
Damals drang sie aber bei den eidgendssischen Gesandten, welche als Schieds-
richter fungierten, nur mit der ersten Forderung durch. Die Gesandten urteilten,
die jungen Weggiser hitten zwar bei Erreichung des 14. Altersjahrs «liplich zu
gott und den heiligen» zu schworen, der Stadt «von der vogtye und der gericht-
ten wegen gehorsam ze sinde,» doch wer einmal geschworen habe, diirfe danach
«sin leptag» nicht zu weiteren Eiden gezwungen werden.

Mit der Forderung, die Huldigung jihrlich oder zumindest alle zwei Jahre
(d.h. bei Amtsantritt eines neuen, jeweils fiir zwei Jahre gewihlten Vogts) zu
wiederholen, sahen sich die Weggiser bereits 1466 erneut konfrontiert.”” Irgend-

15 HovrensteiN, Huldigung, S. 242f.

106 SSRQ LU 2/1 (Weggis), Nrn. 15, 28 (besonders Nr. 28b, Art. 18; Nr. 28¢, Art. 1.3, 2.9; Nr. 28d, Art. 1, 13);
Nrn. 34a, 34b.

17 SSRQ LU 2/1 (Weggis), Nr. 34c.
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wann setzte sich die regelmissige Eiderneuerung sowohl in Weggis als auch im
tibrigen luzernischen Territorium durch. Doch waren zweifellos die Ausein-
andersetzungen noch nicht abgeschlossen, als die Luzerner Klein- und Grossri-
te am 3. Januar 1498 entschieden, dass die Bewohner der Amter von nun an jedes
Jahr am gleichen Tag («uff ein tag») den Vogten ihre Eide wiederholen sollten
und dass sie zu den Schworveranstaltungen in Wehr und Waffen zu erscheinen
hitten («jederman mit sim harnisch und werinen da sin»).’*® Zumindest in Weg-
gis dauerte der Widerstand weiter an. Noch am 19. Oktober 1576 mussten der
Ammann und weitere Honoratioren («fiirgesetzte») von Weggis sich vor den
Luzerner Rat zitieren lassen, weil die Bewohner des Amts sich am letzten
Schwortag geweigert hatten, «den eid wie andre empter alle zwey jar zethund,»
und daran festhielten, dass «woéllcher ein mal gschworen, der selbig sin leben
lang nit meer ze schworen schuldig sin solle.»™

Wie weit die Eidesformeln der einzelnen Amtern sich jemals voneinander
unterschieden, ist fraglich. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts schworen die Ein-
wohner der Stidte Sempach und Sursee, des Fleckens Beromiinster und des Lan-
des Entlebuch nach eigenen Formeln. Die tibrigen Amter verwendeten eine ein-
heitliche Eidesformel, welche bereits das in den Jahren um 1477 entstandene erste
Luzerner Eidbuch tiberliefert."™ Der Text besteht zu einem Teil aus Wendungen,
welche die Treuepflicht gegentiber der Stadt Luzern zum Ausdruck bringen
(Nutz und Ehre beférdern, Schaden warnen und wenden), zum andern Teil aus
konkreten Einzelvorschriften, bei denen es wie im Geschworenen Brief der Stadt
in erster Linie um die Wahrung des Friedens geht: nicht autorisierte Gefangen-
nahmen zu verhindern, Streitende zu trennen und dabei ein verbindliches Frie-
densgebot auszusprechen, keine fremden Gerichte anzurufen, bei Anzeichen
von Widerstand, Verschworungen oder Verabredungen zum Nachteil der Stadt
unverziiglich Anzeige zu erstatten, der Obrigkeit und dem Vogt gehorsam zu
sein, ohne Bewilligung der Obrigkeit keinen Solddienst zu nehmen.™

4. ENTGEGENGESETZTE TENDENZEN, 1§. UND FRUHES 16. JAHRHUNDERT
a) Skrupel, Aufkommen der Eidtafeln

Bedenken und Mahnungen zu Vorsicht beim Schworen gab es im spatmittel-
alterlichen Europa nicht nur bei den Anhingern radikaler religioser Bewegun-
gen, sondern auch bei unauffilligen Katholiken.”* Dass in Luzern derartige

18 StALU RP 8 fol. 1o3v. Vgl. von Secesser, Rechtsgeschichte 2, S. 233.

%9 SSRQ LU 2/1 (Weggis), Nr. s9a. Vgl. ebenda Nr. 48.

w0 §SRQ LU 1/3, Nr. 338, Art. 13; SSRQ LU 1/4, Nr. 9, Art. 13. = Zum speziellen Fall von Beromiinster
vgl. Ecrorr, Herr in Miinster, S. 108-121.

Dieser letztere Punkt wurde 1485, auf dem ersten Hohepunkt der Auseinandersetzungen zwischen
«Pensionenherren» und freien Reisliufern, unter drakonische Strafen gestellt und separat beschworen
(SSRQ LU 1/3, Nr. 253).

Propi, Sakrament der Herrschaft, S. josff.

1
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Skrupel nicht unbekannt waren, zeigt eine seit 1432 bezeugte Vorschrift, bei
deren Erlass die Klein- und Grossrite offensichtlich davon ausgegangen waren,
dass Schwéren der Seele abtriglich sein konnte und kompensiert werden miisse:
Wer vor Gericht einen Eid schwor oder jemand andern zu einem Eid nétigte,
hatte sechs Heller zu spenden, welche der Richter dem Spital, dem Aussitzigen-
haus oder armen Leuten als Almosen zuwies.”

Ein weiteres Indiz dafiir, dass mit der Vermehrung der Eidesleistungen im 15.
Jahrhundert auch die Skrupel wuchsen, ist die Einfiihrung der sogenannten Eid-
tafeln. Diese Tafeln waren in der frithen Neuzeit in der ganzen deutschsprachi-
gen Schweiz und dariiber hinaus bei beiden Konfessionsparteien in zahllosen
Fassungen verbreitet. Es handelte sich dabei wohl um grosse, plakatartige Pa-
pierblitter, eventuell um beschriftete Holztafeln, welche man an geeigneten
Orten an die Winde nagelte oder klebte. Im Text, der mancherlei Abwandlun-
gen erfuhr und von dem es lingere und kiirzere Versionen gab, ging es stets
darum, die Schwérenden zu Wahrhaftigkeit zu ermahnen. Wie mir scheint,
kamen die ausfiihrlichsten Fassungen dem iltesten Wortlaut am nichsten. In die-
sen wurde jeweils zunichst die Symbolik der Finger an der Schwurhand erldu-
tert. Im Hauptteil wurde der Meineid — in Anspielung auf die Sakramente der
katholischen Kirche — als Absonderung aus der Gemeinschaft der Christen, Ver-
zicht auf die Barmherzigkeit Christi in der Stunde des Todes, Verzicht auf das
Sithneopfer Christi und als Selbstverdammung im Hinblick auf den Jingsten
Tag gedeutet. Den Abschluss bildeten einige gereimte Verse, die vor den Folgen
von Meineid warnten.

Die iltesten, ausfiihrlichen Versionen des Textes diirften noch im 15. Jahrhun-
dert, spitestens zu Beginn des 16. Jahrhunderts entstanden sein." Eine solche
Version ist auch in Luzern iiberliefert. Der Text befand sich auf einer Tafel, wel-
che — wie Renward Cysat, Luzerner Stadtschreiber zwischen 1575-1614, auf dem
Rande einer von einem Kanzleimitarbeiter hergestellten Kopie notierte — unge-
fihr im Jahre 1460 im Rathaus angebracht worden sein soll.™s Cysat ist zwar dafiir
bekannt, dass er sich bei manchen seiner Datierungen tiuschte, doch muss er die
Tafel gekannt haben. Man wird zumindest annehmen diirfen, dass sie zu seiner
Zeit Merkmale eines betrichtlichen Alters aufwies und vielleicht tatsichlich
noch im 15. Jahrhundert entstanden war."

w3 SSRQ LU 1/2, Nr. 169, Art. 3; Nr. 210, Art. i SSRQ LU 1/3, Nr. 339, Art. go.

1 Eine in Mellingen erstellte Fassung wird mit «ca. 1500» datiert (SSRQ AG 1/6, S. 341f., Nr. 57). Der Text
ist mit der Fassung im iltesten Appenzeller Landbuch (SSRQ AI/AR 1, Nr. 1) nahe verwandt. Aller-
dings stammt dieses Landbuch nicht, wie hiufig angenommen worden ist, von 1409. Es ist zwar még-
lich, dass ein Teil der Texte einem verlorenen, um 1409 entstandenen Landbuch entnommen wurde,
der iiberlieferte Band wurde aber friithestens in den 1530er Jahren angelegt. Vgl. Nathalie Bsser, eben-
da, Einleitung, S. XXVIIIf.,, XXXI-XXXVII.

s StALU PA §85/3. Cysats Notiz lautet: «Geschriben ufl der tafel uff dem rathufi, so dahin gsetzt ung-
farlich a.o 1460.» — Vgl. unten, Kap. sf (bei Anm. 214).

6 Moglicherweise glaubte Cysat Grund zur Annahme zu haben, dass die Tafel bei oder nach dem Um-
bau des Rathauses angebracht wurde, der in den Jahren um 1460 stattfand. Vgl. Reince, Kunstdenkmi-
ler LU 3, S. 4.
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b) Eid und Inquisitionsprozess

Man koénnte sich vorstellen, dass bei Strafprozessen im 15. Jahrhundert weni-
ger hiufig geschworen wurde als in den Jahrhunderten davor. Grund fiir diese
Vermutung ist das Aufkommen des sogenannten Inquisitionsverfahrens.”” Die-
ses loste bekanntlich im spatmittelalterlichen Europa den archaischen Akkusa-
tionsprozess ab, der ohne Untersuchung (= Inquisition) ausgekommen war. Als
bewiesen hatte gegolten, worauf die Parteien einen Eid zu leisten imstande wa-
ren. Beim Inquisitionsverfahren ging der Gerichtsverhandlung eine Untersu-
chung voraus, welche darauf abzielte, ein Gestindnis zu erreichen, wodurch sich
die Parteieide eriibrigten. Aus heutiger Sicht war das Verfahren barbarisch, weil
man notigenfalls die Folter einsetzte, um ein Gestindnis zu erlangen.

Es gibt keinen Zweifel daran, dass solche Untersuchungen im 15. Jahrhundert
in Luzern praktiziert wurden. Fiir das Verfahren, bei dem der sogenannte Rats-
richter, der Vorsitzende des Kleinen Rats, zusammen mit einigen Kleinriten den
gefangenen Delinquenten im Turm verhérte und danach dem Ratskollegium
liber die Ergebnisse der Untersuchung berichtete, sind seit den 1420er Jahren
Vorschriften tiberliefert.” Dass bei den Verhoren gefoltert wurde, zeigen zu-
mindest Quellen aus der Zeit seit den 148cer Jahren."”

Allerdings ist fraglich, in welchem Masse die Einfithrung des Inquisitionsver-
fahrens tatsichlich die Zahl der geleisteten Eide verminderte. In gravierenden
Fillen — denjenigen, welche man dann im 16. Jahrhundert als «malefizisch» be-
zeichnete — war im 13. und 14. Jahrhundert nur selten wirklich tiber Schuld oder
Unschuld des Angeklagten entschieden worden. Nach einem Totschlag oder
nach einer schweren Korperverletzung flohen die Titer aus der Stadt, und hiu-
fig liess man ihnen wohl Zeit und Gelegenheit zur Flucht. Die Vorschriften des
Geschworenen Briefs setzen diesen Verlauf des Geschehens sogar als Normalfall
voraus.”*® Zweifellos trug er dazu bei, weitere Todesfille und Racheaktionen zu
vermeiden. Zwar fithrte man jeweils auch in Abwesenheit des Angeklagten ein
Verfahren durch, Reinigungseide kamen aber dann nicht in Frage.

Bei weniger schwerwiegenden Delikten, z.B. bei Raufhindeln zwischen Biir-
gern, kam auch noch im 16. und 17. Jahrhundert das Untersuchungsverfahren nur
beschrinkt zur Anwendung. Auf die Folter scheint man in solchen Fillen ver-
zichtet zu haben. Stattdessen leisteten die Parteien nach wie vor Eide. Dariiber

"7 Vgl. z.B. Panup pe Mortances, Rechtsgeschichte, S. 121-128.

" SSRQ LU 1/1, Nr. 200; SSRQ LU 1/2, Nr. 45.

" So z.B. SSRQ LU 1/3, Nr. 249 (1485). 1485 stellten die Klein- und Grossrite erstmals einen stindig anwe-
senden Scharfrichter an. Im Anstellungsdekret (SSRQ LU 1/3, Nr. 268) wurde deutlich gesagt, dass das
Foltern zu den Aufgaben des Scharfrichters gehorte. Vorher hatte man fiir Hinrichtungen den Hen-
ker von Ziirich kommen lassen. Ob dieser jeweils auch als Folterknecht fungierte, ist ungewiss. In den
Erlassen von 1416 und von ca. 1480, die seine Entschidigung regelten (SSRQ LU /1, Nr. 115; SSRQ LU
1/3, Nr. 187), werden verschiedene Arten der Hinrichtung aufgefiihrt, aber von Foltern ist nicht die
Rede.

2 SSRQ LU 1/1, Nrn. 4 und 5, jeweils Art. 3.
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hinaus sahen die Stadtrechtsversion von ca. 1480 sowie simtliche Bearbeitungen
des Geschworenen Briefe aus dem 15. und 16. Jahrhundert noch immer das Ver-
fahren mit Eideshelfern vor.”

Das Stadtrecht von ca. 1480 liess zwei Moglichkeiten zu, Eideshelfer vor Ge-
richt einzusetzen:** Man konnte einen Eid der Gegenpartei verhindern, indem
man sich anerbot, die eigene Aussage durch den Eid zweier «gloubsamen man-
nen» zu untermauern, oder man konnte erst dann, wenn die Gegenpartei einen
Eid geleistet hatte, dagegen vorgehen, indem man die eigene Darstellung des
strittigen Sachverhalts von sicben «gloubsamen mannen» beschworen liess.
Diese Vorschrift galt zweifellos auch fiir zivilrechtliche Verfahren, welche vor
dem Stadtgericht oder dem Rat ausgetragen wurden. Beim Zivilprozess gab es
nach wie vor keine Untersuchung, dafiir den Parteieid und sogar Eideshelfer.

Wenn es im Bereich der Zivilprozesse vor dem 16. Jahrhundert eine Entwick-
lung gab, welches allzu hiufiges, unbedachtes oder konfuses Schworen verhin-
dern sollte, dann war es vor allem die Zunahme der Schriftlichkeit. Diese brach-
te es mit sich, dass den Richtern in vermehrtem Masse schriftliche Beweismittel,
insbesondere Testamente und Ehevertrige, vorgelegt werden konnten. Gerade
mit Bezug auf letztwillige Verfiigungen war das unschriftliche Verfahren wohl
stets von Misstrauen und Unbehagen begleitet gewesen; und zweitellos waren
oft dubiose Eide geschworen worden, um den Nachweis solcher nichtschrift-
licher Nachlassregelungen zu erbringen. Das Stadtrecht von ca. 1480 schrieb zwar
noch nicht zwingend schriftliche Testamente vor, ordnete aber immerhin an,
dass vor dem Testieren eine schriftliche Testierbewilligung am Stadtgericht oder
beim Rat einzuholen sei und dass der eigentliche Rechtsakt vor glaubwiirdigen
Zeugen zu geschehen habe.

5. KULMINATION UND VERSTARKTE SKRUPEL, MITTE UND zWEITE HALFTE
DES 16. JAHRHUNDERTS

a) Die Schwirtage auf dem Lande

In den Amtern auf der Landschaft — sehen wir vom Amt Weggis ab — wurden
die regelmissigen Eiderneuerungen in der ersten Hilfte des 16. Jahrhunderts-
allmihlich zur Routine. Sie fanden damals noch jahrlich statt. Die Schwortags-
versammlungen, zu der alle erwachsenen Manner zusammenkamen, entwickel-
ten sich zum politischen Hauptereignis des Jahres. An den Versammlungen oder
— wie sie in den Quellen bezeichnet werden — den «Gemeinden» wurden auch
Amtsweibel, Amtsfihnriche und andere lokale Wiirdentrager gewihlt, welche
wohl jeweils nach der Wahl ihre Eide leisteten. An manchen Orten wihlte man
am gleichen Tag auch die Vorgesetzten kleinerer Einheiten, so z.B. im Amt

ut Ve, unten, Kap. se.
uz §SRQ LU 1/3, Nr. 339, Art. 86-88.
123 SSRQ LU 1/3, Nr. 339, Art. 36.1.
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Rothenburg die Weibel des Inneren und des Ausseren Amts. Dabei versammel-
ten sich die Einwohner des Ausseren Amtes zunichst in Hochdorf, diejenigen
des Inneren Amtes separat in den einzelnen «Hofen», aus denen der Amtsteil
zusammengesetzt war, und wihlten dort ihre Amtsweibel und sonstigen Man-
datstriger. Erst dann zogen die Einwohner beider Amtsteile zur Ortlichkeit, wo
die «Gemeinde» des ganzen Amtes abgehalten und wo sie ihren Eid schworen.4

Andere Gerichts- und Gemeindeversammlungen, an denen manchmal eben-
falls Eide geleistet wurden - die bereits erwihnten Eide fiir Twingherren — schei-
nen ein Schattendasein gefiihrt zu haben. Da sie in stadtluzernischen Quellen
kaum noch vorkommen, ist anzunehmen, dass sie die Obrigkeit wenig beschif-
tigten.

Die Amter waren neben den Pfarreien die wichtigste riumliche Organisa-
tionseinheit der Luzerner Landschaft, deren Siedlungsstruktur zu einem grossen
Teil von Einzelhéfen und Weilern geprigt war.* In manchen Fillen waren ihre
Bewohner wohl schon in vorluzernischer Zeit zu Gerichtsversammlungen zu-
sammengekommen und hatten dabei ihren Herren gehuldigt oder die Inhaber
lokaler Amter gewihlt. Dementsprechend diirfte auch die eine oder andere der
Ortlichkeiten, an denen die Versammlungen stattfanden, von alters her fiir sol-
che Zwecke genutzt worden sein. Allerdings ist iiber diese Ortlichkeiten in den
Quellen tiberraschend wenig auszumachen.=¢

Hingegen ging die Ausgestaltung und der zeremonielle Ablauf der lindlichen
Schwortage, so wie ihn die Quellen des 17. und 18. Jahrhunderts schildern, in kei-
nem Amt und in keinem Programmpunkt vor die Zeit der luzernischen Territo-
rialherrschaft zuriick. Die Agenda fiir diese Tage wurde von den stidtischen
Behérden im 16. Jahrhundert nach und nach neu geschaffen und war deshalb in
allen Amtern ungefihr gleich. Ansatzweise zeichnet sich das Schema erstmals in
dem bereits erwihnten Beschluss der Luzerner Rite vom 3. Januar 1498 ab (ein-
heitlicher Termin, Erscheinen in Wehr und Waffen).17

Nachdem in den Amtern die regelmissige Eiderneuerung durchgesetzt war,
entschied der Kleine Rat am 27. Juli 1551, vom jihrlichen Rhythmus zum Zwei-
jahresrhythmus tiberzugehen.”® Er begriindete den Beschluss mit der Absicht,
Kosten zu sparen. Allerdings liess es sich nicht vermeiden, dass die Bewohner
der Amter auch weiterhin in den Jahren zwischen den Schwértagen zusammen-
kamen, um Amtsweibel, Amtsfihnriche und andere lokale Honoratioren zu
wihlen. Von den Landvogten erwartete man, dass sie zwar zu diesen Wahlen in
ihre Vogteien ritten, aber dabei auf die sonst iibliche Begleitung durch Ratskol-

24 StALU Akten 11 Q/7.

%5 Dazu zuletzt etwa Merki-VoLLenwyper, Untertanen, S. 131ff.

#¢ Eine Ausnahme ist das Amt Kriens und Horw, dessen Bewohner sich jeweils auf der Kippeliallmend
im Grenzgebiet zwischen den beiden Gemeinden versammelten. Der Luzerner Rat gestattete am
9. Dezember 1763 den Landvigten, bei schlechtem Wetter «wegen dem orth zu disponieren» (das
heisst wohl: die Versammlung in eine Kirche oder in eine grosse Scheune zu verlegen). Vgl. StALU
RS (Staatsprotokoll) 4 pag. 276; Ineicuen, Horw, S. 82.

7 Vgl. oben, Kap. 3d (bei Anm. 108).

28 StALU RP 21 fol. ro4r.
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legen und Knechte verzichteten. Dies scheint Verwirrung ausgeldst zu haben.
Der Beschluss von 1551 erzielte deshalb erst nach einer lingeren Phase der Un-
klarheit seine volle Wirkung.

Mit der Durchsetzung des zweijihrigen Rhythmus wurden die Eiderneuerun-
gen endgiiltig mit dem Ritual des «Aufritts» der neuen Landvogte verbunden,
d.h. des ersten Besuchs des Landvogts in seiner Vogtei.®® Da die Landvégte
jeweils alle zwei Jahre im Friihherbst von den Riten und Hundert gewahlt wur-
den, konnte sich nun auch ein fester, fur alle Amter geltender Schwortagstermin
cinspiclen: der Sonntag vor Michaelis (d.h. vor dem 29. September).

Fin weiteres markantes Element des lindlichen Schwortagsrituals, das in der
Mitte des 16. Jahrhunderts eingefithrt wurde, war das Verlesen der sogenannten
Instruktionen. Diese Texte wurden anfinglich fiir jeden Schwortag neu herge-
stellt, kopiert und an die Landvogte verteilt. In der Regel enthielten sie obrig-
keitliche Erlasse, welche den Amtern schon frither mitgeteilt worden waren,
doch kam es vor, dass neue Beschliisse in die Instruktionen eingingen. Zumin-
dest in einem Fall liessen die Rite einen Vorschlag in die Instruktionen aufneh-
men, der in den Amtern diskutiert werden sollte.s* Die iltesten tiberlieferten
Instruktionen stammen aus den 1540er Jahren; sie diirften zu den ersten Instruk-
tionen gezihlt haben, welche tatsichlich hergestellt wurden.'ss Sie umfassten nur
drei oder vier Artikel. In den 1560er Jahren und danach waren es dann regelmds-
sig mehr als zwanzig Artikel.

Als Mittel, Rechtssetzungen des stidtischen Rats auf der Landschaft bekannt
zu machen, erginzten die Instruktionen das traditionelle Mittel der an die Amts-
bewohner gerichteten Briefe oder Mandate (im heutigen Kanton Luzern auch als
«Rufe» oder «Reformationen» bezeichnet). Diese wurden in der Regel am Sonn-
tag in den Kirchen vorgelesen. Wie es scheint, kam es im 15. und friihen 16. Jahr-
hundert nur selten und nur bei besonders wichtigen Angelegenheiten vor, dass
die Luzerner Behorden an Amterversammlungen Mandate verkiinden liessen. "
Vor allem aber hatten die Mandate, solange sie handschriftlich kopiert wurden,
in der Regel nur einen Erlass zum Gegenstand und nicht eine ganze Sammlung

129 Der Beschluss wurde in den Instruktionen der folgenden Jahre (vgl. Anm. 131) erneut eingescharft.
Doch erwiesen sich die stidtischen Behorden selbst als wenig konsequent und erliessen noch 1558, in
einem der Zwischenjahre, eine Schwortagsinstruktion (Exemplar fiir Rothenburg: StALU Akten 11
Q/4).

% Die Luzerner Landvégte residierten nicht in den Vogteien. Einzige Ausnahme: Vogtei Willisau.

5 Die Instruktionen finden sich in den Akten der Landvogteien, z.B. diejenigen fiir das Amt Rothen-
burg in StALU Akten 11 Q/4-6, diejenigen fiir das Amt Ruswil in StALU AKT 11 R/14-16, etc.

52 Der Fall trug sich 1557 zu. Die Rite schlugen den Amtern vor, das Stadtrecht (gemeint waren vor allem
die zivilrechtliche Bestimmungen) als Ganzes zu tibernechmen. Sie bezeichneten ihr Anliegen als
«friindtlich begiren» und forderten die Bewohner der Amter auf, sich in dieser Sache «under einan-
dren zu beratten» (Exemplar fiir das Amt Rothenburg: StALU Akten 11 Q/4). Die Amter lehnten am
Ende den Vorschlag ab.

5 Die ilteste mir bekannte datierte Instruktion entstand 1546 (Exemplar fiir Malters und Littau: StALU
A1 Fr Sch. 523). Ein undatiertes Stiick wurde wohl 1547 geschrieben (Exemplar fiir das Amt Ruswil:
StALU AKT 1x R/14).

34 vON SkGEsser, Rechtsgeschichte 2, S. 224f.
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von alten und neuen Ratsbeschliissen, wie sie die Instruktionen und spater — im
17. und 18. Jahrhundert — auch die gedruckten Mandate enthielten.

Nach der Wende zum 17. Jahrhundert horte man allmihlich auf, alle zwei
Jahre neue Instruktionen herzustellen, sondern liess den Schwortagsgemeinden
immer wieder die gleiche Instruktion vorlesen. In den Uberschriften wurde kein
Jahr mehr genannt. Dafiir band man die Blitter mit dem Text in feste Einbinde,
welche ihre Haltbarkeit erhohten. Vermutlich waren es die Rite iiberdriissig,
die sich wiederholenden Inhalte immer wieder neu auszuwihlen und nieder-
schreiben zu lassen. Doch hing die Versteinerung der Instruktionstexte wohl
auch damit zusammen, dass der Schwortag zu einem Bestandteil des lindlichen
Brauchtums geworden war. Zusammen mit den iibrigen Elementen des Schwor-
tagsrituals vermittelte die Wiederholung des altbekannten Textes den Eindruck
von Stabilitit und Rechtmissigkeit, auf den die stidtischen Behorden bei der
Ausiibung ihrer Herrschaft kaum verzichten konnten.

Unmittelbar nach dem Verlesen der Instruktion leisteten die Versammelten
jeweils den Huldigungseid. Das Prozedere glich sich damit an das halbjihrliche
Schwurritual der Luzerner Stadtgemeinde in der St. Peterskapelle an, bei dem die
Leistung des Gemeindeeids jeweils unmittelbar auf die Verlesung des Geschwo-
renen Briefes folgte.s

Die Angleichung zeigt sich auch darin, dass die konkreten Einzelpunkte der
Eidesformeln zum grossten Teil inhaltlich mit Vorschriften tibereinstimmten,
welche auch die im 15. und 16. Jahrhundert entstandenen Versionen des Ge-
schworenen Briefs oder der Eid der stidtischen Gemeinde enthielten.’” Dazu
kommt, dass zu einigen der Normen, welche in den Instruktionen hiufig wie-
derkehren, in den Geschworenen Briefen ebenfalls Pendants zu finden sind.
Freilich missen die inhaltlichen Parallelen zwischen den Eiden der Landbewoh-
ner und den Bestimmungen des Geschworenen Briefs bezichungsweise des Eids
der Stadtgemeinde nicht durch direkte Ubernahmen zustande gekommen sein.
Die entsprechenden Normen waren teilweise schon friih im 15. Jahrhundert auf
die Landschaft hinausgedrungen und in die dort herrschende Rechtstraditionen
eingeflossen.s

Die an den Schwortagen verwendeten Eidesformeln waren im Verlaufe der
Zeit Verinderungen unterworfen, doch ohne dass sich dabei an ihrem Grundge-
riist etwas anderte. Von der im Eidbuch der Zeit um 1477 Gberlieferten Formel
fir die Eide der Amtsgemeinden und von den in einer etwas jiingeren Fassung
des Eidbuchs bezeugten Formeln fiir die Eide der lindlichen Amtleute, Weibel,

% Ein Beispiel mit Pergamenteinband: StALU COD 1375.

56 Auf die Entsprechungen zwischen den Schwurritualen in der Stadt und auf der Landschaft wies
bereits von Secesser hin (Rechtsgeschichte 2, S. 233).

% Vgl. oben, Kap. 3d (bei Anm. of.). — Die einzige auf der Landschaft beschworene Norm, die sich
weder im Geschworenen Brief noch im Eid der Stadtgemeinde fand, war das Verbot, jemanden vor
fremde Gerichte zu laden (gemeint waren vor allem Ladungen vor geistliche Gerichte; diese durften
nur angerufen, wenn es vom Luzerner Rat erlaubt worden war). Selbstverstindlich galt dieses Verbot
auch fiir die Bewohner der Stadt Luzern.

% Grauvser, Frithe Landeshoheit, S. 17-22.
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Untervogte und Vorsprecher (= «Fiirsprechen», Beisitzer) erstellte man noch
in den 1530er Jahren wortliche Abschriften, welche an den Schwortagen Verwen-
dung fanden.#> Auf eine etwas iiberarbeitete Formel stossen wir dann in den
ersten Schwortagsinstruktionen aus den 1540er Jahren. Besonders der Eid der
Amtsgemeinden war nun etwas ausfithrlicher formuliert. Eine weitere Version
des Eids der Amtsgemeinden ging in die Instruktionen von 1561 und von 1563 ein.
Sie enthielt eine Reihe von Prizisierungen. So wurde unter anderem noch aus-
fithrlicher als bisher und unter Androhung einer hohen Geldbusse eingescharft,
dass beim Trennen von Streitenden das «Friedensgebot» keinesfalls unterlassen
werden diirfe. Dariiber hinaus findet sich am Schluss ein zusatzlicher Artikel mit
der — ebenfalls vom Geschworenen Brief her bekannten — Drohung, wer den Eid
verweigere, dem wiirde vor Gericht kein Recht gesprochen werden. Diese Bear-
beitung fand jedoch nicht lange Verwendung. Bereits die Instruktionen von 1569,
1571 und 1573 tiberliefern wieder eine kiirzere Fassung, in der unter anderem der
Schlussartikel iiber die Eidesverweigerung fehlt. In den spiteren rg70er Jahren
erfuhr der Wortlaut nur noch geringe Uberarbeitungen. Mit immer neuen for-
malen, aber kaum noch inhaltlichen Variationen wurde er im 17. Jahrhundert
weitergefiihrt.

Ungefihr gleichzeitig mit der Einfiihrung der ausfiihrlichen Eidesformel zu
Beginn der 1560er Jahre kam in den Einleitungen der Instruktionen eine bemer-
kenswerte Neuerung auf: Vorher war dort jeweils gesagt worden, die Vogte hit-
ten die Amtsgemeinden auf dem Schwértag tiber die Artikel zu informieren oder
die Artikel vorlesen zu lassen, eventuell auch, die Vogte hitten den Einwohnern
der Amter zu gebicten, den Artikeln nachzuleben, und Strafen fiir deren Uber-
tretung anzudrohen. 1559 ist erstmals davon die Rede, dass die Vogte die Artikel
«schwerenn heyssen sollen zu halltten.» In den Instruktionen der folgenden
Jahre wurde diese Weisung gelegentlich wiederholt. Sie verschwand auch keines-
wegs, als die ausfiihrliche Version der Eidesformel ersetzt wurde, sondern kehr-
te nun — d.h. ab 1571 — erst recht mit grosser Regelmissigkeit in den Einleitungen
wieder. Diejenigen, welche die Instruktionen formulierten, dachten dabei wahr-
scheinlich an die Stelle in der Eidesformel, welche die Schworenden schon
immer zur Einhaltung der obrigkeitlichen Gebote und Verbote verpflichtet
hatte. Ein Passus, der sich konkret auf die Instruktionen oder deren Inhalt bezo-
gen hitte, wurde nie in die Formel aufgenommen.

Zu einem weiteren prigenden Element der Schwortage wurde im Verlaufe des
16. Jahrhunderts die mit der Huldigungszeremonie verbundene Harnisch- und
Waffenschau. Zwar hatten die stidtischen Behorden bereits 1498 von den Ein-
wohnern verlangt, in Wehr und Waffen zu den Schwértagen zu erscheinen, doch
dauerte es danach noch lange, bis die Harnisch- und Waffenschauen tatsichlich

39 SSRQ LU 1/4, Nr. g9, Kap. 13-15.
4o Fine von Mauritz von Mettenwil geschriebene Kopie dieser Eide mit der Aufschrift «Malters und Lit-
tow 1535»: StALU Ax Fr Sch. §23.
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eingefiihrt waren. Ernsthafte Anstrengungen dazu sind vor allem seit Beginn der
1540er Jahre bezeugt.* Die entsprechenden Vorschriften wurden ein eiserner Be-
standteil der iltesten Instruktionen. Man darf sogar vermuten, dass die Besorg-
nis iber die mangelhafte militarische Ausriistung der Amtsinsassen den entschei-
denden Anlass fir die Einfiihrung der Instruktionen bot. Mit der Instruktion
von 1546 verpflichteten die Luzerner Rite die Landbevolkerung nachdriicklich
und unter Hinweis auf die gefihrlichen Zeitumstinde — gemeint war wohl der
Schmalkaldische Krieg — zur Anschaffung von Harnisch und Waffen oder zu
deren Instandstellung. Gleichzeitg kiindigten sie fiir das nichste Jahr eine Waf-
fen- und Harnischschau an, welche beim Aufritt der Vogte stattfinden sollte. Die
Anschaffung der Ausriistungsgegenstinde stellte aber fiir einen betrichtlichen
Teil der Landbevolkerung eine zu schwere Belastung dar. 1547 oder in einem der
folgenden Jahre mussten die Rite auf die angekiindigte Inspektion verzichten,
weil bei der herrschenden Teuerung der Kauf von Waffen und Harnisch als
unzumutbar erachtet wurde. Das Thema war 1591 noch immer aktuell. In der
Instruktion dieses Jahres wurde mit drohendem Unterton angeordnet, dass am
Schwortag jeder Einzelne vor den Vogt zu treten und seine Ausriistung zu zei-
gen habe.

Wie die stidtischen Jahrestage waren auch die lindlichen Schwortage von
allerhand festlichen Aktivititen begleitet, insbesondere von gemeinsamen Mahl-
zeiten und Umtriinken, an denen im 16. Jahrhundert wohl nicht nur die 6rtlichen
Honoratioren und der Landvogt mit seinen Begleitern teilnahmen, sondern zu
denen sich auch die tibrige Bevolkerung hinzudringte. Wie in der Stadt diirften
diese Begleiterscheinungen allmahlich zurtickgebunden worden sein. Was tibrig
blieb, war eine Abfolge von gravititischen Festlichkeiten, wie sie um 1727 Land-
vogt Josef Colestin Amrhyn (1682-1743) fiir Willisau schildert.'#* Diese begannen
am Vortag mit der Abholung des aufreitenden neuen Landvogts, seiner Begriis-
sung durch die Willisauer Rite und einem feierlichen Abendessen. Am Morgen
des eigentlichen Schwortages, einem Sonntag, besuchte der neue Landvogt den
Gottesdienst. Danach hatte er die lokale Geistlichkeit zu empfangen. Es folgte
ein Mittagessen im Kreise der ortlichen Honoratioren, in dessen Verlauf der
Landvogt formell gebeten wurde, die Rechte des Amtes aufrechtzuerhalten und
zu schiitzen. Noch wihrend der Mahlzeit defilierte die Amtsgemeinde in milita-
rischer Ordnung mit fliegenden Fahnen und mit Trommelwirbel durch das
Stidtchen. Nach dem Essen fand die eigentliche Schwurzeremonie statt. Diese
begann damit, dass der abtretende Landvogt seinen Nachfolger vorstellte. Dar-
auf wurde die Instruktion vorgelesen und schliesslich der Gemeindeeid geleistet.
Am Ende des Tages vereidigte man die lokalen Amtstriger. Dieser letzte Akt
spielte sich in der Willisauer Ratsstube ab, nachdem die Amtsgemeinde entlassen
worden war.

4 Am 27. August 1540 verlangten die Rite unter Androhung einer Geldbusse: Wer einen Harnisch besit-
ze, ihn aber am Schwortag nicht trage, miisse in die Stadt kommen und seine Ausriistung dem Ober-
vogt zeigen (StALU RP 15 fol. 258r; vgl. ebenda fol. 232v, StALU RP 16 fol. 273r und éfter).

4 SSRQ LU 2/2 (Willisau),r Nr. 181, besonders S. 763-766.
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b) Die Jahrestage in der Stadt

Die Feierlichkeiten an den Tagen der Schwurzeremonie in der Stadt sind be-
deutend besser dokumentiert als diejenigen auf der Landschaft. Hinweise auf die
volkstiimlich-chaotischen Begleiterscheinungen der halbjahrlichen «Jahrestage»
finden sich besonders in den Quellen aus der zweiten Hilfte des 16. Jahrhun-
derts. Zu dieser Zeit bemiihten sich die Behorden, die drgsten Auswiichse abzu-
stellen. Thr Hauptaugenmerk galt dabei den Festmihlern, welche die Stadt
jeweils am Vorabend, nach der Wahl der neuen Klein- und Grossrite, sowie am
Jahrestag selbst, nach dem Ritual in der Kapelle, ausrichtete.s Das zweite dieser
Bankette fand im 16. Jahrhundert noch auf den Herrenstuben «zum Affenwa-
gen» und «zu Schiitzen» statt. Offenbar herrschte ein nicht auszurottender
Brauch, dass sich zu dem Essen zahlreiche ungebetene Giste einfanden. Nicht
selten liessen sich diese schon vor der Ankunft der Ratsherren an der Tafel nie-
der und hatten mit dem Schmausen lingst begonnen, wenn die Klein- und
Grossrate endlich eintrafen. Zu weiteren Mahlzeiten und Trinkereien luden ein-
zelne Amtstriger ein. Die Kosten versuchten sie dann der Stadt aufzubiirden.
Noch andere Gelage wurden spontan auf den «Stuben», in den Wirtshiusern
und Weinschenken veranstaltet; fiir die Zeche hatten dann prominente Stadtbe-
wohner, welche — hiufig ungewollt — im Mittelpunkt solcher Festivititen stan-
den, oder die Stadtkasse aufzukommen.

Ein den Behorden tiberaus peinlicher Bestandteil des Rituals in der Kapelle,
von dem Quellen nur andeutungsweise, gewissermassen erschaudernd berichten,
war die Wahl des sogenannten Ammanns durch die Gemeinde.* Dieser Am-
mann fithrte zwar den gleichen Titel wie der einstige Ammann des Klosters im
Hof, dessen Amt im 15. Jahrhundert abgeschatft worden war, doch beschrinkten
sich seine Aufgaben darauf, wihrend der Zeremonie in der Kapelle den Kindern
Gebick auszuteilen, an den daran anschliessenden Festlichkeiten teilzunehmen
und, dhnlich wie ein Fasnachtskonig, den weinseligen Umzug durch die Stadt
anzufiihren, der jeweils zu spiter Stunde — nach dem Bankett — den Jahrestag
abschloss. Ausserdem hatte er fiir die unbezahlt gebliebenen Wirtshausrechnun-
gen geradezustehen, und dies, wie es scheint, grésstenteils aus seinen privaten
Mitteln.

In den Quellen des 17. Jahrhunderts ist von diesen halbanarchischen Festlich-
keiten nicht mehr so oft die Rede, doch diirften sie eher in den Hintergrund
gedringt als verschwunden sein. Zumindest existierte das «Amt» des Ammanns
bis zum Ende des 18. Jahrhundert weiter.s Nach 1625 fand seine Wahl allerdings
nicht mehr in der Kapelle statt, sondern auf dem nur wenige Schritte davon ent-
fernten Platz beim Rathaus. Nochmals einige Jahrzehnte spiter war es dann
nicht mehr die Gemeinde, welche den Ammann wihlte, sondern der Rat. Dieser

4 Dazu und zum Folgenden: SSRQ LU 1/4, Nrn. 7 und 8. - Vgl. auch Greco-Kaurmann, «Eere Gottes»
I, 1 S. 240-253.

4 Vegl. auch von Secesser, Rechtsgeschichte 2, S. 197, Anm. 3.

us Amterlisten 1, S. iff,
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nahm die Wahl wohl zusammen mit den tibrigen Wahlen am Vorabend des Jah-
restags auf dem Rathaus vor.

Das Bankett am eigentlichen Jahrestag entwickelte sich im Verlaufe des 17.
Jahrhunderts zu einem gesitteten Behordenfest, zu dem auch der in Luzern resi-
dierende apostolische Nuntius sowie der spanische und der savoyardische Am-
bassador eingeladen werden konnten. Das Essen fand nun auf dem Rathaus statt.
Wie es dem barocken Zeitgeist entsprach, wurde dabei ein bis in die Einzelhei-
ten geregeltes Zeremoniell eingehalten. Es galt zu beachten, welche Giste von
wem einzuladen waren, von wie vielen Kleinriten sie ins Rathaus begleitet wer-
den mussten und wer sie dort auf welche Weise zu empfangen hatte. Selbstver-
stindlich herrschte eine strenge Sitzordnung, es wurde festgelegt, welche Trink-
spriiche in welcher Reihenfolge auszubringen waren, und dergleichen mehr.4¢
Nach dem verlorenen Zweiten Villmergerkrieg von 1712 besannen sich die Rite
dann eines anderen. Mit Riicksicht auf den geschrumpften Staatsschatz schafften
sie das Bankett am Jahrestag ab.'” Die Bankette an den lindlichen Schwértagen
wurden dagegen, wie die Schilderung Josef Colestin Amrhyns zeigt, weiterge-
fiihre.s8

Die Schwurzeremonie in der Kapelle erfuhr in der Mitte des 16. Jahrhunderts
eine markante Verinderung: Nun waren es nicht mehr nur die Stadtbiirger, wel-
che den Eid leisteten, sondern auch die Hintersissen.'# Die wachsende Bedeu-
tung dieser fest ansissigen Einwohner ohne Biirgerrecht, deren Zahl seit dem
Ende des 15. Jahrhunderts kontinuierlich anstieg,’> kommt auch im Inhalt der im
16. Jahrhundert entstandenen Bearbeitungen des Geschworenen Briefes zum
Ausdruck: Waren in den Brieffassungen des 15. Jahrhunderts noch alle in der
Stadt anwesenden Nichtbiirger als «Giste» (= Fremde) qualifiziert worden, so
unterschied man nun klar zwischen «Gisten» und Hintersissen. Den letzteren
fielen im Grossen und Ganzen die gleichen Pflichten zu wie den Biirgern, doch
hatten sie nicht die gleichen Rechte. Gerade in Zusammenhang mit Tétungsde-
likten — noch immer ein Hauptthema der Geschworenen Briefe — behandelte
man sie wie «Giste».'s!

In den seltener werdenden Fillen, in denen die stidtische Gemeinde noch
politische Aufgaben wahrnahm, wurden jetzt separate Versammlungen, «bur-
gerliche Gemeinden», einberufen, von denen die Hintersissen ausgeschlossen
blieben. Mit der Beteiligung der Hintersiassen am Eid der Stadtgemeinde war
also kaum eine Verbesserung ihres Status beabsichtigt. Vielmehr diirfte es dabei
darum gegangen sein, die stidtischen Hintersissen in die regelmissige Wieder-
holung der Treueeide einzubezichen, die sich im Verlaufe des 15. und 16. Jahrhun-

46 Uberliefert in den am Ende des 17. Jahrhunderts zusammengestellten und in den 1770er Jahren kopier-
ten Zeremonialbiichern der Stadt (SSRQ LU 1/4, Nr. 8b).

47 SSRQ LU 1/4, S. 137f., Anm. a.

4 In Willisau kam das Amt selbst fiir die Kosten auf. Es kann deshalb eine Ausnahme gewesen sein.

4 SSRQ LU 1/4, Nr. 3, Vorbemerkung 6 und Art. 6.

o Wickr, Bevolkerung und Wirtschaft, S. 44ff. und passim.

" Wegen Totschlags an einem Gast oder Hintersissen durfte kein Biirger zum Tode verurteilt werden
(SSRQ LU 1/4, Nrn. 3 und 4, jeweils Art, 21).
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derts auch auf der Landschaft eingebiirgert hatte. Bevor die Hintersdssen an der
Schwurzeremonie in der Kapelle beteiligt wurden, war es wohl {iblich gewesen,
dass sie der Stadt nur einmal einen Fid leisteten, nimlich dann, wenn sie den
Hintersissenstatus erlangten oder wenn sie — diejenigen, die als Hintersissen
geboren wurden - die Volljihrigkeit erreichten.’s* Eher als von einer Aufwertung
des Hintersissenstatus wird man deshalb von einer Nivellierung des Rituals in
der Kapelle sprechen konnen. Dieses wurde nun wohl einfach als mehr oder
weniger gleichrangiges Gegenstiick zu den lindlichen Schwortagen gesehen, de-
ren Ausgestaltung sich zur gleichen Zeit an das Geschehen bei den stidtischen
Jahrestagen anglich.

Das Zusammenstromen der vergrosserten Jahrestagsgemeinde in den Gassen
rund um die Peterskapelle fand wohl jeweils unter allerhand festlichem Trubel
statt, fiir den zu einem erheblichen Teil die zahlreichen auswirtigen Trommler
und Pfeifer verantwortlich waren, welche sich zu dem Ereignis in der Stadt ein-
fanden. Im 17. Jahrhundert wurde dieser Auftakt offenbar als unangemessen
empfunden. Deshalb setzten die Rite durch, dass die Biirger und Hintersissen
der sieben Stadtquartiere (der «Gaumeten») sich vor den Hausern ihrer Vorste-
her (den «Gaumet-Wachtmeistern»)$3 versammelten, um dort in geordnete For-
mationen eingereiht zu werden und dann in einer Art Sternmarsch zur Peterska-
pelle zu ziehen. Die Quartiervorsteher hatten dariiber zu wachen, dass die
Biirger und Hintersissen vollstindig erschienen, und Fehlende anzuzeigen.'s4
Die Trommler und Pfeifer liessen sich nun in die Reihen der Quartierbewohner
cingliedern oder gingen ungeheissen neben den Ziigen her. Um die ohrenbetiu-
bende Geriuschkulisse etwas zu dimpfen, wurde 1684 angeordnet, dass nur noch
Spielleute aus der Stadt und den luzernischen Amtern sowie je ein Spielmann aus
den drei Innerschweizer Lindern zu den Jahrestagen zugelassen werden sollten.

Auf dem Weg zur Kapelle machte man seit 1625 zunichst vor dem Rathaus
halt, um, wie bereits erwihnt, den Ammann zu wihlen. Dann zogen die Biirger
und Hintersissen vor die Kapelle und erwarteten dort die Ankunft der Klein-
und Grossrite. Diese hatten zuvor im Rathaus getagt und begaben sich nun,
wihrend die Kakophonie der Spielleute wohl noch immer andauerte, in Zweier-
kolonne zur Kapelle. Nach den Kleinriten und noch vor den Grossriten schritt
der Stadtschreiber. Im Verlaufe des 17. Jahrhunderts wurde es tiblich, dass ihm
dabei ein Weibel die aktuelle Fassung des Geschworenen Briefs nachtrug.’ss Die
Neubearbeitungen dieses «Briefes» wurden allerdings bereits im 15. Jahrhundert
nicht mehr als Urkunden ausgefertigt. Vielmehr zeichnete man den Text in un-
besiegelten Heften und Biichern aus grossformatigen Pergamentblittern auf,
welche seit dem 16. Jahrhundert von Neubearbeitung zu Neubearbeitung prich-

52 SSRQ LU 1/3, Nr. 338, Art. 92.

153 Das Amt der «Gaumet-Wachtmeister» entstand nicht vor der Mitte, eher am Ende des 16. Jahrhun-
derts. Vgl. Grauskr, Jenseits der Reuss, S. 30, 34-38 sowie SSRQ LU 1/4, Nr. 10, Kap. 21; Nr. 12, Kap.
88.

154 SSRQ LU 1/4, Nr. 7g, zum Folgenden ebenda Nr. 7h.

155 Den Brauch schildert das Zeremonialbuch aus den 1690er Jahren (SSRQ LU 1/4, Nr. 8b, Kap. 1). Eine
Verordnung von 1602, welche die Aufstellung des Zugs regelt (ebenda Nr. 7e), kennt ihn noch nicht.
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tiger gestaltet wurden. Von den Biirgern und Hintersissen diirften allerdings
sowohl beim Vorbeizug der Rite als auch spiter beim Verlesen in der tiberfiill-
ten Kapelle nur wenige in der Lage gewesen sein, einen Blick auf den «Brief> zu
erhaschen.

Schon die anndhernd vollzihlige Anwesenheit der Biirger und Hintersissen
hitte ausgereicht, um in der Kapelle Platznot und dicke Luft herrschen zu las-
sen. Dazu kam, dass sich auch Kinder in die Kapelle dringten, um etwas von den
Backwaren zu ergattern, welche der Ammann austeilte. Dariiber hinaus fanden
sich offenbar auch fremde Handwerksgesellen und andere Nichtbiirger und
Nichthintersissen als Zuschauer ein. Die kaum zumutbaren, fiir Klaustrophobi-
ker unertriglichen Zustinde in der Kapelle waren zweifellos daftir mitverant-
wortlich, dass die Pflicht zur Teilnahme immer wieder neu eingeschirft werden
musste und dass von denjenigen, welche teilnahmen, manche zwischendurch
hinausgingen, um frische Luft zu schopfen, oder die Versammlung vorzeitig ver-
liessen. Haufig blieben nicht einmal alle Ratsmitglieder bis zum Ende.s¢ Als
Hohepunke der Veranstaltung wurde schon bald nicht mehr die Leistung des
Biirgereids, sondern die Verlesung der Ratslisten bezichungsweise die Nennung
der neugewihlten Ratsmitglieder empfunden. Jedenfalls vernehmen wir aus
einer Aufzeichnung von 1591, dass die Absetzbewegung in Richtung Ausgang
jeweils «nach verlisung der niiwen riten» in Gange kam.’7 Die Behorden be-
miihten sich deshalb, die Verlesung des Geschworenen Briefs moglichst kurz zu
halten. Spitestens seit dem Ende des 16. Jahrhunderts verzichteten sie darauf,
jeweils saimtliche Artikel vorlesen zu lassen. Ein Teil der Artikel wurde nur noch
im Juni, ein anderer Teil nur im Dezember und ein sehr kleiner Teil an beiden
Jahrestagen verlesen.'s®

In der St. Peterskapelle sassen die Kleinrite vorne, mit dem Riicken zur Ost-
seite.’? Die Ratshilfte, die im vergangenen Halbjahr amtiert hatte, nahm hinter
dem Chorgitter Platz, die andere Ratshilfte vor dem Chorgitter. Fiir die Schult-
heissen wurden im 17. Jahrhundert Armstiihle bereitgestellt. Den Kleinriten
gegentiber, in den ersten Reihen des Kirchenschiffs liessen sich die Grossrite
nieder. Hinter den Grossriten sassen oder standen die Mitglieder der Gemeinde.

Die Veranstaltung begann mit einer Ansprache des Ratsrichters (d.h. des
Vorsitzenden) der abtretenden Kleinratshilfte (= «alter Rat»). Dann verlas der
Stadtschreiber die Liste, auf der die Mitglieder der im folgenden Halbjahr amtie-
renden Kleinratshilfte (= «neuer Rat») verzeichnet waren. Diese wurden an-
schliessend vom Ratsrichter der abtretenden Ratshilfte vereidigt.® Nach den
Kleinriten hatten im 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts die Grossrite ihren
Eid abgelegt. Spitestens seit der Mitte des 16. Jahrhunderts geschah dies jedoch

nicht mehr vor der Gemeinde in der Kapelle, sondern im Rathaus.

B8 SSROLEUkr/qy Nz 7.

57 SSRQ LU 1/4, Nr. 7b, Bemerkung 2.

58 SSRQ LU 1/4, Nr. 4, Vorbemerkung 4 und Beilage 2.
% SSRQ LU1/4, Nr. 8a, Kap. 3 ; Nr. 8b, Kap. 1.

Vgl. oben, Kap. 3a.

%1 SSRQ LU 1/4, Nr. 3, Art. 57, Bemerkung 2.
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Danach wurde der Geschworene Brief vorgelesen. Anschliessend leisteten die
Biirger und Hintersassen den Eid. Dieser wurde vom iltesten Mitglied des neuen
Rats vorgesprochen und entgegengenommen. Die Kleinrite beteiligten sich
nicht am Gemeindeschwur. Als die Regel eingefiihrt wurde, dass die Hintersis-
sen ebenfalls an der Versammlung in der Kapelle teilzunehmen hatten, schworen
diese zunichst zusammen mit den Biirgern nach der gleichen Formel. Spiter
wurde ihr Eid von demjenigen der Biirger getrennt.s?

Der neu gesetzte Schultheiss legte seinen Amtseid jeweils am Jahrestag nach
Weihnachten ab. Dies geschah aber von jeher erst, nachdem die Gemeinde die
Kapelle verlassen hatte. Musste nach dem Tod eines amtierenden Schultheissen
zwischen den Jahrestagen ein neuer Schultheiss gesetzt werden, dann schwor
dieser im Rathaus vor dem Kleinen Rat. Die Grossrite waren an der Wahl betei-
ligt, verliessen jedoch vor der Eidesleistung den Saal.*3

¢) Promissorische Eide, Eidbiicher

Einige der am hiufigsten gebrauchten promissorischen Eide und beschwore-
nen Ordnungen wurden seit der Zeit um 1410 jeweils auf den ersten Blittern der
Ratsprotokollbiicher oder -hefte eingetragen.® Von den iibrigen Eiden stellten
die Stadtschreiber und ihre Mitarbeiter ohne erkennbares System Aufzeichnun-
gen her. Unklarheiten mit Bezug auf die geleisteten und zu leistenden Eide traten
offenbar bereits bei dem innerstadtischen Konflikt von 1431 zutage. Damals wurde
angeregt, die Eide simtlicher Amtleute zu revidieren und sie dann alle schriftlich
festzuhalten.”s Hitten die Rate den Vorschlag aufgegriffen und wire bereits zu
dieser Zeit das erste Luzerner Eidbuch entstanden, hitte Luzern eines der ersten
Eidbticher in der heutigen Schweiz besessen.”® Dies geschah jedoch nicht; erst
etwa 1477 wurde das bereits erwihnte dlteste Luzerner Eidbuch angelegt.’

Die Erarbeitung des Eidbuchs von ca. 1477 war Teil einer grosseren Aktion,
bei der auch das erste Luzerner Stadtrechtsbuch entstand (um 1480).%% Beide
Sammlungen dienten dem Zweck, Ubersicht iiber das geltende Recht zu gewin-
nen und diesem eine leicht greifbare Gestalt zu geben. Dass das Eidbuch noch
vor dem Stadtrechtsbuch in Angriff genommen wurde, zeigt einerseits die
Bedeutung, welche man den Eiden beimass, erklart sich anderseits aber auch

162 SSRQ LU 1/4, Nr. 4, Art. 58 und Beilage 1, Art. 2; Nr. 6, Art. s1.

165 SSRQ LU 1/4, Nr. 3, Art. §8, Bemerkung 2.

64+ SSRQ LU 1/1, Einleitung S. LXf. und Nrn. 64, 120, 274f.; SSRQ LU 1/2, Einleitung S. XXXI, XLI und
Nr. 163b.

165 SSRQ LU 1/2, Nr. 154, Vorbemerkung.

166 Das ilteste Eidbuch der Schweiz ist vermutlich das 1428/1429 entstandene Eidbuch von Freiburg im
Uechtland (Riick, Eidbiicher, S. 283f.).

167 StALU COD 1550, Druck: SSRQ LU 1/3, Nr. 338. = Damit war Luzern immer noch frither als manche
vergleichbaren Stidte, z.B. St. Gallen, das erst 1511 ein Eidbuch herstellen liess (Ziecrer, «Alles getreii-
lich», S. uff. und passim).

® SSRQ LU 1/3, Nr. 330.
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damit, dass die Berufs- und Amtseide haufig die Ratsmitglieder selbst betrafen
und dass Verstosse gegen sie so gut wie immer vor die Rite gelangte, wihrend
das Stadtrecht vor allem zivilrechtliche Fragen regelte, welche vor dem Stadtge-
richt zur Sprache kamen.

Das zweite Eidbuch entstand zu Beginn des 16. Jahrhunderts.® Es war zu-
nichst iber weite Strecken eine Kopie des ersten Eidbuchs, doch wurde sein
Inhalt im Verlaufe der folgenden Jahrzehnte durch Korrekturen, Erginzungen
und Nachtrige in erheblichem Masse verindert und erweitert.

In den 158cer und den frithen 159cer Jahren nahmen die Rite eine grosse Revi-
sion in Angriff, bei der sie simtliche Texte des zweiten Eidbuchs einer eingehen-
den Priiffung unterzogen, erginzten, verbesserten oder zur Ginze neu formulier-
ten. Zu diesem Zweck setzten die Rite zunichst eine Kommission ein, welche
Entwiirfe erarbeiteten. Die Entwiirfe wurden im Kleinen Rat eingehend disku-
tiert und gelangten schliesslich in den Grossen Rat, wo die Klein- und Grossri-
te sie noch einmal Punkt fiir Punkt berieten. Die tGiberarbeiteten Textversionen
trug der Stadtschreiber Renward Cysat anfinglich in das Eidbuch aus dem
Beginn des 16. Jahrhunderts ein. Spiter liess er einen neuen Band anlegen,7° in
dem er und einige seiner Mitarbeiter ebenfalls Entwiirfe aufzeichneten. Schliess-
lich entstand 1593 in einem weiteren Band die Reinschrift, welche in den beiden
folgenden Jahrhunderten als «das Eidbuch» galt und in welche Generationen
von Kanzleimitarbeitern Erginzungen und Korrekturen eintrugen. Die jiingsten
dieser Nachtrige beruhen auf einem Ratsbeschluss vom Januar 1789.7

Die Nachtrige im zweiten Eidbuch vermitteln den Eindruck, dass die Zahl
der jeweils giiltigen Eide in den Jahrzehnten vor ca. 1580 stetig zunahm. Zwar
wird man nicht ausschliessen, dass von dem einen oder anderen der erst nach-
traglich in das zweite Eidbuch eingefiigten Eide schriftliche Vorgingerfassungen
existierten, welche woanders festgehalten waren, doch dndert dies nichts am
Gesamtbild. Im revidierten Eidbuch von 1593 zeichnet sich dann eine Wende ab:
Das neue Eidbuch enthilt weniger Eide, als vor der grossen Revision im Vorgin-
gerband eingetragen gewesen waren. Die Verminderung ldsst sich zu einem -
allerdings wohl recht kleinen — Teil damit erkldren, dass tatsichlich auf Eidfor-
derungen verzichtet wurde. Das bemerkenswerteste Beispiel ist der Eid derjeni-
gen, welche die Alpen am Pilatus bewirtschafteten. Diese gingen mit dem Eid die
Verpflichtung ein, dafiir zu sorgen, dass sich niemand dem kleinen See niherte,
in dem angeblich der Geist des Statthalters Pilatus hauste. Von diesem Eid wird
ausdriicklich gesagt, dass die Rite ihn aufhoben — wie es scheint, um die Sonder-
entschidigung einzusparen, welche jeweils der Weibel bezog, der auf den Berg
stieg und die Eide abnahm.7> Die meisten Eide, die im revidierten Eidbuch feh-

% StALU COD 1555. Druck: SSRQ LU 1/4, Nr. 9. Die Basiseintrige wurden von Niklaus Schradin (dem
Chronisten) geschrieben, der bis mindestens 1506 in der Luzerner Kanzlei titig war und spitestens 1518
verstarb.

7o StALU COD 1560. Vgl. SSRQ LU 1/4, Nr. 10, Vorbemerkungen.

7t StALU COD 1570. Vgl. SSRQ LU 1/4, Nr. 12. Zum Folgenden dort die Vorbemerkungen.

72 SSRQ LU 1/4, Nr. 9, Kap. 144.
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len, diirften in anderen Biichern oder Schriftstiicken zu finden gewesen sein und
wurden wohl weiterhin geschworen. Im grossen und ganzen ist eine Tendenz zu
erkennen, vor allem die Eide in das Eidbuch aufzunehmen, welche von den Inha-
bern stadtischer Amter geschworen wurden, vom Schultheissen tiber die beam-
teten Hebammen bis hin zu den Totengribern. Typisch sind die Fille, in denen
die Eide von Gewerbetreibenden ausschieden, aber die Eide der fiir sie zustandi-
gen Amtleute weiterhin Beriicksichtigung fanden oder sogar zum ersten Mal
{iberhaupt aufgenommen wurden.'”3

Durch die Uberarbeitungen im 16. Jahrhundert wurden die Eide ausfiihr-
licher. Neu hinzugefiigt wurden sowohl konkrete Einzelbestimmungen als auch
allgemeine, auf das Grundsitzliche abzielende und sich haufig wiederholende
Formeln und Floskeln. Diese letzteren finden sich nun gerade auch bei Eiden,
welche bisher nur sachbezogene, auf die Funktion des Schworenden zugeschnit-
tene Bestimmungen enthalten hatten. So waren die Brotbeschauer im 15. Jahr-
hundert lediglich dazu verpflichtet worden, zweimal wochentlich die Brotschau
vorzunehmen und zu kleine Brote zuhanden der Spitiler einzuzichen. Nach der
Revision der 1580er/1590er Jahre verlangte ihr Eid ausserdem, dass sie bei der Aus-
iibung des Amtes ihr «best unnd wigsts» taten, sich um Nutz und Ehre der Stadt
und «defl gemeinen mans» bemiihten und sich von «vernunftftt, eydt unnd ehre»
leiten liessen.'7+

Wie schon im 15. Jahrhundert wurden die Zusitze entweder aus gegebenem
Anlass eingefiigt oder — wenn es bei der Revision der 158cer/1590er Jahre geschah
— aufgrund spezifischer Uberlegungen zum jeweiligen Fall. Dies gilt nicht nur
fiir Zusitze, welche konkrete Einzelbestimmungen zum Inhalt hatten, sondern
in der Regel auch fiir diejenigen, welche aus allgemeinen Formeln und Floskeln
bestanden. Im Fall der Brotbeschauer etwa lisst die Verbindung solcher Formeln
mit den selten verwendeten, keineswegs formelhaften Ausdriicken «gemeiner
mann» (= Konsument, Marktteilnehmer) und «vernunfftt»> erahnen, dass man
mit den Erginzungen durchaus praktische Ziele verfolgte und méglicherweise
auf Forderungen oder Klagen der Bevdlkerung reagierte. Aktionen, bei denen
grossere Gruppen von Eidesformeln systematisch mit jeweils gleichen Ergin-
zungen versehen wurden, diirfte es nicht gegeben haben, oder sie blieben die
Ausnahme: Im Eidbuch von ca. 1477 kime dafiir hochstens die Wendung «tritw-
lich und ungefarlich» in Frage, welche dort auffallend oft begegnet, in den ilte-
ren Eidaufzeichnungen aber noch kaum bezeugt ist. Bei der Neubearbeitung des
Eidbuchs in den 158cer/1590er Jahren scheint das mit der Wendung «nutz und
chre fiirderen» ausgedriickte Treueversprechen besondere Aufmerksamkeit ge-
funden zu haben. Dieses wurde nun bei einer ganzen Reihe von Eiden hinzuge-
fiigt, welche es in der Fassung von ca. 1477 noch nicht enthalten hatten.””s

75 Verschwunden sind z.B. die Eide der Kannengiesser (= Zinngiesser), Grempler, Backer und Metzger
(SSRQ LU 1/4, Nr. 9, Kap. 107/151, 38/95, 74, 81/82), noch vorhanden sind die Eide des Wardeins (=
Metallpriifers), der Grempelbeschauer, Brotbeschauer und Fleischschitzer (ebenda Nr. 12, Kap. 108,
60, 57, 62).

174 SSRQ LU 1/3, Nr. 338, Art. 21; SSRQ LU 1/4, Nr. 12, Kap. 57.

75 SSRQ LU 1/4, Nr. 12, Kap. 5, 19, 24, 42, 43 und ofter.

220



Eine bemerkenswerte Novitat im Floskelwerk war im 16. Jahrhundert die
Formel «alls jme gott helff und d helgen», (so wahr ihm Gott und die Heiligen
helfen), 76 welche in Luzern bis dahin unbekannt geblieben zu sein scheint. Neu-
erungen finden sich unter anderem bei den Formeln, welche auf die innere Ein-
stellung des Schworenden zu der eingegangenen Verpflichtung abzielen. Zu den
altbekannten Wendungen wie «sin bests und wigsts tun» gesellen sich nun Aus-
driicke, welche besagen, dass der Schwérende sich seiner Aufgabe «mit flyss und
ernst», «zum ernstlichosten» oder wenigstens «nach bestem vermégen» zu un-
terziehen habe. Dazu passt, dass — was im 15. Jahrhundert nie vorgekommen war
— einige Male das Wort «Gewissen» fillt — sei es, dass die Formel «alls sy jr eyd
unnd eere wyRt» zu «alls sy jr gwiifine, eyd unnd eere wyfit» erweitert wurde,”7
sei es, dass neue Formeln wie «by sinem eyd unnd gwiiffen» Verwendung fan-
den.178

d) Eide und Verordnungen

Neben vielen knapp formulierten Eiden gab es bereits im Eidbuch von ca. 1477
Schworformeln, welche einen betrichtlichen Umfang aufwiesen, so etwa der Eid
der Goldschmiede, der mehr als eine Seite der Rechtsquellenausgabe fiillt. 7o
Empfand man die Zahl der beschworenen Einzelbestimmungen als zu hoch, um
in einer Eidesformel Platz zu finden, dann konnten sie in einer «Ordnung»
untergebracht werden, zu deren Einhaltung sich die Schwérenden mit ihrem Eid
verpflichteten und welche nicht selten ebenfalls in das Eidbuch eingetragen
wurde. Die erstaunlichsten Beispiel solcher «Ordnungen» sind die von den
Metzgern beschworenen Verkaufsordnungen, welche das Eidbuch von ca. 1477
und das Eidbuch aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts tiberliefern: Sie umfassen
48 bzw. 49 Artikel und nehmen jeweils rund fiinf moderne Druckseiten ein.'$

Bei der Schwurzeremonie nur vorgelesen, aber von den Schworenden nicht
nachgesprochen wurden vermutlich auch Texte, welche in den Eidbiichern als
Eide bezeichnet werden, besonders, wenn sie relativ lang waren. In solchen Fil-
len diirfte das Vor- und Nachsprechen nicht praktikabel gewesen sein. Fiir den
tatsichlich nachgesprochenen Fid wurde dann wohl eine improvisierte Kurzfor-
mel verwendet.

Die Formulierungen, mit denen die Schworenden sich zur Einhaltung der
Ordnung verpflichteten, wihlte man haufig so, dass Spielraum fiir Auslegungen
blicb und nicht jede kleine Unachtsamkeit als Meineid gewertet werden musste
(«der ordnung geliben,» ihr «thriiwlich nachgahn,» ihr «mitt flyf§ unnd thriiwen
nachgahn» und dergleichen mehr).’® Aber nicht immer war dies der Fall. Noch

76 SSRQ LU 1/4, Nr. 9, Art. 5.2, 35.2, §3, 64, 143.

77 SSRQ LU 1/4, Nr. 9, Art. 61.1, 155; Nr. 10, Art. 19.1.

78 SSRQ LU 1/4, Nr. 12, Art. 67.9.

79 SSRQ LU 1/3, Nr. 338, Art. 87.

%o SSRQ LU 1/3, Nr. 108; Nr. 338, Art. 63; SSRQ LU 1/4, Nr. 9, Kap. 81.
® SSRQ LU 1/, Nr. 12, Art. 20.3, Kap. 35, 100.
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bei der Einfithrung der Staatsokonomie-Kommission im Jahre 1762, einem im
tibrigen durchaus vom Zeitgeist des 18. Jahrhunderts gepragten Unterfangen,®
wurde ein Eid formuliert, der die Kommissionsmitglieder ohne jegliche Abfede-
rung darauf festlegte, einer langen, sieben oder acht grossformatigen Handschrif-
ten-Seiten umfassenden Instruktion «vollkommen nachzuleben».®

In vielen Fillen wird aus den Quellen nicht recht klar, was wirklich beschwo-
ren werden sollte und was nicht. Sicherlich bestanden diese Unklarheiten auch
bereits fir die Zeitgenossen des 16., 17. und 18. Jahrhunderts. Dies gilt besonders
dann, wenn die Einzelbestimmungen sich in einer Weise folgen, welche Zweifel
daran aufkommen lisst, ob die Einleitung «er soll schwéren» sich auf den gan-
zen Text bezieht oder nur auf Teile davon - z.B. wenn Passagen eingeschoben
wurden, welche ganz sicher nicht Teil des Eides waren,® oder wenn nach dieser
Einleitung von gewissen Bestimmungen nochmals ausdriicklich gesagt wird, sie
seien «beim Eid» einzuhalten, und von anderen nicht.® Da in den Eidesformeln
normalerweise keine Strafen genannt werden (auch nicht die Strafe fiir Meineid),
empfindet man es ausserdem als irritierend, wenn unter den beschworenen Nor-
men dann doch einzelne Vorschriften auftauchen, fiir deren Nichteinhaltung
Geldbussen, Entlassung aus dem Amt (beziehungsweise aus dem Dienst) oder
andere Sanktionen angedroht werden.®

Seit der zweiten Hilfte des 16. Jahrhunderts scheinen die mit Einzelbestim-
mungen tUberhauften Eide und beschworenen Ordnungen da und dort Unbeha-
gen verursacht und gelegentlich bei den Schwérenden Proteste hervorgerufen zu
haben. Deutlich zeigt sich dies bei den Fischern auf dem Sempachersee, deren
Eid bereits in der Fassung von ca. 1477 eine Lange aufwies, die mehr als andert-
halb Druckseiten entspricht, und dem in der Folge noch einige weitere Punkte
hinzugefiigt wurden. Aus einer Quelle von 1572 vernechmen wir, die Fischer und
ihr Vorgesetzter, der Seevogt, hitten des 6fteren Klage tiber diesen Eid gefiihrt.
Es sei nimlich «gantz beschwirlich und zum theil unméglich,» den Eid «yetzi-
ger zytt allso volligklich dem luttern buchstaben und urallten ordnung nach zu
halltten.»%7

Gelegentlich hatten die Luzerner Behorden in solchen Fillen ein Einsehen
und verkiirzten die Eide und beschworenen Ordnungen um ein Betrichtliches.
Die gekiirzten Passagen liessen sie dann in den Eidbiichern nach den Eiden auf-
fihren. Manchmal wurde ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Verordnung
nicht beschworen werden miisse: Sie sei «uflerthalb dem eyd» einzuhalten.
Besonders bei der Revision des Eidbuchs in den 158cer und zu Beginn der 1590er
Jahre wurden solche Ausscheidungen vorgenommen, z.B. bei den Eiden des

8 KORNER, Staatsfinanzen, S. 373.

® SSRQ LU 1/4, Nr. 12, Kap. 44.

4 Etwa Bestimmungen Giber die Entlohnung wie z.B. in SSRQ LU 1/4, Nr. 9, Art. 129.7, 145.3.

%5 Beispielsweise SSRQ LU 1/3, Nr. 338, Art. 75; SSRQ LU 1/4, Nr. 9, Kap. 49.

1 So etwa SSRQ LU 1/3, Nr. 338, Art. 44, 46.1, 67; SSRQ LU 1/4, Nr. 9, Art. 49.13, Kap. 76, Bemerkung 2,
Art. 119.9-10; Nr. 10, Art. 16.4, 23.2 und 6fter.

%7 SSRQ LU 1/3, Nr. 338, Art. §8; SSRQ LU 1/, Nr. 9, Kap. 76 und besonders dort Bemerkung 3.
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Ratsrichters,™® des Stadt- und Unterschreibers,® des Strassenmeisters,”® des
Kaufhausmeisters'' und anderer mehr.

Am besten dokumentiert sind die entsprechenden Anpassungen bei den Eiden
der sogenannten Stadtdiener, d.h. des Grossweibels, der Weibel (= Stadtknech-
te), Liufer, Trompeter, Stadtwichter und der Weinzicher. Die Revision dieser
Eide galt wohl Ende 1591 als abgeschlossen. Bei der Neu- oder Bestatigungswahl
der Stadtdiener am 3. Juli 1592 scheinen aber die frisch revidierten Eidesformeln
auf Kritik gestossen zu sein. Es wurde eine Neubearbeitung angeordnet. Der mit
der erneuten Revision beauftragte Ratsausschuss sollte das, was zu beschworen
war, «kurtz ufiztichen» und mit Bezug auf alles tibrige, «was sy sonst zethund
schulldig, ein ordnung stellen, damit mans jnen alle halbe jar vorldsen kénne.»
Die neuen Texte wurden in den folgenden Tagen eilends erarbeitet. Bereits am
10. Juli setzte sie der Kleine Rat in Kraft und legte dabei fest, dass Verstosse gegen
die «Ordnungen» mit Entlassung aus dem Dienst bestraft werden sollten.* Es
ist anzunehmen, dass die neuformulierten Eide anschliessend beschworen wur-
den. Zusammen mit den neuen, «ufferthalb dem eyd» einzuhaltenden Verord-
nungen gingen sie schliesslich in die Reinschrift des Eidbuchs ein.

Eine andere Vorgehensweise wurde beim Eid der Wirte und Weinschenken
gewihlt. Dieser war bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts durch allerhand Zusit-
ze zu einem der tiberaus langen Eide herangewachsen, ohne dass man einen Teil
des Textes ausgegliedert und in eine beschworene Ordnung eingebracht hitte. 94
Bei der Eidbuchrevision der 158cer und frithen 1590er Jahre gewann er weiter an
Umfang. Er wurde zunichst wiederum als Eid formuliert. Dann besannen sich
die Rite aber — zweifellos nach Protesten der Betroffenen — eines Besseren und
liessen den Text so abindern, dass ein nichtreligioses Geltibde daraus wurde, auf
dessen Bruch hohe Bussen gesetzt waren.'s

e) Eide vor Gericht

Im Prozessrecht setzte sich die Entwicklung fort, welche einen Teil der zuvor
geschworenen Eide iiberfliissig machte.”® Bei schweren Strafrechtsfallen hand-
habten die Luzerner Behorden im 16. Jahrhundert routiniert das Inquisitionsver-
fahren — nun als «Malefizprozess» bezeichnet —, das ganzlich auf die Erzwingung

1 SSRQ LU 1/4, Nr. 10, Kap. 1, 2; Nr. 12, Kap. 8.

%9 SSRQ LU 1/4, Nr. 9, Kap. 45, 46, Bemerkungen.

19 SSRQ LU 1/, Nr. 10, Kap. 4; Nr. 12, Kap. 25.

9t SSRQ LU 1/4, Nr. 10, Kap. 5; Nr. 12, Kap. 32.

92 SSRQ LU 1/4, Nr. 11, Vorbemerkung 4.

93 SSRQ LU 1/4, Nr. 12, Kap. 77-78, 79-81, 82-83, 86-87, 89—90, 92-94.

94 So, wie sich der Text an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert ausnahm, beansprucht er immerhin
eine volle Druckseite (SSRQ LU 1/3, Nr. 338, Art. 60; vgl. SSRQ LU 1/4, Nr. 9, Kap. 79).

95 SSRQ LU 1/4, Nr. 10, Kap. 12, 13; Nr. 12, Kap. 68.

196 Vgl. oben, Kap. 4b.
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von Gestindnissen ausgerichtet war und keinerlei Beweis oder Zeugeneid erfor-
derte. Im privatrechtlichen Bereich gewann die Forderung nach schriftlichen Be-
weismitteln weiterhin an Boden. Die Méglichkeit, seinen Nachlass nur durch ein
miindliches Verfahren zu regeln, welche das Stadtrecht von ca. 1480 noch zuge-
lassen hatte, wird in der Bearbeitung des Stadtrechts von 15887 nicht mehr
erwihnt. Schriftliche Testamente waren am Ende des 16. Jahrhunderts selbstver-
stindlich geworden. Sie wurden im Beisein der interessierten Verwandten vor
Rat oder Gericht erstellt. Auch bei Ehevertrigen, Liegenschaftskiufen und ver-
pfindungen waren schriftliche Vertrige nun obligatorisch. Ausserdem drang die
Obrigkeit darauf, dass Vertragsurkunden nicht von suspekten «Winkelschrei-
bern», sondern von Mitarbeitern der offiziellen Stadt- und Landschreibereien
ausgestellt wurden.

Schrumpfte somit der Raum fiir gerichtliche Eide spiirbar zusammen, so wa-
ren diese noch lange nicht verschwunden. Dort, wo sie erhalten blieben — sei es
bei weniger schwerwiegenden Strafrechtsfillen, sei es im zivilrechtlichen Bereich
— machten sich in der zweiten Hilfte des 16. Jahrhunderts gelegentlich Skrupel
bemerkbar. Dies gilt etwa fiir die Fille, in denen Bewohner der Stadt oder der
Landschaft handgreiflich aneinandergerieten, ohne dass es dabei zu schweren
Verletzungen oder gar zu einem Totschlag kam. Wenn Dritte zu einer solchen
Auseinandersetzung hinzukamen und Frieden geboten,"® verfielen die Streiten-
den, wenn sie nicht sofort voneinander abliessen, einer hohen Geldbusse. Es kam
aber hiufig vor, dass Raufbolde, welche das Friedensgebot missachtet hatten, die
Busse von sich abwendeten, indem sie vor dem Richter schworen, sie hitten «jnn
einem trunckh und zorn» gehandelt und hitten in diesem Zustand das Friedens-
gebot nicht gehort. Der Ausweg wurde als Argernis empfunden. In einem
Beschluss der Klein- und Grossrite vom 23. Januar 1579 heisst es,? die Moglich-
keit, die Busse mit einem Eid zu vermeiden, stelle fiir «ringferige» (leichtsinnige)
Leute eine zu grosse Versuchung dar. Man miisse damit rechnen, dass mancher
von ihnen «villicht faltsch schweeren thette.» Die Rite verfugten deshalb, kiinf-
tig seien keine solchen Eide mehr zu gestatten, die Geldbusse miisse in jedem
Fall verhingt werden.

Was Zeugenaussagen betrifft, so diirfte der Grundsatz, dass nur Aussagen
beschworen werden kénnen, welche auf Augenschein beruhen und sich auf kon-
krete Einzelfakten beziehen, nun breite Anerkennung gefunden haben. Wie die
Luzerner Behérden in einem Mandat vom 9. Januar 1572 festhielten,**® waren sie
gewillt, keine «tragenden und horsagenden kundschafftten» mehr zuzulassen.
Zeugenaussagen (= «kundschaften») waren nur noch denjenigen erlaubt, welche
«selbs by dem handell gsin, selbs gsehen und ghort.»

Dies galt aber nicht fiir das Verfahren mit Eideshelfern. Mit Bezug auf dieses
war ein definitiver und klar formulierter Verzicht noch nicht moglich. Bei der

~

197 SSRQ LU 1/5.

198 Vel. oben, Kap. 1 (bei Anm. 16).

199 SSRQ LU 1/4, Nr. 4, Kap. 5, Bemerkung 2.
20 StALU A1 Fs Sch. 777A.
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Stadtrechtsrevision von 1587/1588 schlug der vorberatende Ratsausschuss einen
Zusatz zu den bisherigen Regeln vor. Danach hitte in Fillen, in denen jemand
von sich aus einen Eid mit zwei oder sieben Helfern anbot, um einen einfachen
Beweiseid der Gegenpartei zu verhindern oder zu tibertrumpfen, das Angebot
nicht zwingend akzeptiert werden miissen. Vielmehr wire es dem Ermessen des
Rats oder des Gerichts anheimgestellt worden, ob die angebotenen Eide zuzu-
lassen seien oder nicht.** Im Kleinen und Grossen Rat war dieser Vorschlag
wohl zunichst nicht mehrheitsfihig. So einigte man sich auf einen Artikel, der
inhaltlich der Regelung des Stadtrechts von ca. 1480 entsprach. Der Artikel ging
in die Entwurfsfassung des neuen Stadtrechts ein,** wurde dann aber im defini-
tiven Text weggelassen, so dass das neue Stadtrecht am Ende keine Norm mit
Bezug auf die Eideshelfer enthielt. Hingegen blieb der Artikel des Geschwore-
nen Briefs, in dem Eideshelfer erwihnt werden, wihrend des ganzen 17. und
beginnenden 18. Jahrhunderts unangetastet. Erst 1739, bei der ersten grossen
Gesamtrevision des Briefes seit 1575 und seiner letzten Revision iiberhaupt,
wurde der Artikel angepasst.2®

Die Auseinandersetzungen tiber die Gerichtseide waren wohl Teil einer um-
fassenderen Kontroverse unter den politisch Verantwortlichen der Stadt, bei der
es um Gerichtsverfahren im Allgemeinen ging. Dafiir spricht, dass am Ende des
16. Jahrhunderts die Diskussion tiber die Bahrprobe wiederaufflackerte, welche
in Luzern bereits in der ersten Hilfte des 16. Jahrhunderts die Gemiiter beschif-
tigt hatte.**+ Diese Probe — in Luzern als «Ubergang» oder «Uberfithren» be-
zeichnet — soll nach T6tungsdelikten zur Anwendung gekommen sein: Ein Ver-
dichtiger wurde unter Beobachtung gewisser Regeln mit der Leiche des Opfers
konfrontiert. Wenn er tatsichlich der Titer war, sollen daraufhin an der Leiche
Zeichen zu finden gewesen sein. Der unbekannte Verfasser oder ein Bearbeiter
der Luzerner Malefizordnung aus der Zeit um 1600, der offenbar wenig von
dem Verfahren hielt, argumentierte, es sei «by mentschen gedichtnuf8» nicht

2t StALU Ax Fs Sch. 775A: «Memorial zu der bereinigung def stattrechtens, 1587,» fol. or (SSRQ LU 1/s).

2 StALU COD 1115 fol. 121r (SSRQ LU 1/5).

23 SSRQ LU 1/4, Nrn. 4 und 6, jeweils Art. 3.

¢ Die Geschichte von der Bahrprobe in Ettiswil und einige andere derartige Episoden erzihlten am
Anfang des Jahrhunderts die Chronisten Petermann Erreruin (ed. Gruser, S. 319-322), Diebold Scr-
LING (Kommentarband, S. 328-331, 395) und etwas spiter Hans Sarat in seinem «Tagebuch» (ed. Barcu-
TOLD, S. 44, 48). — Aus der ersten Hilfte oder Mitte des 16. Jahrhunderts stammt auch eine Anleitung fiir
die Bahrprobe. Sie ist in keinem Schriftstiick der Stadtkanzlei tiberliefert, sondern findet sich lediglich
— mit variierendem Wortlaut - in einer Reihe von handschriftlichen Biichern, welche im Auftrage von
Privatleuten hergestellt wurden und jeweils ausser diesem Text das Stadtrecht von ca. 1480, den
Geschworenen Brief von 1550, Texte tiber das Gerichtsverfahren und anderes mehr enthalten: StALU
COD o fol. 153r-158v, StALU PA 196 pag. 334-337, Zentral und Hochschulbibliothek Luzern BB Ms.
43 fol. (= «Batt Rippels Buch») pag. 368—370, 375-376, etc. Vgl. von SeGesser, Rechtsgeschichte 2, S. o1 f.

25 StALU COD 1295 (Denkbuch des Schultheissen) fol. 12ir-145r. Druck: Manser, Richtstitte 2, S.
253-268, die zitierte Stelle dort S. 257. — Ein Entwurf von der Hand Renward Cysats (StALU A1 F6 Sch.
813; Teildruck: von Secesser, Rechtsgeschichte 4, S. 191-196, vgl. ebenda S. 189) nimmt lediglich einige
wenige Abschnitte des umfangreichen Textes vorweg. Die endgiiltige Fassung muss - gerade wegen
der Auffassung tiber die Bahrprobe - von jemand anderem formuliert worden sein.

o
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mehr praktiziert und «diser zit nit erliiteret» worden, d.h. es gebe dazu keine
giiltige Gesetzgebung. Vermutlich als Reaktion auf die Ausfithrungen in der
Malefizordnung vertrat hingegen Stadtschreiber Renward Cysat die Meinung,
auch wenn das Verfahren «in effectu by unsrer gedichtnufl nit meer gebrucht
worden» sei, so halte man es doch «allhie noch hiitt by tag fiir ein statutum und
gesatz.» Dartiber hinaus wies er auf Fille hin, in denen Leichen bei Anwesenheit
des Morders Blut abgesondert und andere Zeichen gegeben haben sollen, und
verteidigte die Zuverlissigkeit der entsprechenden Berichte.>*

f) Skrupel

Dass die in den beiden letzten Abschnitten geschilderten Fille, in denen tiber-
zogene Eidforderungen zuriickgenommen oder abgemildert wurden, mit religi-
6s motivierten Skrupeln zu erkliren sind, liegt auf der Hand und kommt in den
Quellen deutlich zum Ausdruck. Ein Beispiel ist die Verordnung vom 29. Mai
1573, in der es um die Eidgebote beim Betreibungs- und Pfindungsverfahren
ging.>7 Darin konstatierten die Rite und Hundert zunichst, dass die Eide in
Stadt und Land gering geachtet und nachlissig eingehalten wiirden. Besonders
irgerlich sei, dass sie ungeachtet ihrer Tragweite auch zur Regelung von banalen
Schuldgeschiften und anderer alltiglicher Dinge geleistet und in solchen Fillen
haufig nicht eingehalten, sondern mit Gleichgiiltigkeit iibergangen wiirden. Es
sei zu befiirchten, dass dieser Ubelstand zusammen mit anderem Unrecht so-
wobhl fiir die herrschende Teuerung als auch fiir andere Schicksalsschlige verant-
wortlich se1.**® Anschliessend wurde verfiigt, dass das Eidgebot beim Betrei-
bungs- und Pfindungsverfahren durch einen mit der Androhung einer Geldstrafe
verbundenen Befehl zu ersetzen sei.

Offensichtlich stand die Luzerner Obrigkeit im Banne der im frithneuzeit-
lichen Europa weit verbreiteten, gerade in den 1570er Jahren besonders haufig
artikulierten Vorstellung, dass Missernten, Teuerung, Pestziige und andere Kata-
strophen die Strafe Gottes fiir begangene Stinden seien. Den Obrigkeiten falle
die Aufgabe zu, durch die Bekimpfung von Missbriuchen den géttlichen Zorn
zu besinftigen.>*? Um dieses Ziel zu erreichen, erliessen die Luzerner Rite nicht
nur zahlreiche neue oder erweiterte Vorschriften, auf deren Nichteinhaltung sie
verschirfte Strafen setzten,® sondern bequemten sich gelegentlich auch dazu,

26 Collectanea (ed. J. Scumip) 1/2, S.1078-1081.

27 §tALU RP 31 fol. 72r.

28 [,..] von wegen defl eidts, das der jn statt und land so gar schlechtlich betrachtet und gehallten wirdt,
und jnnsonderheitt diewyl der eid so ein hochwichtig ding jst und aber umb schulden und so schlech-
te und kleinfiige ding brucht und aber nitt ghalltten wirdt und niemand niitt drumb gibtt, das nun
diser jimerlichen zytt ein erschrockenlich ding jst und zu besorgen, disre ellende, thiire zytt und
andre straffen von defl und andrer unser missethaten wegen uff uns gangend, [...]

229 BEHRINGER, Krise von 1570, besonders S. 141-146.

u0 Vel z.B. die Einleitung zu dem 1550 neu formulierten Blasphemie-Verbot des Geschworenen Briefes
(SSRQ LU 1/4, Nr. 3, Kap. 2): «[...,] so das ein oberkeyt nit wellte straffen, der almechttig gott die
oberkeit straffen wurde.» Wiederholt ebenda Nrn. 4 und 6, jeweils Art. 2.
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Rechtsbriuche, welche zu Meineiden geradezu einluden, aus der Welt zu schaf-
fen. Die Befiirchtung, dass aus Ignoranz, Gleichgiiltigkeit oder um des schnéden
Vorteils willen Eide gebrochen oder vor dem Rat und vor stidtischen Gerichten
Meineide geleistet wiirden, war ja nicht neu, sondern hatte bereits an der Wende
vom 15. zum 16. Jahrhundert zur Einfithrung der Eidtafeln gefiihrt.>"

Die gleiche Besorgnis spricht aus dem Erlass von 1579, mit dem die Rite den
nach dem Bruch des Friedensgebots geleisteten Reinigungseid abschafften. Sie
stand auch im Vordergrund, als es darum ging, den tiberaus langen Eid der Wirte
und Weinschenken durch ein Gel6bnis zu ersetzen.? In diesem Fall wurde der
Verzicht auf den Eid damit begriindet, dass «der eyd so ein schwir ding» sei -
d.h. dass das Heil der Seelen auf dem Spiel stehe. Deshalb gelte es zu verhindern,
dass die Bestimmungen des Eides «so lychtfertigklich {ibersehen» wiirden.

Dieselbe Besorgnis veranlasste die Luzerner Behorden in den Jahren um 1580
dazu, Kopien der Eidtafel aus dem alten Rathaus herstellen zu lassen.? Man ver-
wendete dafiir grossformatige Blatter (jeweils mehr als 40 cm hoch und ca. 32 cm
breit), welche vermutlich an 6ffentlichen Orten angeschlagen werden sollten.
Ungefihr gleichzeitig unternahm die Obrigkeit zusitzliche Anstrengungen, um
den Eidtafeln vermehrt Aufmerksamkeit zu verschaffen. In einem Erlass vom 18.
Mai 1580*% beklagten sich die Klein- und Grossrate dartiber, dass viele, besonders
die jungen Leute, sich der Tragweite des Schworens nicht bewusst seien — «wie
wytt es reichen mag und wie hoch der mensch sich damitt zu schad oder nutz
siner seel verpflicht und jn gfar gibt.» Daher komme es immer wieder zu schwe-
ren Verstossen, nach denen die Fehlbaren sich jeweils «mitt der unwiissenheit
und unverstand entschuldigen und verantworten wollen.» Um diesem Ubelstand
entgegenzuwirken, ordneten die Riate und Hundert an, vor der Leistung von
Zeugeneiden oder von anderen Eiden vor Rat oder Gericht solle kiinftig der
Vorsitzende oder ein anderer Amtmann oder ein Schreiber «den liitten den eyd
wol erliittern und zu betrachten (= reflektieren) geben.» Das gleiche habe an den
stadtischen Jahrestagen und an den Schwortagen auf der Landschaft zu gesche-
hen. Gemeint war wohl, dass bei diesen Gelegenheiten jeweils entweder die Eid-
tafel vorgelesen oder ihr Inhalt mehr oder weniger frei und mehr oder weniger
ausfihrlich paraphrasiert werden sollte.?® Die Vorschrift, dass vor der Eideslei-

- Vgl. oben, Kap. 4a.

22 Oben, Kap. se (bei Anm. 199).

23 SSRQ LU 1/4, Nr. 10, Kap. 12, Art. 14; ebenda Kap. 13, Art. 2. - Vgl. oben, Kap. 5d (bei Anm. 194 f.).

4 Dazu zihlt die bereits in Anm. 115 erwihnte Kopie (StALU PA §85/3). Von der gleichen Hand stammt
ein Exemplar, das in das Eidbuch des 15. Jahrhunderts (StALU COD 1550) gelegt wurde, ebenso eines,
das die Buchbindersynthese StALU COD 1240 als fol. 38 tberliefert. Eine weitere Abschrift ist in
Cysats Collectaneen eingegangen (Collectanea, ed. J. Scamip, 1/2, S. 1o53f.).

u5 StALU RP 37 fol. 93v. Ein entsprechender Kommissionsvorschlag vom 13. Mai: StALU COD 1250
(Buchbindersynthese) fol. 140-142a, besonders fol. 141r.

26 Die Kommission hatte vorgeschlagen, es sei zu beraten «ob man die liitrung, was ein eydschwur sige
(= Eidrafel), [...] vorlisen lassen oder sonst versorgen (= besorgen, gewihrleisten) wélle.» — Cysat
nannte das, was mit der Vorschrift angestrebt wurde, eine «ernstliche jnsinuation und explication»
(Collectanea, ed. J. Scamip, 1/2, S. 1099).
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stung solche Ermahnungen abzugeben seien, kehrt in den Quellen der Folgezeit
hiufig wieder.>7

Fiir die gewachsenen Skrupel verantwortlich war ohne Zweifel die Intensivie-
rung des religisen Bewusstseins. Diese hatte in Luzern wohl schon in den 1520er
oder 1530er Jahren mit der Abwehr der Reformation eingesetzt, erfuhr dann aber
im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts — nach der friihen und entschlossenen
Aufnahme der tridentinischen Reformen — eine weitere Steigerung. Der neuge-
weckte religiose Eifer diirfte sich auf den politischen Bereich ausgewirkt haben.
Zweifellos trug er dazu bei, dass in der Mitte des 16. Jahrhunderts in Luzern eine
Phase der Rechtsverbesserung und -erneuerung einsetzte. Diese begann in den
1540er Jahren mit der Einfithrung der an den lindlichen Schwortagen verlesenen
Instruktionen sowie mit einer grundlegenden Revision des Geschworenen Brie-
fes, welche 1550 abgeschlossen wurde, und setzte sich mit dem Erlass der «Stadt-
ordnung» von 1584, der Stadtrechtsversion von 1587/1588 sowie der bereits mehr-
fach erwihnten grossen Revision des Eidbuchs in den 158cer/1g9oer Jahren fort.
Gleichzeitig entstanden zahlreiche Amts- und Twingrechte auf der Land-
schaft,® die Almosenordnung von 1590, diverse Ordnungsbiichlein oder Libel-
le fiir stidtische Amter, Handwerke und anderem mehr. Der Rat, der dies alles
in Angriff nahm, war der gleiche, der seit ca. 1570 die Aufnahme der tridentini-
schen Reform vorantrieb. Eine entscheidende Rolle diirfte dabei der «Schweizer-
konig» Ludwig Pfyffer gespielt haben, der in den 1570er und 1580er Jahren in
Luzern eine dominierende Stellung einnahm. Als Séldnerfiihrer in Frankreich
war Pfyffer ein Verbiindeter der tridentinisch gesinnten Herzoge von Guise. In
Luzern beteiligte er sich mit ungewdhnlich grossziigigen Spenden aus seinen pri-
vaten Mitteln an der Griindung des Jesuitenkollegiums.

Dass das Bemiihen um die Verbesserung des in der Stadt und auf dem Land
praktizierten Rechts zumindest zu einem Teil religiés motiviert war, zeigt sich
noch bei der letzten Revision des Geschworenen Briefes in den 1730er Jahren:
Diese Revision wurde offensichtlich als Fastenzeit-Beschiftigung durchgefiihrt,
Der Kleine Rat verteilte das Geschift auf die Jahre 1734-1736. Er behandelte es
jeweils in oder unmittelbar vor der Fastenzeit und liess es danach bis zur nich-
sten Fastenzeit ruhen. 1737 und 1738 geschah tiberhaupt nichts. Schliesslich wurde
die neue Brieffassung im Mirz 1739 — wiederum in der Fastenzeit — dem Grossen
Rat vorgelegt, der sie innerhalb von zwei Wochen zu Ende beriet.>»®

27 S0 1584 in einer Verordnung fiir den Ratsrichter, der nicht nur dem Kleinen Rat vorsass, sondern auch
als eine Art Untersuchungsrichter amtete. Er sollte vor Eidesleistungen «die personen zu vor und ee
gantz ernstlich ermanen und erinneren, den eyd und wie wichtig das sye zu betrachten, damitt sich
niemandt vergryffe» (StALU COD 1225 fol. 88r; vgl. RQ LU 1/s).

2 yon SeGEssER, Rechtsgeschichte 4, S. 13.

29 Jicel, Armenwesen, besonders S. 108-111.

20 SSRQ LU 1/4, Nrn. sc, 5d. Vgl. Nr. 6 Vorbemerkung 3.

228



6. SCHWOREN IM 17. UND I8. JAHRHUNDERT

Nach der Eidbuchrevision der 158cer/159cer Jahre und den Auseinanderset-
zungen um zu ausfiihrliche promissorische Eide, um suspekte Eide vor Gericht
und um Eidgebote, welche zu oft nicht eingehalten wurden, scheint das Interes-
se an Eiden nachgelassen zu haben, wihrend die Skrupel zumindest nicht gerin-
ger wurden. Diejenigen, welche den Luzerner Stadtstaat regierten, stiitzten sich
nun auf verfestigte Herrschaftsstrukturen und diirften es nicht mehr in gleichem
Masse wie ithre Vorginger als notwendig empfunden haben, ihre Anordnungen
durch Eidforderungen abzusichern

Dass das Interesse an den Eiden abnahm, zeigt nichts so deutlich wie die Tat-
sache, dass keine neuen Fassungen des Eidbuchs mehr hergestellt wurden. In den
168cer und 169cer Jahren planten die Rite ein grosses Reformwerk, bei dem die
wichtigsten Rechtssammlungen des Stadtstaates einer Revision unterzogen und
am Ende gar gedruckt werden sollten.?** Dabei war stets vom Stadtrechtsbuch,
dem Geschworenen Brief und den sogenannten Ansehenbiichern (= Sammlun-
gen von Ratsbeschliissen und -erlassen) die Rede - das Eidbuch wurde dabei
nicht erwahnt. Nach der Wende zum 18. Jahrhundert scheinen die Rite zwar
einige Male eine Neubearbeitung des Eidbuchs ins Auge gefasst zu haben,?
doch stellten sie diese immer wieder zuriick und nahmen sie dann schliesslich gar
nie in Angriff. Offenkundig setzte man die Priorititen nun nicht mehr gleich wie
im 15. Jahrhundert, als das Eidbuch noch vor dem Stadtrechtsbuch angepackt
worden war.

Doch verlangte man natiirlich immer noch Eide, sowohl gerichtliche als auch
promissorische. Wenn neue Amter geschaffen wurden, formulierten die Rite wie
in fritheren Jahrhunderten Eide und beschworene Ordnungen. Manchmal fiigte
ein Schreiber die neuen Eide in das Eidbuch aus den 1590er Jahren ein; doch hiu-
fig wurde darauf verzichtet, sei es aus Nachlissigkeit, sei es, weil das Eidbuch all-
mahlich ausser Gebrauch kam. Eine Reihe solcher Eide, welche vor ihrer Zeit
entstanden waren, trugen im 18. Jahrhundert zwei Kanzlisten nach, welche als
Registratoren (= «Archivare») angestellt waren. Andere neue Eide gelangten
tiberhaupt nie in das Eidbuch.

Den Bedenken gegen allzu ausfiihrliche promissorische Eide konnte nur auf
eine Weise Rechnung getragen werden: durch die Einfithrung kurzer, allgemein
gehaltener Formeln, welche mehr auf die innere Einstellung des Schworenden
zielten, als dass sie die Einhaltung konkreter Einzelvorschriften erzwangen. Sol-
che Formeln wurden denn auch fiir die Eide verwendet, welche im 17. und 18.
Jahrhundert neu entstanden. Allerdings geschah dies nicht immer ohne Riick-
griff auf die alte Praxis, den Eid mit einer beschworenen Ordnung zu verbinden,

2t StALU RP 79 fol. 72v, RP 8o pag. 300, 306, RP 84 pag. 314. — Das Vorhaben wurde teilweise verwirk-
licht durch das gedruckte Municipale (= Stadtrecht) von 1706 und die (ungedruckt gebliebene) Revi-
sion des Geschworenen Briefes von 1739.

=4 SSRIQ LW /45 Nedns,
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welche — wie das bereits erwihnte Beispiel der Staatskonomie-Kommission
zeigt?s — eine betrichtliche Linge aufweisen konnte.

Die Forderung nach kurzen, allgemein gehaltenen Eiden wurde am Anfang
des 18. Jahrhunderts auf eindriickliche Weise formuliert, als zum ersten Mal das
nie verwirklichte neue Eidbuch zur Diskussion stand: Zu beschwéren seien
lediglich «essential gewohnheiten» sowie «was die landtherrlichkheit oder deren
schulldiges hommagium der tretiw, gehorsamme und gewihrthigkheit (=
Dienstbereitschaft, Ergebenheit) belange.» Alles andere sei unter weltliche Stra-
fen zu stellen, damit es nicht «zue siinden und beleidigungen gottes» Anlass
gebe.¢ Man wird allerdings nicht ausschliessen, dass solche Grundsitze damals
noch auf Widerstand stiessen und damit indirekt zum Scheitern des Revisions-
projektes beitrugen.

Nicht weniger bemerkenswert ist die Revision, welcher in den Jahren 1710 und
1711 der «Wahleid» unterzogen wurde, der einst in Zusammenhang mit dem Pfyf-
fer-Amlehn-Handel (1569) eingefiihrt worden war.? Dieser Eid, der gewisser-
massen die Amtseide der Ratsmitglieder erginzte, wurde jeweils vor Wahlen
geschworen. Er sollte Absprachen und andere unerlaubte Praktiken bei den
Wahlen verhindern. Dabei ging er wohl weiter als zweckmaissig war, und konn-
te nur schwer befolgt werden. Die fiir die Revision zustindige Komission teilte
den Eid in Vorschriften ein, welche als «eydtsornung» bezeichnet wurden und
weiterhin zu beschworen waren, und solche, welche als «poenalornung» galten
und nicht mehr beschworen wurden, sondern auf denen Geldstrafen standen.>¢
Das Verfahren entsprach weitgehend der Ausgliederung von Artikeln «uflert-
halb dem eydt», welche bereits im 16. Jahrhundert tiblich war. Speziell ist die
Episode, weil sie vermutlich mit einer ungefihr gleichzeitigen Bewegung in
Ziirich verhingt war. Die dort geleisteten «Wahleide» stiessen seit den 1650er Jah-
ren auf Kritik und wurden als institutionalisierter Meineid gebrandmarke. Die
Kritik gewann an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert unter dem Einfluss des
Friihpietismus erheblich an Heftigkeit und miindete schliesslich in die Ziircher
Biirgerunruhen von 1713.2

Die Aussage, dass der eine oder andere der tiblichen Eide gar nicht eingehal-
ten werde konne, kommt nicht nur in Quellen aus dem 16. Jahrhundert vor,**
sondern war in Luzern auch noch im 18. Jahrhundert aktuell. Am 5. Mirz 1751
forderte ein Ratsmitglied, dass iiber eine neue Fassung der «eydt- und besatzord-
nung» gesprochen werde — was damit gemeint war, wird nicht recht klar — und
dass diese «auff einen sollchen fuel zu stellen» sei, dass sie «konne und moge
gehallten und das gewtiifien und ehr darmit nit beschwihrt werden.»*

23 Vgl. oben, Kap §d (bei Anm. 182).

24 SSRQ LU 1/4, Nr. 13a.

25 §SRQ LU 1/4, Nr. 3, Art. 51.6, 51.7 und Kap. 52.

26 SSRQ LU 1/4, Nr. 133, Bemerkung. Vgl. von Secesser, Rechtsgeschichte 3 (12. Buch), S. 33sff.
227 BUTIKOFER, Pietismus, S. 456—486.

28 Oben, Kap. §d (bei Anm. 187).

29 SSRQ LU 1/4, Nr. 13b.
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Korrekturen wurden jedoch nur punktuell angegangen. So enthielt der Ge-
schworene Brief seit Beginn des 16. Jahrhunderts einen Artikel, der die Schwo-
renden verpflichtete, Biirgerssohne, die zu nichtlicher Stunde auf den Gassen
Larm vollfihrten, namentlich anzuzeigen. Diese Auflage galt seit der Revision
von 1550 «by dem eyd». Bei der letzten Revision des Geschworenen Briefes in
den 1730er Jahren wurde «by dem eyd» gestrichen. Gleichzeitig setzte der Klei-
ne Rat aber die Floskel bei einem anderen Artikel neu ein.** Ebenso punktuell
verfuhren die Ratsherren beim letzten Versuch einer grossen Revision des nun
als «Municipale» bezeichneten und seit 1706 im Druck verfligbaren Stadtrechts-
buchs, den sie 1742 in Angriff nahmen, spater aber scheitern liessen.?* Die fiir die
Revision zustindige Kommission postulierte lediglich bei einigen wenigen Ein-
zelbestimmungen, dass auf Eide bzw. Gebote «bei dem Eid» verzichtet werden
solle. Vermutlich handelte es sich dabei um Eide und Eidgebote, welche beson-
ders hiufig gebrochen bzw. nicht befolgt wurden.?

Manche Verinderungen trugen sich unvermerkt zu. Die soeben erwihnte
Kommission konstatierte 1742 mit Bezug auf den im Municipale wortlich wie-
dergegebenen Eid der Vogte (= Vormiinder) von Witwen und Waisen,? dieser
sei «bis dahin nit in ibung gewesen» — er war also offenbar seit einiger Zeit nicht
mehr gefordert worden.

Geriduschlosen Wandel diirfte es auch bei den vor Gericht geschworenen Par-
tei- und Zeugeneiden gegeben haben. Soweit daftir iberhaupt Vorschriften exi-
stierten, liessen diese reichlich Raum fiir Interpretationen. So kennen die Quel-
len keinen Ausdruck fiir «Eideshelfer» und lassen uns oftmals im Unklaren
dariiber, ob von echten Zeugen, die Bescheid wussten, oder von Eideshelfern die
Rede ist. Wenn in Luzern bis ins 18. Jahrhundert die Regel galt, dass beim Ein-
fordern von Erbanspriichen der Kliger seine Verwandtschaft mit dem Erblasser
von zwel ehrbaren Minnern bezeugen lassen miisse, so ist anzunehmen, dass
diese Formulierung bei der ersten Aufzeichnung der Vorschrift im Jahre 1384 vor
allem fiir Eideshelfer stand, welche lediglich iiber die Glaubwiirdigkeit des Kli-
gers Bescheid wussten und gewillt waren, darauf einen Eid zu riskieren, wihrend
man im 18. Jahrhundert wahrscheinlich an echte Zeugen dachte, welche die fami-
lizren Verhaltnisse des Kligers kannten und sehr wohl verlissliche Auskiinfte
dartiber erteilen konnten.*3#

2 SSRQ LU 1/4, Nr. 3, Art. 37; Nrn. 5a, s¢ (S. 93, 100); Nr. 6, Art. 36. — Neu cingesetzt wurde die Floskel
bei Nr. 6, Art. 33, wo es um die Verhinderung von nicht autorisierten Gefangennahmen ging. Vgl.
ebenda Nrn. sc (S. 99).

0 StALU Ax Fs Sch. 775B. — Die Arbeit wurde in den folgenden Jahren fortgesetzt, aber nie abgeschlos-
sen. Anstelle einer revidierten Fassung erschien 1765 ein Neudruck der Ausgabe von 1731, bei dem nur
einige Umstellungen vorgenommen und die Artikel-Nummern angepasst wurden.

#2 Es ging dabei um die Urfehden von Frauen, welche nach Ablauf der gesetzlichen Frist jemanden des
Raubs ihrer Jungfriulichkeit bezichtigt hatten und deshalb von Stadt und Land verwiesen wurden,
um die Anzeigepflicht mit Bezug auf notorische Schuldenmacher und um die Eidgebote gegeniiber
Schuldnern, welche die Stellung von Pfindern verweigerten. Vgl. Municirare (Ausgaben 1706/1765),
Tit. VIII § II, Tit. XXVI § IV, Tit. XXXIII § VII.

3 Tit. XVI § VIIL.

3 RQ LU 1/1, Nr. 45¢, Art. 1; Municieare (Ausgaben 1706/1765), Tit. X1 § 1.
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Anders als die Eide der Parteien und der Eideshelfer wurden die Zeugeneide
vor dem 19. Jahrhundert nie in Frage gestellt. Vorschriften, welche die Zeugenei-
de betrafen, bezogen sich so gut wie ausschliesslich auf die Spesen und auf die
Entschidigung der Zeugen. Eine schriftliche Regelung des Verfahrens findet sich
erst in einer Verordnung vom 14. Mirz 1781.2% Darin legten die Rite Wert darauf,
dass der Zeuge durch religiose Ermahnungen und das Vorlesen der «Eidtafeln»
auf den Eid vorbereitet wurde. Dartiber hinaus forderten sie nachdriicklich, dass
der Richter den Zeugen in Abwesenheit der Parteien befragte und dass er den
schriftlichen Text der Aussage — das, was der Zeuge danach zu beschworen hatte
—aufgrund dieser Befragung und nicht aufgrund von Angaben einer der Prozess-
parteien erstellen liess.

ScHLUSS

Als Ergebnis schalt sich zunichst das heraus, was zu erwarten war: Die Zeit,
in der das Schworen seine grosste Bedeutung hatte, war — zumindest, was die
promissorischen Eide betrifft — das 15. und 16. Jahrhundert und damit die Perio-
de, in welcher der luzernische Stadtstaat feste Konturen gewann. In diesen bei-
den Jahrhunderten weiteten die Luzerner Klein- und Grossrite kontinuierlich
die Eidforderungen aus, welche sie gegeniiber den Einwohnern von Stadt und
Land, aber auch gegentiber den aus ihren eigenen Reihen rekrutierten Amtleuten
erhoben. Besonders kennzeichnend ist die Durchsetzung der jahrlichen, spiter
zweijihrlichen Erneuerung der Eide der Amtsgemeinden auf der Landschaft und
die Einbeziehung der Hintersdssen in die bereits frither etablierte halbjahrliche
Schwurzeremonie der Stadtbiirger. Dadurch wurde ein umfassendes System ge-
schaffen, das nahezu alle erwachsenen mannlichen Bewohner der Stadt und der
Landschaft in regelmadssigen, kurzen Abstinden die Eide wiederholen liess, wel-
che als Grundlage des gesellschaftlichen Zusammenlebens und der Herrschaft
der stidtischen Rite galten. Nicht weniger charakteristisch ist die Handhabung
des sogenannten Eidgebots, die es den Behorden erméglichte, die Einhaltung
jeder beliebigen Vorschrift und jedes beliebigen Befehls zu einer Verpflichtung
zu machen, welche sich aus dem Biirger- oder Untertaneneid ergab.

Die Michte, welche vor der Stadt Luzern in unserer Gegend die Herrschaft
austibten, waren bei thren Forderungen nach promissorischen Eiden massvoller
als spater der Stadtstaat. Dies gilt selbst dann, wenn wir annehmen, dass nicht
nur die Herzoge von Osterreich, sondern — was ich fiir unwahrscheinlich halte -
auch samtliche Grundherren, Vogte und sonstige Herren Eide verlangten. Sie
alle begntigten sich in der Regel mit knappen, cher allgemein formulierten
Treueschwiiren. Eidwiederholungen gab es hochstens aus besonderem Anlass,
z.B. beim festlichen Besuch eines Herzogs oder eines andern Herrn.

Wie spater der luzernische Stadtstaat waren zweifellos auch diese Michte auf
die Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft bedacht. Dass nicht bereits sie zum

35 Zeitgendssischer Druck: StALU Ax Fs Sch. 777A.
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Mittel der Eidwiederholung griffen oder andere Methoden fanden, die Eide noch
stirker fiir sich nutzbar zu machen, war wohl eine Folge der von Prodi hervor-
gehobenen Eigengesetzlichkeit des Schworens. Offenbar waren es im 15. und 16.
Jahrhundert nicht nur der noch fragile Zustand des Stadtstaates und der Mangel
an anderen Zwangsmitteln, welche die Luzerner Rite dazu brachten, ihre Bemii-
hungen zur Herstellung von Ordnungsstrukturen mit exzessiven Eidforderun-
gen abzusichern. Entscheidend war auch die Dynamik, welche davon ausging,
dass man den Riten nun — wie anderen weltlichen Herrschaften — ein grosses
Mass an Zustindigkeit fiir das Schworen zubilligte und dass dieses Mass an
Zustindigkeit von kirchlicher Seite kaum je in Frage gestellt wurde. Eidforde-
rungen wurden dadurch zu einem leicht verfiigbaren Mittel, auf das die Rite
auch bei geringfligigem Anlass zuriickgreifen konnten. !

Die Eigengesetzlichkeit des Schworens erklirt nicht nur die halbjihrlichen
und allzweijahrlichen Eiderneuerungen, welche sich mit Zweckmissigkeitsargu-
menten kaum vollstindig begriinden lassen. Sie bildet auch den Hintergrund von
ausufernden Eidforderungen wie denjenigen gegeniiber den Wirten, bei denen es
lediglich darum ging, Weinpantschereien und Ahnliches zu verhindern, oder
denjenigen gegeniiber anderen Berufsgruppen und Inhabern kleiner stidtischer
Amter, z.B. den Fischern auf dem Sempachersee, den Totengribern oder den
Ballenbindern. Diese Eide, ob lang oder kurz, wurden stets von Leuten gefor-
dert, welche sich ja ohnehin mit ihrem Rats-, Biirger-, Hintersissen- oder Unter-
taneneid zu Gehorsam gegeniiber dem Rat und damit zur Einhaltung der Vor-
schriften verpflichtet hatten.

Dass es beim Schworen noch um anderes als um Herrschaft, Verpflichtung
und Kontrolle ging, zeigt auch die Tatsache, dass die meisten der in den Eidbii-
chern aufgezeichneten Eide im innerstidtischen Bereich Luzerns geleistet wur-
den — gerade dort, wo es am leichtesten méglich gewesen wire, auch ohne Eide
Kontrolle und Aufsicht auszuiiben. Gegen die halbjihrliche Wiederholung des
Biirger- und Hintersisseneids wurde — soweit wir wissen — bis zum Ende des 18.
Jahrhunderts nie ein Einwand erhoben, wihrend man bei den Eiden der Unter-
tanen auf der Landschaft schon im 16. Jahrhundert vom jihrlichen Rhythmus auf
einen zweljahrigen zurlickging.

Promissorische Eide brachten nicht nur Verpflichtungen und Selbstbe-
schrinkungen mit sich, sondern waren dann, wenn sie geleistet wurden, auch
Gelegenheit zu Selbstdarstellung und Selbstbestitigung. Dafiir sorgte nicht
nur die Verquickung von Eid und Ehre, sondern zweifellos auch die Auf-
merksamkeit, welche der Schworende in seinem sozialen Umfeld fand. Wer
schwor, hatte Grund zu feiern, und dies ganz besonders, wenn 6ffentlich im
Kollektiv geschworen wurde. Die Festivititen, welche mit den stadtluzerni-
schen Jahrestagen und den lindlichen Schwortagen verbunden waren, galten
zweifellos nicht nur den Honoratioren, welche an diesem Tag ein Amt antra-
ten und einen Amtseid ablegten, sondern auch der grossen Masse derjenigen,
welche am gleichen Tag ihre Biirger-, Hintersissen- oder Untertaneneide lei-
steten. Zumindest diirften es die einfachen Mitglieder der Gemeinde so gese-

hen haben.
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Skrupel beim Schworen hatte es wohl schon immer gegeben. Aber dass sie ein
splirbares Ausmass annahmen und praktische Folgen hatten, war genauso mit
der Entfaltung der spatmittelalterlich-frithneuzeitlichen «Staatlichkeit» verkntipft
wie das exzessive Schworen, gegen das sie sich richteten. Die allmdhliche Margi-
nalisierung der Parteieide vor Gericht wire ohne die in Entstehung begriffene
Staatlichkeit kaum denkbar gewesen: Die Vertreter dieser Staatlichkeit waren es
ja, welche in Strafrechtsverfahren Untersuchungen durchfiihrten, bei zivilrecht-
lichen Geschiften auf Schriftlichkeit dringten sowie in Stadt und Land Kanzli-
sten anstellten, denen man eine korrekte Abwicklung solcher schriftlicher Ge-
schifte zutrauen konnte.

Auf der anderen Seite schuf der werdende Staat — das auf vertraglichen Bin-
dungen beruhende, korporative Gemeinwesen, von dem Prodi spricht — mit sei-
nen tiberzogenen Forderungen nach promissorischen Eiden auch selbst einen
Teil der Missstinde, gegen die sich die Skrupel richteten. Wenn in der frithen
Neuzeit Kritik an promissorischen Eiden laut wurde, dann ging es dabei so gut
wie immer um Eide, welche mit zu vielen Einzelheiten belastet waren. Die von
den Kritikern befiirwortete Wendung hin zu «modernen», aus allgemeinen For-
mulierungen bestehenden Eiden, welche eher ein Appell an das Gewissen als
eine Verpflichtung auf konkrete, justiziable Vorschriften darstellten, war in ge-
wisser Weise eine Riickkehr zu den knappen und allgemein gehaltenen Eiden,
welche bereits vor der Zeit des Stadtstaates tiblich gewesen waren.

Anschrift des Verfassers:
Dr. Konrad Wanner
Schadritirain 2a

6006 LLuzern

234



BIBLIOGRAFIE

Gedruckte Quellen

Cysat, Collectanea (ed. J. Scumip), 1/2
Cysat, Renward, Collectanea Chronica und denkwiirdige Sachen pro chronica Lucernensi et Helve-
tiae, bearb. v. Josef Schmid. Bd. 1: Collectanea Chronica und denkwiirdige Sachen zur Geschichte der
Stadt Luzern, Teil 2, Luzern 1969 (Quellen und Forschungen zur Kulturgeschichte von Luzern und
der Innerschweiz Bd. 4 Teil 2).

Erreruin, ed. Gruber
Etterlin, Petermann, Kronica von der loblichen Eydtgnoschaft, jr harkommen und sust seltzam strit-
tenn und geschichten, bearb. v. Eugen Gruber, Aarau 1965 (Quellenwerk zur Entstehung der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft. Abt. 3: Chroniken und Dichtungen, Bd. 3).

Grimm, Weisthiimer 4
Grimm, Jacob, Weisthiimer, Vierter Teil, Gottingen 1863. — Nachdruck als: Jacob Grimm und Wil-
helm Grimm, Werke. Abt. 1: Die Werke Jacob Grimms, Bd. 22, Hildesheim 2000.

HU 1
Das Habsburgische Urbar. Bd. 1: Das cigentliche Urbar tiber die Einkiinfte und Rechte, bearb. v.
Rudolf Maag, Basel 1894 (Quellen zur Schweizer Geschichte 14).

Kiem, Urkunden
Kiem, Martin, OSB, Urkunden und Urkunden-Regesten des Staatsarchivs Obwalden, in: Der
Geschichtsfreund 30, 1875, S. 234-276.

MGH Urkunden Friedrichs II. Teil 3
Monumenta Germaniae Historica, Die Urkunden der deutschen Kénige und Kaiser, Bd. 14, Teil 3: Die
Urkunden Friedrichs I1. 1218-1220, bearb. von Walter Koch unter Mitwirkung von Klaus Hoflinger et
al., Hannover 2010.

MunicieaLe (Ausgabe 1706)
Municipale Oder StattRecht Der Loblichen Statt Lucern, Welches mit allem Fleiss durchgangen, erle-
tithret, erbessert, und erneueret, auch also von unsern gnidigen Herren Schultheiss Rith, und Hun-
derten bestitiget worden, Luzern 1706.

Municieace (Ausgabe 1765)
Municipale Oder StadtRecht Der Léoblichen Statt Lucern, Welches mit allem Fleiss durchgangen ...
Anjetzo aber vermehret mit jenen Zusatz-Puncten, so Anno 1731 besonder gedrucket ... Nebst zu
Ende einigen neuen ... Anschen, Ordnung und Erleuterungen, Luzern 176;.

QW 1/2
Quellenwerk zur Entstchung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Abt. 1: Urkunden, Bd. 2: Von
Anfang 1292 bis Ende 1332, bearb. v. Traugott Schiess, vollendet v. Bruno Meyer, Aarau 1937.

QW 1/3
Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Abt. 1: Urkunden, Bde. 3/1
und 3/2: Von Anfang 1333 bis Ende 1353, bearb. v. Elisabeth Schudel, Bruno Meyer, Emil Usteri,
Aarau 1964.

QW 2/2
Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Abt. 2: Urbare und Rédel, Bd.
2: Urbare und Rédel von St. Blasien, Einsiedeln, Engelberg, Fraumiinster in Ziirich, der Herren von
Hallwil und Hiinenberg und des Bistums Konstanz, bearb. v. Paul Kliui, Aarau 1943.

Ruser, Akten 1
Die Urkunden und Akten der oberdeutschen Stidtebiinde, Bd. 1: Vom 13. Jh. bis 1347, bearb. v. Kon-
rad Ruser, Gottingen 1979.

Sarar, ed. Baechtold
Hans Salat. Ein schweizerischer Chronist und Dichter aus der ersten Hilfte des XVI. Jh.s. Sein Leben
und seine Schriften, hrsg. von Jacob Baechtold, Basel 1876.

SSRQ AG 1/1
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, Abt. XVI: Die Rechtsquellen des Kantons Aargau, Erster
Teil: Stadtrechte, Bd. 1: Das Stadtrecht von Aarau, bearb. v. Walther Merz, Aarau 1898.

235



SSRQ AG 1/2
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, Abt. XVI: Die Rechtsquellen des Kantons Aargau, Erster
Teil: Stadtrechte, Bd. 2: Die Stadtrechte von Baden und Brugg, bearb. v. Friedrich Emil Welti u. Walt-
her Merz, Aarau 1899.

SSRQ AG 1/6
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, Abt. XVI: Die Rechtsquellen des Kantons Aargau, Erster
Teil: Stadtrechte, Bd. 6: Die Stadtrechte von Laufenburg und Mellingen, bearb. v. Friedrich Emil
Welti u. Walther Merz, Aarau 1915.

SSRQ AG 2/2
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, Abt. XVI: Die Rechtsquellen des Kantons Aargau, Zwei-
ter Teil: Rechte der Landschaft, Bd. 2: Die Oberimter Konigsfelden, Biberstein und Kasteln, bearb. v.
Walther Merz, Aarau 1926.

SSRQ AG 2/10
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, Abt. XVI: Die Rechtsquellen des Kantons Aargau, Zwei-
ter Teil: Rechte der Landschaft, Bd. 1c: Die Freien Amter I1I: Die Amter Meienberg und Meren-
schwand, bearb. v. Jean Jacques Siegrist T und AnneMarie Dubler, Basel 2009.

SSRQ AI/AR 1
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, Abt. XIII: Die Rechtsquellen der Kantone Appenzell, Bd.
1: Appenzeller Landbiicher, bearb. v. Nathalie Biisser, Basel 2009.

SSRQ BE 1/1 und 1/2, 2. Aufl.
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, Abt. IT: Die Rechtsquellen des Kantons Bern, Erster Teil:
Stadtrechte, Bde. 1 und 2: Das Stadtrecht von Bern I und II: Handfeste, Satzungsbiicher, Stadtbuch,
Stadtsatzung 1539, 2. Aufl., bearb. v. Hermann Rennefahrt, Aarau 1971.

SSRQ BE 2/6
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, Abt. II: Die Rechtsquellen des Kantons Bern, Zweiter
Teil: Rechte der Landschaft, Bd. 6: Das Recht der Amter Interlaken und Unterseen, bearb. v. Margret
Graf-Fuchs, Aarau 1957.

SSRQ BE 2/11,1
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, Abt. II: Die Rechtsquellen des Kantons Bern, Zweiter
Teil: Rechte der Landschaft, Bd. m: Das Recht der Stadt Thun und der Amter Thun und Oberhofen,
bearb. v. Anne-Marie Dubler, 1. Hilfte, Basel 2004.

SSRQ LU 1/1
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, Abt. III: Die Rechtsquellen des Kantons Luzern, Erster
Teil: Stadtrechte, Bd. 1: Stadt und Territorialstaat Luzern. Satzungen und andere normative Quellen
(bis 1425), nach Vorarbeiten von Guy P. Marchal bearb. v. Konrad Wanner, Aarau 1998.

SSRQ LU 1/
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, Abt. III: Die Rechtsquellen des Kantons Luzern, Erster
Teil: Stadtrechte, Bd. 2: Stadt und Territorialstaat Luzern. Satzungen und andere normative Quellen
(1426-1460), bearb. v. Konrad Wanner, Basel 2004.

SSRQ LU 1/3
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, Abt. III: Die Rechtsquellen des Kantons Luzern, Erster
Teil: Stadtrechte, Bd. 3: Stadt und Territorialstaat Luzern. Satzungen, Eidbuch, Stadtrechtbuch und
andere normative Quellen (1461-1489), bearb. v. Konrad Wanner, Basel 2005.

SSRQ LU 1/4
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, Abt. III: Die Rechtsquellen des Kantons Luzern, Erster
Teil: Stadtrechte, Bd. 4 Stadt und Territorialstaat Luzern. Geschworener Brief, Eidbiicher (16.-18.
Jahrhundert), bearb. v. Konrad Wanner. (In Erscheinen begriffen)

SSRQ LU 1/s
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, Abt. III: Die Rechtsquellen des Kantons Luzern, Erster
Teil: Stadtrechte, Bd. 5: Stadt und Territorialstaat Luzern. Stadtrechte, Stadtordnungen und verwand-
te Quellen (16.-18. Jahrhundert), bearb. v. Konrad Wanner. (In Vorbereitung)

SSRQ LU 2/1 (Weggis)
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, Abt. I11: Die Rechtsquellen des Kantons Luzern, Zweiter
Teil: Rechte der Landschaft, Bd. i: Vogtei und Amt Weggis, bearb. v. Martin Salzmann, Aarau 1996.

236



SSRQ LU 2/2 (Willisau) 1
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, Abt. III: Die Rechtsquellen des Kantons Luzern, Zweiter
Teil: Rechte der Landschaft, Bd. 2: Vogtei Willisau 14071798, 1. Halbband: Freiamt, Grafschaft, Land-
vogtei Willisau, bearb. v. August Bickel, Basel 2002.

SSRQ LU 2/2 (Willisau) 2
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, Abt. I11: Die Rechtsquellen des Kantons Luzern, Zweiter
Teil: Rechte der Landschaft, Bd. 2: Vogtei Willisau 1407-1798, 2. Halbband: Stadt Willisau, bearb. v.
August Bickel, Aarau 1994

SSRQ LU 2/2 (Willisau) 3
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, Abt. III: Die Rechtsquellen des Kantons Luzern, Zweiter
Teil: Rechte der Landschaft, Bd. 2: Vogtei Willisau 1407-1798, 3. Halbband: Erganzungs und Register-
band, bearb. v. August Bickel, Basel 2007.

SSRQ ZH NF I/1/1
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, Abt. I: Die Rechtsquellen des Kantons Ziirich, Neue
Folge, Erster Teil: Die Stadtrechte von Ziirich und Winterthur, Erste Reihe: Stadt und Territorialstaat
Ziirich, Bd. r: Ziircher Richtebrief, bearb. v. Daniel Bitterli, Basel zo11.

ScuiLing, Kommentarband
Schilling, Diebold, Schweizer Bilderchronik. Faksimile, hg. von Alfred A. Schmid et al. Kommentar-
band. Luzern 1981

ScHNELLER, in: Der Geschichtsfreund
Editionen einzelner Stiicke durch Josef Schneller (18c1-1879) in diversen Jahrgingen von: Der
Geschichtsfreund.

Literatur

Amterlisten 1
Verwaltung und Politik im Stadtstaat Luzern. Listen der Amter und deren Inhaber. Ende 14. Jahrhun-
dert — 1798, Teil 1, bearb. v. Gregor Egloff, Andreas Ineichen, Markus Lischer, Peter Quadri, Markus
Triieb. Ungedruckt (im StALU verfiigbar).

Behringer, Krise von 1570
Behringer, Wolfgang, Die Krise von 1570. Ein Beitrag zur Krisengeschichte der Neuzeit, in: Jaku-
bowski-Tiessen, Manfred/Lehmann; Hartmut (Hrsg.), Um Himmels Willen. Religion in Katastro-
phenzeiten, Gottingen 2003, S. s1-156.

BUTIKOFER, Pietismus
Biitikofer, Kaspar, Der frithe Ziircher Pietismus (1689-1721). Der soziale Hintergrund und die Denk-
und Lebenswelten im Spiegel der Bibliothek Johann Heinrich Lochers (1648-1718), Gottingen 2009
(Arbeiten zur Geschichte des Pietismus §4).

Ecrorr, Herr in Miinster
Egloff, Gregor, Herr in Miinster. Die Herrschaft des Kollegiatstifts St. Michael in Beromtinster in der
luzernischen Landvogtei Michelsamt am Ende des Mittelalters und in der friihen Neuzeit (1420-1700),
Basel 2003 (Luzerner Historische Verdffentlichungen, Bd. 38).

GERBER, Politisches Leben
Gerber, Roland, Politisches Leben, in: Schwinges, Rainer C. (Hrsg.), Berns mutige Zeit. Das 13. und
14. Jahrhundert neu entdeckt, Bern 2003, S. 224-229.

Gereer, Gott ist Burger
Gerber, Roland, Gott ist Burger zu Bern. Eine spitmittelalterliche Stadtgesellschaft zwischen Herr-
schaftsbildung und sozialem Ausgleich, Weimar 2001 (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte,
Bd. 39).

Grauvser, Frithe Landeshoheit
Glauser, Fritz, Frithe Landeshoheit und Landvogteigrenzen im Kanton Luzern, in: ders./Siegrist, Jean
Jacques, Die Luzerner Pfarreien und Landvogteien. Ausbildung der Landeshoheit, Verlauf der Land-
vogteigrenzen, Beschreibung der Pfarreien, Luzern/Miinchen 1977 (Luzerner Historische Veroffent-
lichungen, Bd. 7), S. 1-114.

237



Grauser, Luzern 1291
Glauser, Fritz, Luzern 1291. Ein Herrschaftswechsel und seine Vorgeschichte seit dem 11. Jahrhundert,
in: Jahrbuch der Historischen Gesellschaft Luzern 9, 1991, S. 2—40.

GLAUSER, Jenseits der Reuss
Glauser, Fritz, Luzern jenseits der Reuss. Das Viertel Kleinstadt Ost, seine Besiedlung, Bevolkerung
und Raumnutzung (1100-2000), Basel 2002 ( Luzerner Historische Verdffentlichungen, Bd. 37) .

Guauser, Herrschaft Osterreich
Glauser, Fritz, Luzern und die Herrschaft Osterreich 1326-1336. Ein Beitrag zur Entstehung des
Luzerner Bundes von 1332, in: Luzern und die Eidgenossenschaft. Festschrift zum Jubilium «Luzern
650 Jahre im Bund», Luzern/Stuttgart 1982, S. g-13.

Greco-Kaurmann, «Eere Gottes» 1
Greco-Kaufmann, Heidy, Zuo der Eere Gottes, viferbuwung dess mentschen vnd der statt Lucern
lob. Theater und szenischen Vorginge in der Stadt Luzern im Spitmittelalter und in der Frithen Neu-
zeit, Bd. i: Historischer Abriss, Ziirich 2009 (Theatrum Helveticum, Bd. 11/1).

Hopew, Politischer Eid
Hodel, Thomas P., Der politische Eid in der Schweiz unter besonderer Beriicksichtigung des Bundes,
Ziirich 1993 (Ziircher Studien zum 6ffentlichen Recht, Bd. 11).

Horenstein, Huldigung
Holenstein, André, Die Huldigung der Untertanen. Rechtskultur und Herrschaftsordnung (8co-1800),
Stuttgart/New York 1991 (Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte 36).

HorensTEIN, Seelenheil
Holenstein, André, Seelenheil und Untertanenpflicht. Zur gesellschaftlichen Funktion und theoreti-
schen Begriindung des Eides in der stindischen Gesellschaft, in: Blickle, Peter (Hrsg.), Der Fluch und
der Eid. Die metaphysische Begriindung gesellschaftlichen Zusammenlebens und politischer Ord-
nung in der stindischen Gesellschaft, Berlin 1993 (Zeitschrift fiir historische Forschung, Beiheft 15), S.
11-63.

IproTikoN
Schweizerisches Idiotikon. Wérterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Bde. iff. Frauenfeld 188:ff.

IneicHEN, Horw
Ineichen, Andreas, Die Gemeinde in der frithen Neuzeit, in: Briilisauer, Josef (Hrsg.), Horw. Die
Geschichte einer Gemeinde zwischen See, Berg und Stadt, Horw 1986, S. 82-182.

JAcG1, Armenwesen
Jaggi, Stefan, Das Luzerner Armenwesen in der frithen Neuzeit, in: Gilomen, Hans-Jérg, et al.
(Hrsg.), Von der Barmherzigkeit zur Sozialversicherung. Umbriiche und Kontinuititen vom Spit-
mittelalter bis zum 20. Jahrhundert, Ziirich 2002 (Schweizerische Gesellschaft fiir Wirtschafts und
Sozialgeschichte, Bd. 18), S. 1o5-115.

Kormer, Promissorische Eide
Kolmer, Lothar, Promissorische Eide im Mittelalter, Kallmiinz 1989 (Regensburger Historische For-
schungen, Bd. 12).

KornER, Staatsfinanzen
Kérner, Martin, Luzerner Staatsfinanzen 1415-1798. Strukturen, Wachstum, Konjunkturen,
Luzern/Stuttgart 1981 (Luzerner Historische Veroffentlichungen, Bd. 13).

Luminatr, Eidgenossenschaft und Eid
Luminati, Michele, Eidgenossenschaft und Eid in der Frithen Neuzeit, in: Marquardt, Bernd/Nieder-
statter, Alois (Hrsg.), Das Recht im kulturgeschichtlichen Wandel. Festschrift fiir Karl Heinz Bur-
meister, Konstanz 2002, S. 89-111.

Manser, Richtstitte 2
Manser, Jiirg et al,, Richtstitte und Wasenplatz in Emmenbriicke (16.-19. Jahrhundert). Archiologi-
sche und historische Untersuchungen zur Geschichte von Strafrechtspflege und Tierhaltung in
Luzern, Bd. 2, Basel 1992 (Schweizer Beitrige zur Kulturgeschichte und Archiologie des Mittelalters,
Bd. 19).

Merki-VoLLEnwyDer, Untertanen
Merki-Vollenwyder, Martin, Unruhige Untertanen. Die Rebellion der Luzerner Bauern im Zweiten
Villmergerkrieg (1712), Luzern 1995 (Luzerner Historische Veroffentlichungen, Bd. 29).

238



Messmer/Horpg, Patriziat
Messmer, Kurt/Hoppe, Peter, Luzerner Patriziat. Sozial und wirtschaftsgeschichtliche Studien zur
Entstehung und Entwicklung im 16. und 17. Jahrhundert. Mit einer Einfiihrung von Hans Conrad
Peyer, Luzern/Miinchen 1976 (Luzerner Historische Veroffentlichungen, Bd. s).

Mever, Bildung der Eidgenossenschaft
Meyer, Bruno, Die Bildung der Eidgenossenschaft im 14. Jahrhundert. Vom Zugerbund zum Pfaffen-
brief (Schweizerische Zeitschrift fiir Geschichte, Beiheft 15) Ziirich 1972.

Mever, Eid
Meyer, Hans, Der Eid in den Zivilprozessordnungen des Kantons Luzern. Diss. Ziirich, Lachen 1947.

von Orerwy, Studien
von Orelli, Aloys, Studien iiber den gerichtlichen Eid, Ziirich 1858.

Panup pe MorTanGes, Rechtsgeschichte
Pahud de Mortanges, René, Schweizerische Rechtsgeschichte. Ein Grundriss, Ziirich/St. Gallen 2007.

Propi, Sakrament der Herrschaft '
Prodi, Paolo, Das Sakrament der Herrschaft. Der politische Eid in der Verfassungsgeschichte des
Okzidents. Aus dem Italienischen von Judith Elze, Berlin 1997 (Schriften des Italienisch-Deutschen
Historischen Instituts in Trient, Bd. 11). — Originalausgabe: Il sacramento del potere. Il giuramento
politico nella storia costituzionale dell’ Occidente, Bologna 1992 (Annali dell’Istituto storico italo-ger-
manico in Trento, Monografia 15).

Propr, Eid in der europiischen Verfassungsgeschichte
Prodi, Paolo, Der Eid in der europiischen Verfassungsgeschichte, in: derselbe/Miiller-Luckner, Eli-
sabeth (Hrsg.), Glaube und Eid. Treueformeln, Glaubensbekenntnisse und Sozialdisziplinierung zwi-
schen Mittelalter und Neuzeit, Miinchen 1993 (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 28), S.
VII-XXIX.

Reince, Kunstdenkmailer LU 3
Die Kunstdenkmaler der Schweiz: Die Kunstdenkmiler des Kantons Luzern, Bd. 3: Die Stadt Luzern,
bearb. v. Adolf Reinle, 2. Teil, Basel 1954.

Riick, Eidbiicher
Riick, Peter, Die Eidbticher des Staatsarchivs Freiburg i. Ue. (Archiv-Inventare des Kantons Freiburg,
1. Reihe, 2. Faszikel), in: Freiburger Geschichtsblitter g5, 1967, S. 281-303.

Sasronier, Leibherrschaft
Sablonier, Roger: Leibherrschaft unter freien Eidgenossen: Gotteshausleute des Klosters Einsiedeln
in Spatmittelalter und Frither Neuzeit, in: Der Geschichtsfreund 157, 2004, S. 145-179.

ScueyHING, Eide
Scheyhing, Robert, Eide, Amtsgewalt und Bannleihe. Eine Untersuchung zur Bannleihe im hohen
und spiten Mittelalter, K6ln/Graz 1960 (Forschungen zur Deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 2).

ScuorT, Bartele und Baldele
Schott, Clausdieter, Wir Eidgenossen fragen nicht nach Bartele und Baldele, in: Kroeschell, Karl
(Hrsg.), Gerichtslauben-Vortrige. Freiburger Festkolloquium zum 75. Geburtstag von Hans Thieme,
Sigmaringen 1983, S. 17-45.

SchuLer-ALper, Reichsprivilegien
Schuler-Alder, Heidi, Reichsprivilegien und reichsdienste der eidgenéssischen orte unter konig Sig-
mund, 1410-1437, Bern/Frankfurt am Main/New York 1985 (Geist und Werk der Zeiten 69).

VON SEGEssER, Rechtsgeschichte
von Segesser, Anton Philipp, Rechtsgeschichte der Stadt und Republik Lucern. 4 Bde, Luzern 1851,
1854, 1857, 1858. — Nachdruck Aalen 1974.

Sieser, Eidleistungen und Schwortage
Sieber, Christian, Eidleistungen und Schwortage im spitmittelalterlichen Zirich, in: Ziirich 650 Jahre
eidgendssisch, Ziirich 2001, S. 19-58.

Si6G, Finanzwesen
Sigg, Otto, Die Entwicklung des Finanzwesens und der Verwaltung Ziirichs im ausgehenden 16. und
im 17. Jahrhundert, Bern/Frankfurt am Main 1971 (Geist und Werk der Zeiten 28).

Sovva, Eid
Soliva, Claudio, Der Eid. Sakrales Relikt in einer sikularisierten Gesellschaft? in: Marquardt,

239



Bernd/Niederstitter, Alois (Hrsg.), Das Recht im kulturgeschichtlichen Wandel. Festschrift fiir Karl
Heinz Burmeister, Konstanz 2002, S. 383-399.

Sroerry, Verschwinden
Spoerry, Elsbeth, Das Verschwinden des Beweiseides im ziircherischen Zivilprozess seit der Refor-
mation, Diss. Ziirich 1941.

TruscHeRr, Erzihltes Recht
Teuscher, Simon, Erzihltes Recht. Lokale Herrschaft, Verschriftlichung und Traditionsbildung im
Spatmittelalter, Frankfurt/New York 2007 (Campus Historische Studien 44).

Wanner, Ratsprotokolle
Wanner, Konrad, Die dltesten Ratsprotokolle der deutschsprachigen Schweiz, die Luzerner Kanzlei
und die altesten Tagsatzungsabschiede, in: Gschwend, Lukas (Hrsg.), Grenziiberschreitungen und
neue Horizonte. Beitrige zur Rechts- und Regionalgeschichte der Schweiz und des Bodensees,
Ziirich/St. Gallen 2007 (Europiische Rechts- und Regionalgeschichte, Bd. 1), S. 365-390.

WannNER, Ratsherrschaft
Wanner, Konrad, Ratsherrschaft und Opposition. Zur Geschichte des Grossen Rates und der stidti-
schen Gemeindeversammlung in Luzern (13. Jahrhundert bis ca. 1450), in: Jahrbuch der Historischen
Gesellschaft Luzern 15, 1997, S. 3-18.

Wicki, Bevolkerung und Wirtschaft
Wicki, Hans, Bevolkerung und Wirtschaft des Kantons Luzern im 18. Jahrhundert, Luzern/Miinchen
1979 (Luzerner Historische Veroffentlichungen, Bd. 9).

ZiEGLER, «Alles getreiilich «
Ziegler, Stephan, «Alles getreiilich und ohne gefihrde.» Die Eidbiicher der Stadt St. Gallen von 1511,
1657, 1740 und 1757, St. Gallen 1999 (139. Neujahrsblatt, hrsg. v. Historischen Verein des Kantons St.
Gallen).

240



	Schwören im alten Luzern

